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VERKAUFSBESCHRÄNKUNG 
 
 
Die Lupus alpha Investment GmbH ist und wird nicht gemäß dem United States Investment Company Act von 
1940 in seiner gültigen Fassung registriert. Die Anteile des Sondervermögens sind und werden nicht gemäß 
dem United States Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen eines 
Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Anteile dieses Sondervermögens dürfen we-
der in den Vereinigten Staaten noch einer US-Person oder auf deren Rechnung angeboten oder verkauft wer-
den. Am Erwerb von Anteilen Interessierte müssen gegebenenfalls darlegen, dass sie keine US-Person sind 
und Anteile weder im Auftrag von US-Personen erwerben noch an US-Personen weiterveräußern. Zu den US-
Personen zählen natürliche Personen, wenn sie ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten haben. US-Perso-
nen können auch Personen- oder Kapitalgesellschaften sein, wenn sie etwa gemäß den Gesetzen der USA 
bzw. eines US-Bundesstaats, Territoriums oder einer US-Besitzung gegründet werden. 
 
 

HINWEIS ZUM VERKAUFSPROSPEKT 
 
 
Der Kauf und Verkauf von Anteilen an diesem Sondervermögen erfolgt auf Basis des Verkaufsprospekts, des 
Basisinformationsblatts und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlage-
bedingungen in der jeweils geltenden Fassung. Die Allgemeinen Anlagebedingungen und die Besonderen An-
lagebedingungen sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt abgedruckt. 
 
Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an diesem Sondervermögen Interessierten sowie je-
dem Anleger des Sondervermögens zusammen mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem 
gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht auf Verlangen kostenlos zur Ver-
fügung zu stellen. Daneben sind dem am Erwerb eines Anteils an diesem Fonds Interessierten das Basisin-
formationsblatt rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
 
Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen dürfen nicht abgegeben werden. Jeder 
Kauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in dem Verkaufsprospekt bzw. 
dem Basisinformationsblatt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. 
 
Der Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahresbericht und dem gegebenenfalls nach 
dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht. 



   3 

Wichtigste Rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung  
 
Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Miteigentümer der vom vorliegenden Sondervermögen gehal-
tenen Vermögensgegenstände nach Bruchteilen. Er kann über die Vermögensgegenstände nicht verfügen. Mit 
den Anteilen sind keine Stimmrechte verbunden. 
 
Sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften sind in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deut-
schen Übersetzung zu versehen. Die Lupus alpha Investment GmbH wird ferner die gesamte Kommunikation 
mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen. 
 
Durchsetzung von Rechten 
 
Das Rechtsverhältnis zwischen der Lupus alpha Investment GmbH (die „KVG“) und dem Anleger sowie die 
vorvertraglichen Beziehungen richten sich nach deutschem Recht. Der Sitz der Lupus alpha Investment GmbH 
ist Gerichtsstand für Klagen des Anlegers gegen die KVG aus dem Vertragsverhältnis. Anleger, die Verbrau-
cher sind (siehe die folgende Definition) und in einem anderen EU-Staat wohnen, können auch vor einem zu-
ständigen Gericht an ihrem Wohnsitz Klage erheben. Die Vollstreckung von gerichtlichen Urteilen richtet sich 
nach der Zivilprozessordnung, ggf. dem Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung bzw. 
der Insolvenzordnung. Da die Lupus alpha Investment GmbH inländischem Recht unterliegt, bedarf es keiner 
Anerkennung inländischer Urteile vor deren Vollstreckung. 
 
Zur Durchsetzung ihrer Rechte können Anleger den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten beschreiten 
oder, soweit ein solches zur Verfügung steht, auch ein Verfahren für alternative Streitbeilegung anstrengen. 
 
Die Gesellschaft verpflichtet sich zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle. Bei Streitigkeiten können Verbraucher sich an die behördliche Verbraucherschlichtungsstelle bei 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht:  
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht 
Schlichtungsstelle bei der BaFin 
Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn 
 
www.bafin.de/schlichtungsstelle 
 
Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernab-
satzverträge über Finanzdienstleistungen ist dies die Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank. Die 
Kontaktdaten lauten: 
 
Deutsche Bundesbank 
Schlichtungsstelle  
Postfach 11 12 32  
60047 Frankfurt 
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de 
www.bundesbank.de 
 
Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt. 
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Kurzangaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft, zur Verwahrstelle, zum Abschlussprü-
fer und zum OGAW-Sondervermögen  
 
Kapitalverwaltungsgesellschaft 
 
Lupus alpha Investment GmbH 
Speicherstraße 49-51 
D-60327 Frankfurt am Main 
 
Tel.:  +49 69 365058-7000 
Fax :  +49 69 365058-8700 
www.lupusalpha.de 
 
Handelsregister Frankfurt/Main 
HRB-Nr. 52705 
 
 
Kontaktstelle für Anlegerinformationen 
Service Center  
Tel.: +49 69 365058-7000 
Email: info@lupusalpha.de 
 
 
Eigenkapital per 31.12.2022 
 
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 2,56 Mio. EUR 
 
 
Gesellschafter 
 
Lupus alpha Asset Management AG (100 %) 
 
 
Aufsichtsrat 
 
Vorsitzender 
Dr. Oleg de Lousanoff, Rechtsanwalt und Notar 
 
stellvertretender Vorsitzender 
Dietrich Twietmeyer, Dipl. Agr. Ing. 
 
Dr. Helmut Wölfel, Rechtsanwalt 
 
 
Geschäftsführung 
 
Dr. Götz Albert 
Michael Frick 
Ralf Lochmüller 
 
 
Mandate der Geschäftsführung 
 
Dr. Götz Albert 
 
Vorstand der Lupus alpha Asset Management AG, Frankfurt am Main 
 
 
Michael Frick 
 
Vorstand der Lupus alpha Asset Management AG, Frankfurt am Main 
 
Ralf Lochmüller  
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Sprecher des Vorstands der Lupus alpha Asset Management AG, Frankfurt am Main 
Geschäftsführer der Lupus alpha Holding GmbH, Frankfurt am Main 
 
 
 
Verwahrstelle 
 
Kreissparkasse Köln 
Neumarkt 18 - 24 
D-50667 Köln 
 
Haftendes Eigenkapital per 31.12.2022 
2.197,8 Mio. EUR 
 
 
 
Wirtschaftsprüfer für das OGAW-Sondervermögen  
 
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
The Squaire 
Am Flughafen 
D–60549 Frankfurt am Main 
 
Wirtschaftsprüfer für die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
 
PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
 
 
Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 
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1. GRUNDLAGEN 

Das Sondervermögen  
 

„Lupus alpha Equity Protect” 
 
(nachfolgend „Fonds“) ist ein Organismus für ge-
meinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anle-
gern Kapital einsammelt, um es gemäß einer fest-
gelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anle-
ger zu investieren (nachfolgend „Investmentvermö-
gen“). Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß 
der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordi-
nierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend „OGAW“) im 
Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend 
„KAGB“). Er wird von der Lupus alpha Investment 
GmbH (nachfolgend „Gesellschaft“) verwaltet.  
 
Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital 
im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomi-
schung in den nach dem KAGB zugelassenen Ver-
mögensgegenständen gesondert vom eigenen Ver-
mögen in Form von Sondervermögen an. Der Ge-
schäftszweck des Fonds ist auf die Kapitalanlage 
gemäß einer festgelegten Anlagestrategie im Rah-
men einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels 
der bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; eine ope-
rative Tätigkeit und eine aktive unternehmerische 
Bewirtschaftung der gehaltenen Vermögensgegen-
stände ist ausgeschlossen.  
 
In welche Vermögensgegenstände die Gesellschaft 
die Gelder der Anleger anlegen darf und welche 
Bestimmungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich 
aus dem KAGB, den dazugehörigen Verordnungen 
sowie dem Investmentsteuergesetz (nachfolgend 
„InvStG“) und den Anlagebedingungen, die das 
Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und der 
Gesellschaft regeln. Die Anlagebedingungen umfas-
sen einen Allgemeinen und einen Besonderen Teil 
(„Allgemeine Anlagebedingungen” und „Besondere 
Anlagebedingungen”). Anlagebedingungen für ein 
Publikums-Investmentvermögen müssen vor deren 
Verwendung von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht („BaFin“) genehmigt werden. 
Der Fonds gehört nicht zur Insolvenzmasse der Ge-
sellschaft. 
 
Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, 
die Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres- 
und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Ge-
sellschaft oder im Internet unter www.lupusal-
pha.de oder www.fundinfo.com erhältlich.  
 
Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen 
des Risikomanagements dieses Fonds, die Risiko-
managementmethoden und die jüngsten Entwick-
lungen bei den Risiken und Renditen der wichtigsten 
Kategorien von Vermögensgegenständen sind auf 

Nachfrage in elektronischer oder schriftlicher Form 
bei der Gesellschaft erhältlich. 
Sofern die Gesellschaft einzelnen Anlegern weitere 
Informationen über die Zusammensetzung des 
Fondsportfolios oder dessen Wertentwicklung über-
mittelt, wird sie diese Informationen zeitgleich allen 
Anlegern des Fonds zur Verfügung stellen. Die An-
leger können unter www.lupusalpha.de in der 
Rubrik „Downloads – Pflichtveröffentlichungen – 
Anlegerinformationen für Anteilinhaber“ einen 
elektronischen Zugang zu diesen Daten beantragen. 
Voraussetzung ist unter anderem der Abschluss ei-
ner Vertraulichkeitsvereinbarung. 
 
Die Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen 
Verkaufsprospekt in dieser Unterlage abgedruckt. 
Die Anlagebedingungen können von der Gesellschaft 
geändert werden. Änderungen der Anlagebedingun-
gen bedürfen der Genehmigung durch die BaFin. Än-
derungen der Anlagegrundsätze des Fonds sind nur 
unter der Bedingung zulässig, dass die Gesellschaft 
den Anlegern anbietet, ihre Anteile entweder ohne 
weitere Kosten zurückzunehmen oder ihre Anteile 
gegen Anteile an Investmentvermögen mit ver-
gleichbaren Anlagegrundsätzen kostenlos umzu-
tauschen, sofern derartige Investmentvermögen von 
der Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen 
aus ihrem Konzern verwaltet werden. 
 
Die vorgesehenen Änderungen werden im Bundes-
anzeiger und darüber hinaus im elektronischen In-
formationsmedium www.fundinfo.com oder auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter www.lupusal-
pha.de bekannt gemacht. Betreffen die Änderungen 
Vergütungen und Aufwandserstattungen, die aus 
dem Fonds entnommen werden dürfen, oder die An-
lagegrundsätze des Fonds oder wesentliche Anle-
gerrechte, werden die Anleger außerdem über ihre 
depotführenden Stellen durch ein Medium infor-
miert, auf welchem Informationen für eine den Zwe-
cken der Informationen angemessene Dauer ge-
speichert, einsehbar und unverändert wiedergege-
ben werden, etwa in Papierform oder elektronischer 
Form (sogenannter dauerhafter Datenträger). Diese 
Information umfasst die wesentlichen Inhalte der 
geplanten Änderungen, ihre Hintergründe, die 
Rechte der Anleger in Zusammenhang mit der Än-
derung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie wei-
tere Informationen erlangt werden können.   
 
Die Änderungen treten frühestens am Tage nach ih-
rer Bekanntmachung in Kraft. Änderungen von Re-
gelungen zu den Vergütungen und Aufwendungser-
stattungen treten frühestens vier Wochen nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht mit Zustim-
mung der BaFin ein früherer Zeitpunkt bestimmt 
wurde. Änderungen der bisherigen Anlagegrund-
sätze des Fonds treten ebenfalls frühestens vier 
Wochen nach Bekanntmachung in Kraft. 
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2. VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 

2.1. Firma, Rechtsform und Sitz 

Der Fonds wird von der am 15.07.2001 gegründeten 
Lupus alpha Investment GmbH (vormals Lupus al-
pha Kapitalanlagegesellschaft mbH) mit Sitz in D-
60327 Frankfurt am Main, Speicherstraße 49-51, 
verwaltet.  
 
Die Gesellschaft, in der Rechtsform einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung (GmbH) hat eine 
Erlaubnis als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach 
dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). 
 
Die Gesellschaft durfte seit 2001 neben Wertpapier-
Sondervermögen auch Geldmarkt- und, Investment-
fondsanteilsondervermögen verwalten. Nach der 
Anpassung an das Investmentgesetz durfte die Ge-
sellschaft seit März 2004 Richtlinienkonforme Son-
dervermögen, Spezial- sowie Gemischte Sonder-
vermögen und Sondervermögen mit zusätzlichen 
Risiken verwalten. Seit Juli 2009 durfte die Gesell-
schaft Richtlinienkonforme Sondervermögen, Spe-
zial- sowie Gemischte Sondervermögen, Sonstige 
Sondervermögen und Sondervermögen mit zusätz-
lichen Risiken verwalten. 
 
Im Rahmen der Anpassung an das Kapitalanlagege-
setzbuch darf die Gesellschaft seit Juli 2013 OGAW-
Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie ver-
walten.  
 
Des Weiteren darf die Gesellschaft seit Juli 2014 
nach Maßgaben des Kapitalanlagegesetzbuchs fol-
gende Investmentvermögen verwalten: 
 
• Gemischte Investmentvermögen (§§ 218 f. KAGB); 

 
• Sonstige Investmentvermögen (§§ 220 ff. KAGB); 
 
• Geschlossene inländische Publikums-AIF gemäß 

§§ 261 ff. KAGB sowie geschlossene inländische 
Spezial-AIF gemäß §§ 285 ff. KAGB, welche in die 
folgenden Vermögensgegenstände investieren: 

 
- die Vermögensgegenstände gemäß § 

261 
Abs. 1 Nr. 4 bis 6 KAGB, 

 
- Wertpapiere gemäß § 193 KAGB,  

 
- Geldmarktinstrumente gemäß § 194 

KAGB 
und 
 
- Bankguthaben gemäß § 195 KAGB. 

 
• Offene inländische Spezial-AIF mit festen Anlage-

bedingungen gemäß § 284 KAGB, welche in fol-
gende Vermögensgegenstände investieren: Die in 
§ 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermö-
gensgegenstände, mit Ausnahme der in § 284 Abs. 

2 Nr. 2 Buchstaben e), f) und h) genannten Vermö-
gensgegenstände.  

 
• Allgemeine offene inländische Spezial-AIF gemäß 

§ 282 KAGB, – einschließlich Hedgefonds gemäß 
§ 283 KAGB – welche in folgende Vermögensge-
genstände investieren:  Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 
2 genannten Vermögensgegenstände, mit Aus-
nahme der in § 284 Abs. 2 Nr. 2 Buchstaben e), f) 
und h) genannten Vermögensgegenstände. 

 
• EU-OGAW, EU-AIF und ausländische AIF, deren 

zulässige Vermögensgegenstände denen für in-
ländische Investmentvermögen entsprechen. 
 

2.2. Vorstand/Geschäftsführung und Aufsichtsrat 

Nähere Angaben über die Geschäftsführung und die 
Zusammensetzung des Aufsichtsrates finden Sie zu 
Beginn des Verkaufsprospekts im Abschnitt „Kurz-
angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft, zur 
Verwahrstelle und zum Abschlussprüfer“ und dann 
„Kapitalverwaltungsgesellschaft“. 
 
2.3. Eigenkapital und zusätzliche Eigenmittel 

Nähere Angaben über das gezeichnete Kapital sowie 
über das haftende Eigenkapital der Gesellschaft fin-
den Sie zu Beginn des Verkaufsprospekts im Ab-
schnitt „Kurzangaben zur Kapitalverwaltungsgesell-
schaft, zur Verwahrstelle und zum Abschlussprüfer“ 
und dann „Kapitalverwaltungsgesellschaft“. 
 
Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisiken, die 
sich durch die Verwaltung von Investmentvermögen 
ergeben, die nicht der OGAW-Richtlinie entsprechen, 
sogenannte alternativen Investmentvermögen 
(nachfolgend: „AIF“), und auf berufliche Fahrlässig-
keit ihrer Organe oder Mitarbeiter zurückzuführen 
sind, abgedeckt durch Eigenmittel in Höhe von we-
nigstens 0,01 Prozent des Werts der Portfolios aller-
verwalteten AIF, wobei dieser Betrag jährlich über-
prüft und angepasst wird. Diese Eigenmittel sind von 
dem angegebenen haftenden Eigenkapital umfasst. 

3. VERWAHRSTELLE  

Für den Fonds hat das Kreditinstitut Kreissparkasse 
Köln mit Sitz in D-50667 Köln, Neumarkt 18-24, die 
Funktion der Verwahrstelle übernommen. Die Ver-
wahrstelle ist ein Kreditinstitut nach deutschem 
Recht. Ihre Haupttätigkeit ist das Giro, Einlagen und 
Kreditgeschäft sowie das Wertpapiergeschäft. 
 
Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und 
der Verwahrung von Sondervermögen vor. Die Ver-
wahrstelle verwahrt die Vermögensgegenstände in 
Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten. Bei Vermögens-
gegenständen, die nicht verwahrt werden können, 
prüft die Verwahrstelle, ob die Verwaltungsgesell-
schaft Eigentum an diesen Vermögensgegenständen 
erworben hat. Sie überwacht, ob die Verfügungen 
der Gesellschaft über die Vermögensgegenstände 
den Vorschriften des KAGB und den Anlagebedin-
gungen entsprechen. Die Anlage in Bankguthaben 



 

 11 

bei einem anderen Kreditinstitut sowie Verfügungen 
über solche Bankguthaben sind nur mit Zustimmung 
der Verwahrstelle zulässig. Die Verwahrstelle muss 
ihre Zustimmung erteilen, wenn die Anlage bzw. 
Verfügung mit den Anlagebedingungen und den Vor-
schriften des KAGB vereinbar ist.  
 
Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere fol-
gende Aufgaben: 
 

• Ausgabe und Rücknahme der Anteile des 
Fonds, 

• Sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rück-
nahme der Anteile sowie die Wertermittlung 
der Anteile den Vorschriften des KAGB und 
den Anlagebedingungen des Fonds entspre-
chen,  

• Sicherzustellen, dass bei den für gemein-
schaftliche Rechnung der Anleger getätigten 
Geschäften der Gegenwert innerhalb der üb-
lichen Fristen in ihre Verwahrung gelangt,  

• Sicherzustellen, dass die Erträge des Fonds 
nach den Vorschriften des KAGB und nach 
den Anlagebedingungen verwendet werden,  

• Überwachung von Kreditaufnahmen durch 
die Gesellschaft für Rechnung des Fonds so-
wie gegebenenfalls Zustimmung zur Kredit-
aufnahme,  

• Sicherzustellen, dass Sicherheiten für Wert-
papierdarlehen rechtswirksam bestellt und 
jederzeit vorhanden sind. 
 

3.1. Unterverwahrung 

Die Verwahrstelle hat Verwahraufgaben auf andere 
Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen. Die von 
der Verwahrstelle beauftragten Unterverwahrer 
sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt auf-
gelistet.  
 
Die Liste der Unterverwahrer hat die Gesellschaft 
von der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die Ge-
sellschaft hat diese Information auf Plausibilität ge-
prüft. Sie ist jedoch auf Zulieferung der Information 
durch die Verwahrstelle angewiesen und kann die 
Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht 
überprüfen. Die Liste der Unterverwahrer kann sich 
allerdings jederzeit ändern. Im Regelfall werden 
auch nicht sämtliche dieser Unterverwahrer für den 
Fonds genutzt.  
 
3.2. Haftung der Verwahrstelle 

Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle Vermö-
gensgegenstände verantwortlich, die von ihr oder 
mit ihrer Zustimmung von einer anderen Stelle ver-
wahrt werden. Im Falle des Verlustes eines solchen 
Vermögensgegenstandes haftet die Verwahrstelle 
gegenüber dem Fonds und dessen Anlegern, es sei 
denn der Verlust ist auf Ereignisse außerhalb des 

Einflussbereichs der Verwahrstelle zurückzuführen. 
Für Schäden, die nicht im Verlust eines Vermögens-
gegenstandes bestehen, haftet die Verwahrstelle 
grundsätzlich nur, wenn sie ihre Verpflichtungen 
nach den Vorschriften des KAGB mindestens fahr-
lässig nicht erfüllt hat. 
 
3.3. Aktuelle Informationen zu Verwahrstelle  

Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft den An-
legern Informationen auf dem neuesten Stand zur 
Verwahrstelle und ihren Pflichten, zu den Unterver-
wahrern sowie zu möglichen Interessenkonflikten in 
Zusammenhang mit der Tätigkeit der Verwahrstelle 
oder der Unterverwahrer. 

4. DER FONDS 

Der Fonds wurde am 8. November 2021 für unbe-
stimmte Dauer aufgelegt.  
 
Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen 
des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als 
Miteigentümer bzw. als Gläubiger nach Bruchteilen 
beteiligt. Der Fonds ist nicht Teilfonds einer 
Umbrella-Konstruktion. Fondswährung ist der Euro. 
 
Es sind momentan Anteile von zwei Anteilklassen 
erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe der Min-
destanlagesumme und der Verwaltungsvergütung 
unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Be-
zeichnung „C“ und „R“. 
 
Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben 
die gleichen Rechte. Die Ausstattungsmerkmale der 
Anteilklasse sind in diesem Verkaufsprospekt unter 
Punkt 11. „Anteile“ sowie unter Punkt 12.2. „Verwal-
tungs- und sonstige Kosten“ beschrieben. 
 

5. ANLAGEZIELE, -STRATEGIE, -GRUNDSÄTZE 
UND -GRENZEN  

5.1. Anlageziel und -strategie 

Der Fonds investiert in die globalen Aktienmärkte. 
Das Fondsmanagement strebt an, auf Basis einer 
aktien- und optionsbasierten Strategie dynamisch 
an den Entwicklungen dieser Märkte zu partizipieren 
und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Der Ak-
tienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften 
börsengehandelten Derivaten abgebildet. Ziel der 
Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds 
ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzie-
len. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirt-
schafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaus-
sichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem 
KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen 
Vermögensgegenstände erworben und veräußert.  
 
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale 
Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne 
des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung., strebt aber 
keine nachhaltigen Investitionen als Ziel an. Infor-



 

 12 

mationen über ökologische und/oder soziale Merk-
male, die von diesem Fonds beworben werden, sind 
im Anhang „Anhang zur Offenlegungs- und Taxono-
mieverordnung“ zu diesem Verkaufsprospekt zu fin-
den. Weiterführende Informationen können auf der 
folgenden Internetseite der Gesellschaft in der 
Rubrik „Fonds“, Bezeichnung des Fonds, „Mehr In-
formationen“ und dann mit dem Dokumentennamen 
„Lupus alpha Equity Protect ESG Methodik“ abgeru-
fen werden: https://www.lupusalpha.de/fonds 
 
Aufgrund der vorgenommenen Bewertung des 
Nachhaltigkeitsrisikos ist es wahrscheinlich, dass 
die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Fonds ausge-
setzt sein kann, aufgrund der Anwendung der oben 
erläuterten Grundsätze der Nachhaltigkeit mittel- 
bis langfristig eine geringere Auswirkung auf den 
Wert der Anlagen des Fonds haben werden. 
 
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, 
noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds 
an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das 
Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Er-
messen aktiv über die Auswahl der Vermögensge-
genstände unter Berücksichtigung der vorangestell-
ten Anlagestrategie. 
 
Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen 
berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökolo-
gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
 
Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken 
sind in Punkt 6 „Risikohinweise“ und in Punkt 7 „Er-
läuterung des Risikoprofils des Fonds“ ausführlich 
dargestellt. 
 
ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, 
DASS DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK TATSÄCHLICH 
ERREICHT WERDEN. 
 
5.2. Anlagegrundsätze 

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den 
Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegen-
stände erworben werden. 
 
Die Gesellschaft darf außerdem in Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente der im Abschnitt „Anlage-
grenzen für öffentliche Emittenten“ genannten Aus-
steller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds 
anlegen. 
 
Auch bei sorgfältigster Auswahl der Wertpapiere 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste 
durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten. 
Die Gesellschaft versucht aber unter Anwendung 
von modernen Analysemethoden die bestehenden 
Risiken einer Wertpapieranlage zu minimieren und 
die Chancen zu erhöhen. 
 
5.3. Vermögensgegenstände im Einzelnen 

Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds fol-
gende Vermögensgegenstände erwerben: 
 

• Wertpapiere gemäß § 193 KAGB,  
 

• Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB,  
 
• Bankguthaben gemäß § 195 KAGB,  
 
• Investmentanteile gemäß § 196 KAGB,  
 
• Derivate gemäß § 197 KAGB,  
 
• Sogenannte sonstige Anlageinstrumente ge-

mäß § 198 KAGB. 
 
Die Gesellschaft darf diese Vermögensgegenstände 
innerhalb der insbesondere in den Abschnitten „An-
lagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente“ sowie „Investmentanteile und deren Anlage-
grenzen“ dargestellten Anlagegrenzen erwerben. 
Einzelheiten zu diesen Vermögensgegenständen 
und den hierfür geltenden Anlagegrenzen sind 
nachfolgend dargestellt. 
 
5.4. Wertpapiere 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Wert-
papiere in- und ausländischer Emittenten erwerben, 
 
1. wenn sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat 

der Europäischen Union („EU“) oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) 
zum Handel zugelassen oder in einem dieser 
Staaten an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind,  
 

2. wenn sie ausschließlich an einer Börse außer-
halb der Mitgliedstaaten der EU oder außerhalb 
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den EWR zum Handel zugelassen oder in 
einem dieser Staaten an einem anderen organi-
sierten Markt zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind, sofern die BaFin die Wahl dieser 
Börse oder dieses organisierten Marktes zuge-
lassen hat. 

 
Wertpapiere aus Neuemissionen dürfen erworben 
werden, wenn nach ihren Ausgabebedingungen die 
Zulassung an oder Einbeziehung in eine der unter 1. 
und 2. genannten Börsen oder organisierten Märkte 
beantragt werden muss, und die Zulassung oder 
Einbeziehung innerhalb eines Jahres nach Ausgabe 
erfolgt. 
 
Als Wertpapiere in diesem Sinne gelten auch 
 
• Anteile an geschlossenen Investmentvermögen 

in Vertrags- oder Gesellschaftsform, die einer 
Kontrolle durch die Anteilseigner unterliegen 
(sog. Unternehmenskontrolle), d.h. die Anteils-
eigner müssen Stimmrechte in Bezug auf we-
sentliche Entscheidungen haben, sowie das 
Recht die Anlagepolitik mittels angemessener 
Mechanismen zu kontrollieren. Das Invest-
mentvermögen muss zudem von einem Rechts-
träger verwaltet werden, der den Vorschriften 
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für den Anlegerschutz unterliegt, es sei denn 
das Investmentvermögen ist in Gesellschafts-
form aufgelegt und die Tätigkeit der Vermö-
gensverwaltung wird nicht von einem anderen 
Rechtsträger wahrgenommen. 
 

• Finanzinstrumente, die durch andere Vermö-
genswerte besichert oder an die Entwicklung 
anderer Vermögenswerte gekoppelt sind. So-
weit in solche Finanzinstrumente Komponenten 
von Derivaten eingebettet sind, gelten weitere 
Anforderungen, damit die Gesellschaft diese als 
Wertpapiere erwerben darf. 

 
Die Wertpapiere dürfen nur unter folgenden Voraus-
setzungen erworben werden: 
 
• Der potentielle Verlust, der dem Fonds entste-

hen kann, darf den Kaufpreis des Wertpapiers 
nicht übersteigen. Eine Nachschusspflicht darf 
nicht bestehen. 
 

• Eine mangelnde Liquidität des vom Fonds er-
worbenen Wertpapiers darf nicht dazu führen, 
dass der Fonds den gesetzlichen Vorgaben über 
die Rücknahme von Anteilen nicht mehr nach-
kommen kann. Dies gilt unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen Möglichkeit, in besonderen 
Fällen die Anteilrücknahme aussetzen zu kön-
nen (vgl. Abschnitt 11.1 „Ausgabe und Rück-
nahme von Anteilen“) 

 
• Eine verlässliche Bewertung des Wertpapiers 

durch exakte, verlässliche und gängige Preise 
muss verfügbar sein; diese müssen entweder 
Marktpreise sein oder von einem Bewertungs-
system gestellt werden, das von dem Emitten-
ten des Wertpapiers unabhängig ist. 

 
• Über das Wertpapier müssen angemessene In-

formation vorliegen, entweder in Form von re-
gelmäßigen, exakten und umfassenden Infor-
mationen des Marktes über das Wertpapier 
oder in Form eines gegebenenfalls dazugehöri-
gen Portfolios. 

 
• Das Wertpapier ist handelbar. 
 
• Der Erwerb des Wertpapiers steht im Einklang 

mit den Anlagezielen bzw. der Anlagestrategie 
des Fonds. 

 
• Die Risiken des Wertpapiers werden durch das 

Risikomanagement des Fonds in angemessener 
Weise erfasst.  

 
Wertpapiere dürfen zudem in folgender Form er-
worben werden: 
 
• Aktien, die dem Fonds bei einer Kapitalerhö-

hung aus Gesellschaftsmitteln zustehen,  
 
• Wertpapiere, die in Ausübung von zum Fonds 

gehörenden Bezugsrechten erworben werden, 

Als Wertpapiere in diesem Sinn dürfen für den Fonds 
auch Bezugsrechte erworben werden, sofern sich 
die Wertpapiere, aus denen die Bezugsrechte her-
rühren, im Fonds befinden können. 
 
5.5. Geldmarktinstrumente 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds in 
Geldmarktinstrumente investieren, die üblicher-
weise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie 
in verzinsliche Wertpapiere, die alternativ 
 
• zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für des Fonds eine 

Laufzeit oder Restlaufzeit von höchstens 397 
Tagen haben.  
 

• zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds eine 
Laufzeit oder Restlaufzeit haben, die länger als 
397 Tage ist, deren Verzinsung aber nach den 
Emissionsbedingungen regelmäßig, mindestens 
einmal in 397 Tagen marktgerecht angepasst 
werden muss. 

 
• deren Risikoprofil dem Risikoprofil von Wertpa-

pieren entspricht, die das Kriterium der Rest-
laufzeit oder das der Zinsanpassung erfüllen. 

  
Für den Fonds dürfen Geldmarktinstrumente erwor-
ben werden, wenn sie  
 

1. an einer Börse in einem Mitgliedstaat der EU 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den EWR zum Handel zugelassen 
oder in einem dieser Staaten an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind,  

 
2. ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mit-

gliedstaaten der EU oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den EWR zum 
Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten 
an einem organisierten Markt zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die 
Wahl dieser Börse oder dieses Marktes zugelas-
sen hat,  

 
3. von der EU, dem Bund, einem Sondervermögen 

des Bundes, einem Land, einem anderen Mit-
gliedstaat oder einer anderen zentralstaatlichen, 
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft 
oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats der 
EU, der Europäischen Zentralbank oder der Eu-
ropäischen Investitionsbank, einem Drittstaat 
oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem 
Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von einer 
internationalen öffentlich-rechtlichen Einrich-
tung, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU 
angehört, begeben oder garantiert werden, 

 
4. von einem Unternehmen begeben werden, des-

sen Wertpapiere auf den unter den Nummern 1 
und 2 bezeichneten Märkten gehandelt werden, 
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5. von einem Kreditinstitut begeben oder garantiert 
werden, dass nach dem Recht der EU festgeleg-
ten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder 
einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmun-
gen, die nach Auffassung der BaFin denjenigen 
des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, un-
terliegt und diese einhält, 

 
6. von anderen Emittenten begeben werden und es 

sich bei dem jeweiligen Emittenten 
 

a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital 
von mindestens 10 Millionen Euro handelt, dass 
seinen Jahresabschluss nach der Europäischen 
Richtlinie über den Jahresabschluss von Kapi-
talgesellschaften erstellt und veröffentlicht, 
oder  
 

b) um einen Rechtsträger handelt, der innerhalb 
einer eine oder mehrere börsennotierte Gesell-
schaften umfassenden Unternehmensgruppe 
für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig 
ist, oder 
 

c) um einen Rechtsträger handelt, der Geld-
marktinstrumente emittiert, die durch Verbind-
lichkeiten unterlegt sind, durch Nutzung einer 
von einer Bank eingeräumten Kreditlinie. Dies 
sind Produkte, bei denen Kreditforderungen von 
Banken in Wertpapieren verbrieft werden (so-
genannte Asset Backed Securities). 
 

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente dürfen 
nur erworben werden, wenn sie liquide sind und sich 
ihr Wert jederzeit genau bestimmten lässt. Liquide 
sind Geldmarktinstrumente, die sich innerhalb hin-
reichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräu-
ßern lassen. Hierbei ist die Verpflichtung der Gesell-
schaft zu berücksichtigen, Anteile am Fonds auf 
Verlangen der Anleger zurückzunehmen und hierfür 
in der Lage zu sein, solche Geldmarktinstrumente 
entsprechend kurzfristig veräußern zu können. Für 
die Geldmarktinstrumente muss zudem ein exaktes 
und verlässliches Bewertungssystem existieren, 
das die Ermittlung des Nettobestandswerts des 
Geldmarktinstruments ermöglicht und auf Marktda-
ten basiert oder Bewertungsmodellen (einschließ-
lich Systemen, die auf fortgeführten Anschaffungs-
kosten beruhen). Das Merkmal der Liquidität gilt für 
Geldmarktinstrumente als erfüllt, wenn diese an ei-
nem organisierten Markt innerhalb des EWR zuge-
lassen oder in diesen einbezogen sind oder an einem 
organisierten Markt außerhalb des EWR zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die 
Wahl dieses Marktes zugelassen hat. Dies gilt nicht, 
wenn der Gesellschaft Hinweise vorliegen, die ge-
gen die hinreichende Liquidität der Geldmarktinstru-
mente sprechen. 
 
Für Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse 
notiert oder an einem geregelten Markt zum Handel 
zugelassen sind (siehe oben unter Nr. 3 bis 6), muss 
zudem die Emission oder der Emittent dieser Instru-

mente Vorschriften über den Einlagen- und Anle-
gerschutz unterliegen. So müssen für diese Geld-
marktinstrumente angemessene Informationen vor-
liegen, die eine angemessene Bewertung der mit 
den Instrumenten verbundenen Kreditrisiken er-
möglichen und die Geldmarktinstrumente müssen 
frei übertragbar sein. Die Kreditrisiken können etwa 
durch eine Kreditwürdigkeitsprüfung einer Rating-
Agentur bewertet werden. 
 
Für diese Geldmarktinstrumente gelten weiterhin 
die folgenden Anforderungen, es sei denn, sie sind 
von der Europäischen Zentralbank oder der Zentral-
bank eines Mitgliedstaates der EU begeben oder ga-
rantiert worden: 
 
• Werden sie von folgenden (oben unter Nr. 3 ge-

nannten) Einrichtungen begeben oder garan-
tiert: 
 

-  der EU,  
-  dem Bund,  
-  einem Sondervermögen des Bundes,  
-  einem Land,  
-  einem anderen Mitgliedstaat, 
-  einer anderen zentralstaatlichen Gebietskör-

perschaft,  
- der Europäischen Investitionsbank,  
-  einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bun-

desstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bun-
desstaates  

- einer internationalen öffentlich-rechtlichen 
Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat 
der EU angehört,  

 
müssen angemessene Informationen über die Emis-
sion bzw. das Emissionsprogramm oder über die 
rechtliche und finanzielle Situation des Emittenten 
vor der Emission des Geldmarktinstruments vorlie-
gen. 
 

• Werden sie von einem im EWR beaufsichtigten 
Kreditinstitut begeben oder garantiert (s.o. un-
ter Nr. 5), so müssen angemessene Informatio-
nen über die Emission bzw. das Emissionspro-
gramm oder über die rechtliche und finanzielle 
Situation des Emittenten vor der Emission des 
Geldmarktinstruments vorliegen, die in regel-
mäßigen Abständen und bei signifikanten Bege-
benheiten aktualisiert werden. Zudem müssen 
über die Emission bzw. das Emissionspro-
gramm Daten (z.B. Statistiken) vorliegen, die 
eine angemessene Bewertung der mit der An-
lage verbundenen Kreditrisiken ermöglichen. 
 

• Werden sie von einem Kreditinstitut begeben, 
das außerhalb der EWR Aufsichtsbestimmun-
gen unterliegt, die nach Ansicht der BaFin den 
Anforderungen innerhalb des EWR an ein Kre-
ditinstitut gleichwertig sind, so ist eine der fol-
genden Voraussetzungen zu erfüllen: 
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- Das Kreditinstitut unterhält einen Sitz in ei-
nem zur sogenannten Zehnergruppe (Zu-
sammenschluss der wichtigsten führenden 
Industrieländer – G10) gehörenden Mitglied-
staat der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (nachfolgend 
„OECD“). 
 

- Das Kreditinstitut verfügt mindestens über 
ein Rating mit einer Benotung, die als soge-
nanntes „Investment-Grade“ qualifiziert. Als 
„Investment-Grade“ bezeichnet man eine Be-
notung mit „BBB“ bzw. „Baa“ oder besser im 
Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung durch 
eine Rating-Agentur. 

 
- Mittels einer eingehenden Analyse des Emit-

tenten kann nachgewiesen werden, dass die 
für das Kreditinstitut geltenden Aufsichtsbe-
stimmungen mindestens so streng sind wie 
die des Rechts der EU. 

 
• Für die übrigen Geldmarktinstrumente, die nicht 

an einer Börse notiert oder einem geregelten 
Markt zum Handel zugelassen sind (siehe oben 
unter Nr. 4 und 6 sowie die übrigen unter Nr. 3 
genannten), müssen angemessene Informatio-
nen über die Emission bzw. das Emissionspro-
gramm sowie über die rechtliche und finanzielle 
Situation des Emittenten vor der Emission des 
Geldmarktinstruments vorliegen, die in regel-
mäßigen Abständen und bei signifikanten Bege-
benheiten aktualisiert und durch qualifizierte, 
vom Emittenten weisungsunabhängige Dritte 
geprüft werden. Zudem müssen über die Emis-
sion bzw. das Emissionsprogramm Daten (z.B. 
Statistiken) vorliegen, die eine angemessene 
Bewertung der mit der Anlage verbundenen 
Kreditrisiken ermöglichen. 

 
5.6. Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente auch unter Einsatz von Derivaten 
sowie Bankguthaben 

Der Fonds kann seine Mittel vollständig in Wertpa-
piere anlegen. Jedoch müssen mindestens 75 Pro-
zent des Wertes des Fonds in Vermögensgegen-
stände gemäß den nachfolgend aufgeführten Nach-
haltigkeitskriterien angelegt werden. Investierbare 
Vermögensgegenstände werden nach ökologischen, 
sozialen, ethischen und Governance-Kriterien klas-
sifiziert. Die Analyse umfasst unter anderem Sozial-
standards, Umweltmanagement, Produktportfolio 
und Unternehmensführung. Im Rahmen eines um-
fassenden Negativ-Screenings werden Werte aus-
geschlossen, die bestimmten Mindeststandards 
nicht genügen. Diese leiten sich aus internationalen 
Menschenrechtskonventionen und Deklarationen 
der UN, ILO, UN Global Compact und OECD ab. Zur 
Erreichung der finanziellen Ziele und zur Erfüllung 
der ökologischen und/oder sozialen Produktmerk-
male wendet das Fonds anerkannte Verfahren an, 
insbesondere ein umfassendes ESG-Screening der 
Emittenten. Hierzu analysiert der Fondsmanager 

Emittenten, basierend auf der ESG- und Nachhaltig-
keitsmethodik eines externen, auf Nachhaltigkeits-
analyse spezialisierten Anbieters, welcher die Ein-
haltung der festgelegten ESG-Kriterien auch regel-
mäßig überprüft und testiert. Über nachfolgende 
Ausschlusskriterien wird zudem sichergestellt, 
dass nicht in Emittenten investiert wird, die über 
festgelegte Umsatzschwellen hinweg in bestimmten 
kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind. Die Emit-
tenten bzw. die Portfoliounternehmen dürfen ihren 
Umsatz: 
 
• zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energie-

gewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von 
fossilen Brennstoffen (exkl. Erdgas) oder Atom-
strom, 

• zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung 
von Kohle und Erdöl, 

• nicht aus dem Abbau, der Exploration und aus 
Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer, 

• nicht aus der Herstellung oder dem Vertrieb 
aufgrund von internationaler Konventionen (z.B. 
Chemiewaffenkonvention) geächteter Waffen 

 
generieren. 
 
Das Fondsmanagement strebt an, dass sämtliche im 
Fonds gehaltene Wertpapiere den vorangestellten 
Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Mehr als 50 
Prozent der Mittel des Fonds werden vornehmlich in 
US-amerikanische und europäische Aktien angelegt. 
Weiterhin können Geldmarktinstrument bis zu 49 
Prozent des Fondsvermögens ausmachen.  
 

5.6.1 Allgemein Anlagegrenzen  
Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente desselben Emittenten (Schuld-
ners) bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds anle-
gen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 
(Schuldner) 40 Prozent des Fonds nicht übersteigen. 
Darüber hinaus darf die Gesellschaft lediglich je-
weils 5 Prozent des Wertes des Fonds in Wertpa-
piere und Geldmarktinstrumente desselben Emit-
tenten anlegen. In Pension genommene Wertpapiere 
werden auf diese Anlagegrenze angerechnet. Die 
Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstru-
menten sind auch dann im Rahmen der genannten 
Grenzen zu berücksichtigen, wenn die von diesen 
emittierten Wertpapieren und Geldmarktinstru-
mente mittelbar über andere im Fonds enthaltenen 
Wertpapiere, die an deren Wertentwicklung gekop-
pelt sind, erworben werden. 
 

5.6.2 Anlagegrenze für Schuldverschreibungen 
mit besonderer Deckungsmasse 

Die Gesellschaft darf jeweils bis zu 25 Prozent des 
Wertes des Fonds in Pfandbriefe, Kommunalschuld-
verschreibungen sowie Schuldverschreibungen an-
legen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mit-
gliedstaat der EU oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den EWR ausgegeben 
hat. Voraussetzung ist, dass die mit den Schuldver-
schreibungen aufgenommenen Mittel so angelegt 
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werden, dass sie die Verbindlichkeiten der Schuld-
verschreibungen über deren ganze Laufzeit decken 
und vorranging für die Rückzahlungen und die Zin-
sen bestimmt sind, wenn der Emittent der Schuld-
verschreibungen ausfällt. Sofern in solche Schuld-
verschreibungen desselben Emittenten mehr als 5 
Prozent des Wertes des Fonds angelegt werden, 
darf der Gesamtwert solcher Schuldverschreibun-
gen 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht über-
steigen. In Pension genommenen Wertpapiere wer-
den auf diese Anlagegrenze angerechnet. 
 

5.6.3 Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten 
In Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen 
und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler 
und supranationaler öffentlicher Emittenten darf die 
Gesellschaft jeweils bis zu 35 Prozent des Wertes 
des Fonds anlegen. Zu diesen öffentlichen Emitten-
ten zählen der Bund, die Bundesländer, Mitglied-
staaten der EU oder deren Gebietskörperschaften, 
Drittstaaten sowie supranationale öffentliche Ein-
richtungen denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat 
angehört.  
 
Die Gesellschaft kann in Schuldverschreibungen, 
Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente 
eines oder mehrerer der folgenden Emittenten mehr 
als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen: 
 
Bundesrepublik Deutschland 
• die Bundesländer: 
 
- Baden-Württemberg 
- Bayern 
- Berlin 
- Brandenburg 
- Bremen 
- Hamburg 
- Hessen 
- Mecklenburg-Vorpommern 
- Niedersachsen 
- Nordrhein-Westfalen 
- Rheinland-Pfalz 
- Saarland 
- Sachsen 
- Sachsen-Anhalt 
- Schleswig-Holstein 
- Thüringen 
 
 
• Europäische Union 
• Als EU-Mitgliedstaaten: 

- Belgien 
- Bulgarien 
- Dänemark 
- Estland 
- Finnland 
- Frankreich 
- Griechenland 
- Republik Irland 
- Italien 
- Kroatien 
- Lettland 
- Litauen 

- Malta 
- Polen 
- Luxemburg 
- Niederlande 
- Österreich 
- Portugal 
- Schweden 
- Slowakei 
- Slowenien 
- Spanien 
- Tschechische Republik 
- Ungarn 
- Republik Zypern 
- Rumänien 

 
• Als Vertragsstaaten des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum: 
- Island 
- Liechtenstein 
- Norwegen 

 
• Als Mitgliedstaaten der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: 
- Australien 
- Japan 
- Kanada 
- Südkorea 
- Mexiko 
- Neuseeland 
- Schweiz 
- Türkei 
- Vereinigte Staaten von Amerika 
- Chile 
- Israel 
- Vereinigtes Königreich Großbritannien 

und Nordirland 
 
Sofern von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 
wird, müssen die Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente im Fonds aus mindestens sechs verschiede-
nen Emissionen stammen, wobei nicht mehr als 
30 Prozent des Wertes des Fonds in einer Emission 
gehalten werden dürfen. 
 
In Pension genommene Wertpapiere werden auf 
diese Anlagegrenze angerechnet. 
 

5.6.4 Kombination von Anlagegrenzen  
Die Gesellschaft darf höchstens 20 Prozent des 
Wertes des Fonds in eine Kombination der folgenden 
Vermögensgegenstände anlegen: 
 
• von ein und derselben Einrichtung begebene 

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, 

• Einlagen bei dieser Einrichtung, d.h. Bankgutha-
ben, 

• Anrechnungsbeträge für das Kontrahentenri-
siko der mit dieser Einrichtung eingegangenen 
Geschäfte in Derivategeschäften.  
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Bei besonderen öffentlichen Emittenten (siehe Ab-
schnitt „Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten“) 
darf eine Kombination der vorgenannten Vermö-
gensgegenstände 35 Prozent des Wertes des Fonds 
nicht übersteigen. Die jeweiligen Einzelobergrenzen 
bleiben unberührt. 
 

5.6.5 Anlagegrenzen unter Einsatz von Deriva-
ten  

Die Beträge von Wertpapieren und Geldmarktinstru-
menten eines Emittenten, die auf die vorstehend ge-
nannten Grenzen angerechnet werden, können 
durch den Einsatz von marktgegenläufigen Deriva-
ten reduziert werden, welche Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente desselben Emittenten zum 
Basiswert haben. Für Rechnung des Fonds dürfen 
also über die vorgenannten Grenzen hinaus Wertpa-
piere oder Geldmarktinstrumente eines Emittenten 
erworben werden, wenn das dadurch gesteigerte 
Emittentenrisiko durch Absicherungsgeschäfte wie-
der gesenkt wird. 
 

5.6.6 Steuerliche Anlagequoten für Aktien-
fonds 

Mehr als 50 Prozent des Fonds werden in Kapitalbe-
teiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts 
angelegt. 
 
5.7. Sonstige Vermögensgegenstände und deren An-
lagegrenzen  

Bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds darf die Ge-
sellschaft insgesamt in folgende sonstige Vermö-
gensgegenstände anlegen: 
 
• Wertpapiere, die nicht zum Handel an einer 

Börse zugelassen oder an einem anderen orga-
nisierten Markt zugelassen oder in diesen ein-
bezogen sind, jedoch grundsätzlich die Kriterien 
für Wertpapiere erfüllen. Abweichend von den 
gehandelten bzw. zugelassenen Wertpapieren 
muss die verlässliche Bewertung für diese 
Wertpapiere in Form einer in regelmäßigen Ab-
ständen durchgeführten Bewertung verfügbar 
sein, die aus Informationen des Emittenten oder 
aus einer kompetenten Finanzanalyse abgelei-
tet wird. Angemessene Information über das 
nicht zugelassene bzw. nicht einbezogene 
Wertpapier oder gegebenenfalls das zugehö-
rige, d.h. in dem Wertpapier verbriefte Portfolio 
muss in Form einer regelmäßigen und exakten 
Information für den Fonds verfügbar sein. 
 

• Geldmarktinstrumente von Emittenten, die nicht 
den oben genannten Anforderungen genügen, 
wenn sie liquide sind und sich ihr Wert jederzeit 
genau bestimmten lässt. Liquide sind Geld-
marktinstrumente, die sich innerhalb hinrei-
chend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräu-
ßern lassen. Hierbei ist die Verpflichtung der 
Gesellschaft zu berücksichtigen, Anteile am 
Fonds auf Verlangen der Anleger zurückzuneh-
men und hierfür in der Lage zu sein, solche 
Geldmarktinstrumente entsprechend kurzfris-

tig veräußern zu können. Für die Geldmarktin-
strumente muss zudem ein exaktes und ver-
lässliches Bewertungssystem existieren, das 
die Ermittlung des Nettobestandswerts des 
Geldmarktinstruments ermöglicht und auf 
Marktdaten basiert oder auf Bewertungsmodel-
len (einschließlich Systeme, die auf fortführen 
Anschaffungskosten beruhen). Das Merkmal 
der Liquidität gilt für Geldmarktinstrumente er-
füllt, wenn diese an einem organisierten Markt 
innerhalb des EWR zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind oder an einem organisierten 
Markt außerhalb des EWR zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die 
Wahl dieses Marktes zugelassen hat. 
 

• Aktien aus Neuemissionen, wenn nach deren 
Ausgabebedingungen 

 
- deren Zulassung an einer Börse in ei-

nem Mitgliedstaat der EU oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den EWR zum Handel 
oder deren Zulassung an einem orga-
nisierten Markt oder deren Einbezie-
hung in diesen in einem Mitgliedstaat 
der EU oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den 
EWR zu beantragen ist, oder 
 

- deren Zulassung an einer Börse zum 
Handel oder deren Zulassung an einem 
organisierten Markt oder die Einbezie-
hung in diesen außerhalb der Mitglied-
staaten der EU oder außerhalb der an-
deren Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den EWR zu beantragen ist, 
sofern die Wahl dieser Börse oder die-
ses organisierten Marktes von der 
BaFin zugelassen ist, 

 
sofern die Zulassung oder Einbeziehung inner-
halb eines Jahres nach der Ausgabe erfolgt. 
 

• Schuldscheindarlehen, die nach dem Erwerb für 
den Fonds mindestens zweimal abgetreten 
werden können und von einer der folgenden 
Einrichtungen gewährt wurden: 
 
a) dem Bund, einem Sondervermögen des 

Bundes, einem Land, der EU oder einem 
Mitgliedstaat der OECD, 
  

b) einer anderen inländischen Gebietskörper-
schaft oder einer Regionalregierung oder 
örtlichen Gebietskörperschaft eines ande-
ren Mitgliedstaats der EU oder eines ande-
ren Vertragsstaats des Abkommens über 
den EWR, sofern die Forderung nach der 
Verordnung über Aufsichtsanforderungen 
an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen in 
derselben Weise behandelt werden kann 
wie eine Forderung an den Zentralstaat, auf 
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dessen Hoheitsgebiet die Regionalregie-
rung oder die Gebietskörperschaft ansäs-
sig ist, 
 

c) sonstigen Körperschaften oder Anstalten 
des öffentlichen Rechts mit Sitz im Inland 
oder in einem anderen Mitgliedstaat der EU 
oder einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den EWR, 
 

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben 
haben, die an einem organisierten Markt in-
nerhalb des EWR zum Handel zugelassen 
sind oder die an einem sonstigen geregel-
ten Markt, der die wesentlichen Anforde-
rungen an geregelte Märkte im Sinne der 
Richtlinie über Märkte für Finanzinstru-
mente in der jeweils geltenden Fassung er-
füllt, zum Handel zugelassen sind, oder 
 

e) anderen Schuldnern, sofern eine der in 
Buchstabe a) bis c) bezeichneten Stellen 
die Gewährleistung für die Verzinsung und 
Rückzahlung übernommen hat. 

 
5.8. Bankguthaben und ihre Anlagegrenzen  

Bis zu 25 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in 
Bankguthaben angelegt werden, die eine Laufzeit 
von höchstens zwölf Monaten haben.  
 
Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei Kreditin-
stituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den EWR zu führen. Sie können auch bei Kre-
ditinstituten mit Sitz in einem Drittstaat unterhalten 
werden, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auf-
fassung der BaFin denjenigen des Rechts der EU 
gleichwertig sind. 
 
5.9. Investmentanteile und deren Anlagegrenzen 

Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes 
des Fonds in Anteilen an Zielfonds investieren, so-
fern diese offene in- und ausländische Investment-
vermögen sind. Die Gesellschaft erwirbt für den 
Fonds Anteile in allen Vertragsstaaten des Europäi-
schen Wirtschaftsraums. 
 
Die Zielfonds dürfen nach ihren Anlagebedingungen 
oder ihrer Satzung höchstens bis zu 10 Prozent in 
Anteile an anderen offenen Investmentvermögen in-
vestieren. Für Anteile an AIF gelten darüber hinaus 
folgende Anforderungen: 
 
• Der Zielfonds muss nach Rechtsvorschriften 

zugelassen worden sein, die ihn einer wirksa-
men öffentlichen Aufsicht zum Schutz der Anle-
ger unterstellen, und es muss eine ausrei-
chende Gewähr für eine befriedigende Zusam-
menarbeit zwischen der BaFin und der Auf-
sichtsbehörde des Zielfonds bestehen. 
 

• Das Schutzniveau der Anleger muss gleichwer-
tig zu dem Schutzniveau eines Anlegers in ei-
nem inländischen OGAW sein, insbesondere im 
Hinblick auf Trennung von Verwaltung und Ver-
wahrung der Vermögensgegenstände, für die 
Kreditaufnahme und -gewährung sowie für 
Leerverkäufe von Wertpapieren und Geld-
marktinstrumenten. 

 
• Die Geschäftstätigkeit des Zielfonds muss Ge-

genstand von Jahres- und Halbjahresberichten 
sein und den Anlegern erlauben, sich ein Urteil 
über das Vermögen und die Verbindlichkeiten 
sowie die Erträge und die Transaktionen im Be-
richtszeitraum zu bilden. 

 
• Der Zielfonds muss ein Publikumsfonds sein, 

bei dem die Anzahl der Anteile nicht zahlenmä-
ßig begrenzt ist und die Anleger ein Recht zur 
Rückgabe der Anteile haben. 

 
In Anteile an einem einzigen Zielfonds dürfen nur bis 
zu 20 Prozent des Wertes des Fonds angelegt wer-
den.  In AIF dürfen insgesamt nur bis zu 30 Prozent 
des Wertes des Fonds angelegt werden. Die Gesell-
schaft darf für Rechnung des Fonds nicht mehr als 
25 Prozent der ausgegebenen Anteile eines Ziel-
fonds erwerben. 
 
Zielfonds können im gesetzlichen Rahmen zeitweise 
die Rücknahme von Anteilen aussetzen. Dann kann 
die Gesellschaft die Anteile an dem Zielfonds nicht 
bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle 
des Zielfonds gegen Auszahlung des Rücknahme-
preises zurückgeben (siehe auch den Abschnitt „Ri-
sikohinweise – Risiken im Zusammenhang mit der 
Investition in Investmentanteile“). Auf der Homepage 
der Gesellschaft ist unter www.lupusalpha.de auf-
geführt, ob und in welchem Umfang der Fonds An-
teile an Zielfonds hält, die derzeit die Rücknahme 
von Anteilen ausgesetzt haben. 
 
5.10. Derivate 

Die Gesellschaft darf für den Fonds als Teil der An-
lagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dies 
schließt Geschäfte mit Derivaten zur effizienten 
Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzer-
trägen, d. h. auch zu spekulativen Zwecken, ein. 
Dadurch kann sich das Verlustrisiko des Fonds zu-
mindest zeitweise erhöhen. 
 
Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis von den 
Kursschwankungen oder den Preiserwartungen an-
derer Vermögensgegenstände („Basiswert“) ab-
hängt. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen 
sich sowohl auf Derivate als auch auf Finanzinstru-
mente mit derivativer Komponente (nachfolgend zu-
sammen „Derivate“). 
 
Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das 
Marktrisiko des Fonds höchstens verdoppeln 
(„Marktrisikogrenze“). Marktrisiko ist das Verlustri-
siko, das aus Schwankungen beim Marktwert von im 
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Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen resul-
tiert, die auf Veränderungen von variablen Preisen 
bzw. Kursen des Marktes wie Zinssätzen, Wechsel-
kursen, Aktien- und Rohstoffpreisen oder auf Ver-
änderungen bei der Bonität eines Emittenten zu-
rückzuführen sind. Die Gesellschaft hat die Marktri-
sikogrenze laufend einzuhalten. Die Auslastung der 
Marktrisikogrenze hat sie täglich nach gesetzlichen 
Vorgaben zu ermitteln; diese ergeben sich aus der 
Verordnung über Risikomanagement und Risi-
komessung beim Einsatz von Derivategeschäften in 
Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagege-
setzbuch (nachfolgend „Derivateverordnung“). 
 
Zur Ermittlung der Auslastung der Marktrisiko-
grenze wendet die Gesellschaft den sogenannten 
qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivateverord-
nung an. Hierzu vergleicht die Gesellschaft das 
Marktrisiko des Fonds mit dem Marktrisiko eines 
virtuellen Vergleichsvermögens, in dem keine Deri-
vate enthalten sind. Bei dem derivatefreien Ver-
gleichsvermögen handelt es sich um ein virtuelles 
Portfolio, dessen Wert stets genau dem aktuellen 
Wert des Fonds entspricht, das aber keine Steige-
rungen oder Absicherungen des Marktrisikos durch 
Derivate enthält. Die Zusammensetzung des Ver-
gleichsvermögens muss im Übrigen den Anlagezie-
len und der Anlagepolitik entsprechen, die für den 
Fonds gelten. Das derivatefreie Vergleichsvermögen 
für den Fonds besteht aus derivatefreien Vermö-
gensgegenständen, die nach den Anlagebedingun-
gen erworben werden können. 
 
Durch den Einsatz von Derivaten darf der Risikobe-
trag für das Marktrisiko des Fonds zu keinem Zeit-
punkt das Zweifache des Risikobetrags für das 
Marktrisiko des zugehörigen derivatefreien Ver-
gleichsvermögens übersteigen. 
 
Das Marktrisiko des Fonds und des derivatefreien 
Vergleichsvermögens wird jeweils mit Hilfe eines 
geeigneten eigenen Risikomodells ermittelt (sog. 
Value-at-Risk Methode).  
 
Die Gesellschaft erfasst dabei die Marktpreisrisiken 
aus allen Geschäften. Sie quantifiziert durch das Ri-
sikomodell die Wertveränderung der im Fonds ge-
haltenen Vermögensgegenstände im Zeitablauf. Der 
sogenannte Value-at-Risk gibt dabei eine in Geld-
einheiten ausgedrückte Grenze für potenzielle Ver-
luste eines Portfolios zwischen zwei vorgegebenen 
Zeitpunkten an. Diese Wertveränderung wird von 
zufälligen Ereignissen bestimmt, nämlich den künf-
tigen Entwicklungen der Marktpreise, und ist daher 
nicht mit Sicherheit vorhersagbar. Das zu ermit-
telnde Marktrisiko kann jeweils nur mit einer genü-
gend großen Wahrscheinlichkeit abgeschätzt wer-
den. 
 
Die Gesellschaft darf – vorbehaltlich eines geeigne-
ten Risikomanagementsystems – für Rechnung des 
Fonds in jegliche Derivate investieren. Vorausset-

zung ist, dass die Derivate von Vermögensgegen-
ständen abgeleitet sind, die für den Fonds erworben 
werden dürfen oder von folgenden Basiswerten: 
 

• Zinssätze 
• Wechselkurse 
• Währungen 
• Finanzindices, die hinreichend diversifiziert 

sind, eine adäquate Bezugsgrundlage für 
den Markt darstellen, auf den sie sich be-
ziehen, sowie in angemessener Weise ver-
öffentlicht werden.  

 
Hierzu zählen insbesondere Optionen, Finanzter-
minkontrakte und Swaps sowie Kombinationen hie-
raus. 
 

5.10.1 Terminkontrakte 
Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner un-
bedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, oder 
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, eine be-
stimmte Menge eines bestimmten Basiswerts zu ei-
nem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu 
verkaufen. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze Termin-
kontrakte auf alle gemäß § 1 der Besonderen Anla-
gebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände 
abschließen. 
 

5.10.2 Optionsgeschäfte 
Optionsgeschäfte beinhalten, dass einem Dritten ge-
gen Entgelt (Optionsprämie) das Recht eingeräumt 
wird, während einer bestimmten Zeit oder am Ende 
eines bestimmten Zeitraums zu einem von vornhe-
rein vereinbarten Preis (Basispreis) die Lieferung 
oder die Abnahme von Vermögensgegenständen 
oder die Zahlung eines Differenzbetrags zu verlan-
gen, oder auch entsprechende Optionsrechte zu er-
werben. 
 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds im 
Rahmen der Anlagegrundsätze Kaufoptionen und 
Verkaufsoptionen kaufen und verkaufen sowie mit 
Optionsscheinen handeln. Die Optionsgeschäfte 
müssen sich auf Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen 
sowie auf Finanzindizes beziehen, die hinreichend 
diversifiziert sind, eine adäquate Bezugsgrundlage 
für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen, 
sowie in angemessener Weise veröffentlicht wer-
den.  Die Optionen oder Optionsscheine müssen eine 
Ausübung während der gesamten Laufzeit oder zum 
Ende der Laufzeit vorsehen. Zudem muss der Opti-
onswert zum Ausübungszeitpunkt linear von der po-
sitiven oder negativen Differenz zwischen Basis-
preis und Marktpreis des Basiswerts abhängen und 
null werden, wenn die Differenz das andere Vorzei-
chen hat. 
 

5.10.3 Swaps 
Swaps sind Tauschverträge, bei denen die dem Ge-
schäft zugrunde liegenden Zahlungsströme oder Ri-
siken zwischen den Vertragspartnern ausgetauscht 
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werden. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze Zinsswaps, 
Währungsswaps, Zins-Währungsswaps, Total Re-
turn Swaps und Varianzswaps abschließen. 
 

5.10.4 Swaptions 
Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption 
ist das Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer be-
stimmten Frist in einen hinsichtlich der Konditionen 
genau spezifizierten Swap einzutreten. Im Übrigen 
gelten die im Zusammenhang mit Optionsgeschäften 
dargestellten Grundsätze. Die Gesellschaft darf für 
Rechnung des Fonds nur solche Swaptions ab-
schließen, die sich aus den oben beschriebenen Op-
tionen und Swaps zusammensetzen. 
 

5.10.5 Credit Default Swaps 
Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es er-
möglichen, ein potenzielles Kreditausfallvolumen 
auf andere zu übertragen. Im Gegenzug zur Über-
nahme des Kreditausfallrisikos zahlt der Verkäufer 
des Risikos eine Prämie an seinen Vertragspartner. 
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Swaps ent-
sprechend. 
 

5.10.6 Total Return Swaps  
Total Return Swaps (Gesamtrendite Tauschge-
schäft) sind Derivate, bei denen sämtliche Erträge 
und Wertschwankungen eines Basiswerts gegen 
eine vereinbarte Prämie getauscht werden. Die Zah-
lung der Prämie kann sowohl variabel als auch fest 
vereinbart werden. Ein Vertragspartner, auch Risi-
kogeber, transferiert damit das gesamte Kredit- und 
Marktrisiko aus dem Basiswert auf den anderen 
Vertragspartner, den Risikonehmer. Im Gegenzug 
zahlt der Risikogeber eine Prämie an den Risikoneh-
mer. 
 
Total Return Swaps können für den Fonds zu Absi-
cherungszwecken als auch zu Anlagezwecken getä-
tigt werden. Dies beinhaltet auch Geschäfte zu spe-
kulativen Zwecken, welche das Verlustrisiko des 
Fonds zumindest zeitweise erhöhen können. Als Ge-
genstand oder Basiswert von Total Return Swaps 
können alle zulässigen Vermögensgegenstände des 
Fonds herangezogen werden. Das Fondsvermögen 
darf dabei vollständig aus Geschäften bestehen, 
welche Total Return Swaps zum Gegenstand haben. 
Die Gesellschaft erwartet, dass im Regelfall nicht 
mehr als 10 % des Fondsvermögens Gegenstand von 
Total Return Swaps sind. Dies ist jedoch lediglich ein 
geschätzter Wert, der auch erheblich überschritten 
werden kann. Die Erträge aus Total Return Swaps 
fließen – nach Abzug der Transaktionskosten – voll-
ständig dem Fonds zu. 
 
Die Vertragspartner für Total Return Swaps werden 
nachfolgenden Kriterien ausgewählt: Es handelt sich 
um ein Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den EWR 
oder einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmun-
gen nach Auffassung der BaFin denjenigen des 

Rechts der EU gleichwertig sind. Grundsätzlich 
muss der Vertragspartner über eine Mindestboni-
tätsbewertung von „Investment Grade“ verfügen, auf 
die jedoch in begründeten Ausnahmenfällen ver-
zichtet werden kann. Als „Investment Grade“ be-
zeichnet man eine Benotung mit „BBB-“ bzw. „Baa3“ 
oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprü-
fung durch eine Rating-Agentur (beispielsweise 
Standard&Poor´s, Moody´s oder Fitch). Der konkrete 
Vertragspartner wird in erster Linie unter Berück-
sichtigung der angebotenen Vertragskonditionen 
sowie deren Verfügbarkeit ausgewählt. Auch beo-
bachtet die Gesellschaft die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse der in Frage kommenden Vertragspartner 
sowie die angebotene Liquidität und das Servicean-
gebot. 
 
5.11. In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente 

Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds die 
vorstehend beschriebenen Finanzinstrumente auch 
erwerben, wenn diese in Wertpapieren verbrieft 
sind. Dabei können die Geschäfte, die Finanzinstru-
mente zum Gegenstand haben, auch nur teilweise in 
Wertpapieren enthalten sein (z. B. Optionsanleihen). 
Die Aussagen zu Chancen und Risiken gelten für 
solche verbrieften Finanzinstrumente entspre-
chend, jedoch mit der Maßgabe, dass das Verlustri-
siko bei verbrieften Finanzinstrumenten auf den 
Wert des Wertpapiers beschränkt ist. 
 
5.12. OTC-Derivatgeschäfte 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds so-
wohl Derivatgeschäfte tätigen, die an einer Börse 
zum Handel zugelassen oder an einem anderen or-
ganisierten Markt zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind, als auch außerbörsliche Geschäfte, so-
genannte over-the-counter (OTC)-Geschäfte. Deri-
vatgeschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse 
zugelassen oder an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 
darf die Gesellschaft nur mit geeigneten Kreditinsti-
tuten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der 
Basis standardisierter Rahmenverträge tätigen. Bei 
außerbörslich gehandelten Derivaten wird das Kon-
trahentenrisiko bezüglich eines Vertragspartners 
auf 5 Prozent des Wertes des Fonds beschränkt. Ist 
der Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in ei-
nem Mitgliedstaat der EU, in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den EWR oder ei-
nem Drittstaat mit vergleichbarem Aufsichtsniveau, 
so darf das Kontrahentenrisiko bis zu 10 Prozent des 
Wertes des Fonds betragen. Außerbörslich gehan-
delte Derivatgeschäfte, die mit einer zentralen Clea-
ringstelle einer Börse oder eines anderen organi-
sierten Marktes als Vertragspartner abgeschlossen 
werden, werden auf die Kontrahentengrenzen nicht 
angerechnet, wenn die Derivate einer täglichen Be-
wertung zu Marktkursen mit täglichem Margin-Aus-
gleich unterliegen. Ansprüche des Fonds gegen ei-
nen Zwischenhändler sind jedoch auf die Grenzen 
anzurechnen, auch wenn das Derivat an einer Börse 
oder an einem anderen organisierten Markt gehan-
delt wird. 
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5.13. Sicherheitenstrategie 

Im Rahmen von Derivategeschäften nimmt die Ge-
sellschaft für Rechnung des Fonds Sicherheiten ent-
gegen. Die Sicherheiten dienen dazu, das Ausfallri-
siko des Vertragspartners dieser Geschäfte ganz 
oder teilweise zu reduzieren. 
 
Die Gesellschaft akzeptiert bei Derivategeschäften 
und Pensionsgeschäften folgende Vermögensge-
genstände als Sicherheiten: 
 
• Bankguthaben; auch in Fremdwährung, soweit 

dies nach den Maßgaben der Anlagebedingun-
gen des Fonds zulässig ist. 

• Wertpapiere  

Die von einem Vertragspartner gestellten Sicherhei-
ten müssen u.a. in Bezug auf Emittenten angemes-
sen risikodiversifiziert sein. Stellen mehrere Ver-
tragspartner Sicherheiten desselben Emittenten, 
sind diese zu aggregieren. Übersteigt der Wert der 
von einem oder mehreren Vertragspartnern gestell-
ten Sicherheiten desselben Emittenten nicht 20 Pro-
zent des Wertes des Fonds, gilt die Diversifizierung 
als angemessen. 
 
Derivate und Pensionsgeschäfte müssen in einem 
Umfang besichert sein, der sicherstellt, dass der 
Anrechnungsbetrag für das Ausfallrisiko des jewei-
ligen Vertragspartners fünf Prozent des Wertes des 
Fonds nicht überschreitet. Ist der Vertragspartner 
ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 
EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den EWR oder in einem Drittstaat, in 
dem gleichwertige Aufsichtsbestimmungen gelten, 
so darf der Anrechnungsbetrag für das Ausfallrisiko 
zehn Prozent des Wertes des Fonds betragen. 
 

5.13.1 Strategie für Abschläge der Bewertung 
(Haircut-Strategie) 

Auf die im Abschnitt „Sicherheitenstrategie“ ge-
nannten, zulässigen Sicherheiten werden Bewer-
tungsabschläge vorgenommen (sogenanntes Hair-
cut). Der prozentual festgelegte Bewertungsab-
schlag bezieht sich auf die Restlaufzeit und nicht auf 
die Gesamtlaufzeit der Sicherheit. Bewertungsab-
schläge für Sicherheiten werden mit einem gestaf-
felten Prozentsatz, abhängig von der Wertpapierart, 
Restlaufzeit, Bonität des Emittenten und Währung 
vorgenommen.  
 

5.13.2 Anlage von Barsicherheiten  
Barsicherheiten in Form von Bankguthaben dürfen 
auf Sperrkonten bei der Verwahrstelle des Fonds 
oder mit ihrer Zustimmung bei einem anderen Kre-
ditinstitut gehalten werden. Die Wiederanlage darf 
nur in Staatsanleihen von hoher Qualität oder in 
Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur erfol-
gen. Zudem können Barsicherheiten im Wege eines 
umgekehrten Pensionsgeschäfts mit einem Kredit-
institut angelegt werden, wenn die Rückforderung 
des aufgelaufenen Guthabens jederzeit gewährleis-
tet ist. 

Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds im 
Rahmen von Derivate- und Pensionsgeschäften 
Wertpapiere als Sicherheit entgegennehmen. Wenn 
diese Wertpapiere als Sicherheit übertragen wur-
den, müssen sie bei der Verwahrstelle verwahrt 
werden. Hat die Gesellschaft die Wertpapiere im 
Rahmen von Derivatgeschäften als Sicherheit ver-
pfändet erhalten, können sie auch bei einer anderen 
Stelle verwahrt werden, die einer wirksamen öffent-
lichen Aufsicht unterliegt und vom Sicherungsgeber 
unabhängig ist. Eine Wiederverwendung der Wert-
papiere ist nicht zulässig. 
 
5.14. Kreditaufnahme 

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für ge-
mein-schaftliche Rechnung der Anleger ist bis zu 
10 Prozent des Wertes des Fonds zulässig, sofern 
die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich 
sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zu-
stimmt. 
 
5.15. Hebelwirkung (Leverage) 

Leverage bezeichnet jede Methode, mit der die Ge-
sellschaft den Investitionsgrad des Fonds erhöht 
(Hebelwirkung). Solche Methoden sind insbeson-
dere Kreditaufnahmen, der Erwerb von Derivaten 
mit eingebetteter Hebelfinanzierung. Die Gesell-
schaft kann solche Methoden für den Fonds in dem 
in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Umfang 
nutzen. Die Möglichkeit der Nutzung von Derivaten 
wird im Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -grunds-
ätze und -grenzen – Vermögensgegenstände – De-
rivate“ dargestellt. Die Möglichkeit zur Kreditauf-
nahme ist im Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -
grundsätze und grenzen - Kreditaufnahme“ erläu-
tert.  
 
Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das 
Marktrisiko höchstens verdoppeln. 
 
Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis 
zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Netto-
inventarwert ermittelt. Die Berechnung des Nettoin-
ventarwerts wird im Abschnitt „Anteile“, Unterab-
schnitt „Ausgabe- und Rücknahmepreis“ erläutert. 
Das Risiko des Fonds wird nach einer Bruttome-
thode berechnet. Es bezeichnet die Summe der ab-
soluten Werte aller Positionen des Fonds mit Aus-
nahme von Bankguthaben, die entsprechend den ge-
setzlichen Vorgaben bewertet werden. Dabei ist es 
nicht zulässig, einzelne Derivatgeschäfte oder Wert-
papierpositionen miteinander zu verrechnen (d. h. 
keine Berücksichtigung sogenannter Netting- und 
Hedging-Vereinbarungen). Die Gesellschaft erwar-
tet, dass das nach der Brutto-Methode berechnete 
Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchs-
tens um das 5-fache übersteigt. Abhängig von den 
Marktbedingungen kann der Leverage jedoch 
schwanken, so dass es trotz der ständigen Überwa-
chung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen 
der angestrebten Marke kommen kann. 
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Derivate können von der Gesellschaft mit unter-
schiedlicher Zielsetzung eingesetzt werden, etwa 
zur Absicherung oder zur Optimierung der Rendite. 
Die Berechnung des Gesamtexposures unterschei-
det jedoch nicht zwischen den unterschiedlichen 
Zielsetzungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem 
Grund ist die Summe der Nominalbeträge kein Indi-
kator für den Risikogehalt des Fonds. 

6. RISIKOHINWEISE 

Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an 
dem Fonds sollten Anleger die nachfolgenden Risi-
kohinweise zusammen mit den anderen in diesem 
Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen sorg-
fältig lesen und diese bei ihrer Anlageentscheidung 
berücksichtigen. Der Eintritt eines oder mehrerer 
dieser Risiken kann für sich genommen oder zu-
sammen mit anderen Umständen die Wertentwick-
lung des Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen Ver-
mögensgegenstände nachteilig beeinflussen und 
sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert aus-
wirken.  
 
Veräußert der Anleger Anteile an dem Fonds zu ei-
nem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Fonds 
befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber 
dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, 
so erhält er das von ihm in den Fonds investierte Ka-
pital nicht oder nicht vollständig zurück. Der Anleger 
könnte sein in den Fonds investiertes Kapital teil-
weise oder [in Einzelfällen] sogar ganz verlieren. 
Wertzuwächse können nicht garantiert werden. Das 
Risiko des Anlegers ist auf die angelegte Summe be-
schränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom An-
leger investierte Kapital hinaus besteht nicht. 
 
Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des 
Verkaufsprospekts beschriebenen Risiken und Un-
sicherheiten kann die Wertentwicklung des Fonds 
durch verschiedene weitere Risiken und Unsicher-
heiten beeinträchtigt werden, die derzeit nicht be-
kannt sind. Die Reihenfolge, in der die nachfolgenden 
Risiken aufgeführt werden, enthält weder eine Aus-
sage über die Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts 
noch über das Ausmaß oder die Bedeutung bei Ein-
tritt einzelner Risiken.  
 
6.1. Risiken einer Fondsanlage 

Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit 
einer Anlage in einen OGAW typischerweise verbun-
den sind. Diese Risiken können sich nachteilig auf 
den Anteilwert, auf das vom Anleger investierte Ka-
pital sowie auf die vom Anleger geplante Haltedauer 
der Fondsanlage auswirken. 
 

6.1.1 Schwankung des Fondsanteilwerts 
Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert 
des Fonds, geteilt durch die Anzahl der in den Ver-
kehr gelangten Anteile. Der Wert des Fonds ent-
spricht dabei der Summe der Marktwerte aller Ver-
mögensgegenstände im Fondsvermögen abzüglich 
der Summe der Marktwerte aller Verbindlichkeiten 
des Fonds. Der Fondsanteilwert ist daher von dem 

Wert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegen-
stände und der Höhe der Verbindlichkeiten des 
Fonds abhängig. Sinkt der Wert dieser Vermögens-
gegenstände oder steigt der Wert der Verbindlich-
keiten, so fällt der Fondsanteilwert.  
 

6.1.2 Reduzierung des Fondsanteilswerts 
durch Zuführung aus dem Sondervermö-
gen 

Zuführungen aus dem Sondervermögen reduzieren 
das Fondsvermögen über die während des Ge-
schäftsjahres für Rechnung des Fonds angefallenen 
und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, 
Dividenden und Erträge aus Investmentanteilen, 
Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäften 
sowie realisierte Veräußerungsgewinne und sons-
tige Erträge hinaus. Die Ausschüttung kann also 
auch dann erfolgen, wenn keine Gewinne generiert 
werden. 
 

6.1.3 Unterschiedliche Entwicklung der Anteil-
klassen 

Eine wirtschaftlich unterschiedliche Entwicklung 
der Anteilklassen kann sich aus der rechtlich unter-
schiedlichen Ausgestaltung der Anteile verschiede-
ner Anteilklassen ergeben. Hierzu gehören bei-
spielsweise die Ausschüttung, die Thesaurierung 
oder unterschiedlich hohe Verwaltungsvergütun-
gen. So werden im Falle der unterschiedlich hohen 
Verwaltungsvergütungen regelmäßig Zahlungen aus 
dem Fondsvermögen geleistet, welche in unter-
schiedlich hohem Umfang den jeweiligen Anteilwert 
mindern. 
 

6.1.4 Beeinflussung des individuellen Ergeb-
nisses durch steuerliche Aspekte 

Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen 
hängt von den individuellen Verhältnissen des je-
weiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen 
unterworfen sein. Für Einzelfragen – insbesondere 
unter Berücksichtigung der individuellen steuerli-
chen Situation – sollte sich der Anleger an seinen 
persönlichen Steuerberater wenden.  
 

6.1.5 Änderung der Anlagepolitik oder der An-
lagebedingungen 

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen mit 
Genehmigung der BaFin ändern. Dadurch können 
auch Rechte des Anlegers betroffen sein. Die Ge-
sellschaft kann etwa durch eine Änderung der Anla-
gebedingungen die Anlagepolitik des Fonds ändern 
oder sie kann die dem Fonds zu belastenden Kosten 
erhöhen. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik zu-
dem innerhalb des gesetzlich und vertraglich zuläs-
sigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung 
der Anlagebedingungen und deren Genehmigung 
durch die BaFin ändern. Hierdurch kann sich das mit 
dem Fonds verbundene Risiko verändern. 
 

6.1.6 Aussetzung der Anteilrücknahme  
Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile 
zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Um-
stände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berück-
sichtigung der Interessen der Anleger erforderlich 
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erscheinen lassen. Außergewöhnliche Umstände in 
diesem Sinne können z.B. sein: wirtschaftliche oder 
politische Krisen, Rücknahmeverlangen in außerge-
wöhnlichem Umfang sowie die Schließung von Bör-
sen oder Märkten, Handelsbeschränkungen oder 
sonstige Faktoren, die die Ermittlung des Anteil-
werts beeinträchtigen. Daneben kann die BaFin an-
ordnen, dass die Gesellschaft die Rücknahme der 
Anteile auszusetzen hat, wenn dies im Interesse der 
Anleger oder der Öffentlichkeit erforderlich ist. Der 
Anleger kann seine Anteile während dieses Zeit-
raums nicht zurückgeben. Auch im Fall einer Aus-
setzung der Anteilrücknahme kann der Anteilwert 
sinken; z. B. wenn die Gesellschaft gezwungen ist, 
Vermögensgegenstände während der Aussetzung 
der Anteilrücknahme unter Verkehrswert zu veräu-
ßern. Der Anteilwert nach Wiederaufnahme der An-
teilrücknahme kann niedriger liegen, als derjenige 
vor Aussetzung der Rücknahme. Einer Aussetzung 
kann ohne erneute Wiederaufnahme der Rücknahme 
der Anteile direkt eine Auflösung des Fonds folgen, 
z.B. wenn die Gesellschaft die Verwaltung des Fonds 
kündigt, um den Fonds dann aufzulösen. Für den An-
leger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm 
geplante Haltedauer nicht realisieren kann und dass 
ihm wesentliche Teile des investierten Kapitals für 
unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen oder 
insgesamt verloren gehen. 
 

6.1.7 Auflösung des Fonds 
Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung 
des Fonds zu kündigen. Die Gesellschaft kann den 
Fonds nach Kündigung der Verwaltung ganz auflö-
sen. Das Verfügungsrecht über den Fonds geht nach 
einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf die 
Verwahrstelle über. Für den Anleger besteht daher 
das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer 
nicht realisieren kann. Bei dem Übergang des Fonds 
auf die Verwahrstelle können dem Fonds andere 
Steuern als deutsche Ertragssteuern belastet wer-
den. Wenn die Fondsanteile nach Beendigung des Li-
quidationsverfahrens aus dem Depot des Anlegers 
ausgebucht werden, kann der Anleger mit Ertrags-
steuern belastet werden.  
 

6.1.8 Übertragung aller Vermögensgegen-
stände des Fonds auf ein anderes offenes 
Publikums-Investmentvermögen (Ver-
schmelzung) 

Die Gesellschaft kann sämtliche Vermögensgegen-
stände des Fonds auf einen anderen OGAW übertra-
gen. Der Anleger kann seine Anteile in diesem Fall 
(i) zurückgeben, (ii) oder behalten mit der Folge, 
dass er Anleger des übernehmenden OGAW wird, 
(iii) oder gegen Anteile an einem offenen Publikums-
Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlage-
grundsätzen umtauschen, sofern die Gesellschaft 
oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen ein sol-
ches Investmentvermögen mit vergleichbaren Anla-
gegrundsätzen verwaltet. Dies gilt gleichermaßen, 
wenn die Gesellschaft sämtliche Vermögensgegen-
stände eines anderen offenen Publikums-Invest-
mentvermögen auf den Fonds überträgt. Der Anle-

ger muss daher im Rahmen der Übertragung vorzei-
tig eine erneute Investitionsentscheidung treffen. 
Bei einer Rückgabe der Anteile können Ertragssteu-
ern anfallen. Bei einem Umtausch der Anteile in An-
teile an einem Investmentvermögen mit vergleich-
baren Anlagegrundsätzen kann der Anleger mit 
Steuern belastet werden, etwa, wenn der Wert der 
erhaltenen Anteile höher ist als der Wert der alten 
Anteile zum Zeitpunkt der Anschaffung. 
 

6.1.9 Übertragung des Fonds auf eine andere 
Kapitalverwaltungsgesellschaft 

Die Gesellschaft kann den Fonds auf eine andere Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Der Fonds 
bleibt dadurch zwar unverändert, wie auch die Stel-
lung des Anlegers. Der Anleger muss aber im Rah-
men der Übertragung entscheiden, ob er die neue 
Kapitalverwaltungs-gesellschaft für ebenso geeig-
net hält wie die bisherige. Wenn er in den Fonds un-
ter neuer Verwaltung nicht investiert bleiben 
möchte, muss er seine Anteile zurückgeben. Hierbei 
können Ertragssteuern anfallen. 
 

6.1.10 Rentabilität und Erfüllung der Anlage-
ziele des Anlegers 

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger 
seinen gewünschten Anlageerfolg erreicht. Der An-
teilwert des Fonds kann fallen und zu Verlusten 
beim Anleger führen. Es bestehen keine Garantien 
der Gesellschaft oder Dritter hinsichtlich einer be-
stimmten Mindestzahlungszusage bei Rückgabe 
oder eines bestimmten Anlageerfolgs des Fonds. 
Anleger könnten somit einen niedrigeren als den ur-
sprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Ein 
bei Erwerb von Anteilen entrichteter Ausgabeauf-
schlag bzw. ein bei Veräußerung von Anteilen ent-
richteter Rücknahmeabschlag kann zudem, insbe-
sondere bei nur kurzer Anlagedauer den Erfolg ei-
ner Anlage reduzieren oder sogar aufzehren. 
 
6.2. Risiken der negativen Wertentwicklung des 
Fonds (Marktrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die mit 
der Anlage in einzelne Vermögensgegenstände 
durch den Fonds einhergehen. Diese Risiken können 
die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds 
gehaltenen Vermögensgegenstände beeinträchtigen 
und sich damit nachteilig auf den Anteilwert und auf 
das vom Anleger investierte Kapital auswirken.  
 

6.2.1 Wertveränderungsrisiken 
Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft 
für Rechnung des Fonds investiert, unterliegen Risi-
ken. So können Wertverluste auftreten, indem der 
Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber 
dem Einstandspreis fällt oder Kassa- und Termin-
preise sich unterschiedlich entwickeln. 
 

6.2.2 Kapitalmarktrisiko 
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanz-
produkten hängt insbesondere von der Entwicklung 
der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allge-
meinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirt-
schaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in 
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den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die all-
gemeine Kursentwicklung insbesondere an einer 
Börse können auch irrationale Faktoren wie Stim-
mungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. 
Schwankungen der Kurs- und Marktwerte können 
auch auf Veränderungen der Zinssätze, Wechsel-
kurse oder der Bonität eines Emittenten zurückzu-
führen sein. 
 

6.2.3 Kursänderungsrisiko von Aktien 
Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kurs-
schwankungen und somit auch dem Risiko von 
Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden 
insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne 
des emittierenden Unternehmens sowie die Ent-
wicklungen der Branche und der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der 
Marktteilnehmer in das jeweilige Unternehmen kann 
die Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies 
gilt insbesondere bei Unternehmen, deren Aktien 
erst über einen kürzeren Zeitraum an der Börse 
oder einem anderen organisierten Markt zugelassen 
sind; bei diesen können bereits geringe Veränderun-
gen von Prognosen zu starken Kursbewegungen 
führen. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei handel-
baren, im Besitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien 
(sogenannter Streubesitz) niedrig, so können be-
reits kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge eine 
starke Auswirkung auf den Marktpreis haben und 
damit zu höheren Kursschwankungen führen. 
 
Am 26. Juli 2016 wurde das Investmentsteuerre-
formgesetz verkündet, mit dem u.a. das Investment-
steuergesetz und das Einkommensteuergesetz ge-
ändert werden. Danach ist zur Vermeidung von 
Steuergestaltungen (sog. Cum/Cum-Geschäfte) eine 
Regelung vorgesehen, nach der Dividenden deut-
scher Aktien und Erträge deutscher eigenkapital-
ähnlicher Genussrechte mit definitiver Kapitaler-
tragsteuer belastet werden. Diese Regelung ist – 
anders als der Hauptteil dieses Gesetzes – bereits 
zum 1. Januar 2016 rückwirkend in Kraft getreten. Sie 
lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
 
Anders als bisher sollen deutsche Fonds unter be-
stimmten Voraussetzungen auf der Fondseingangs-
seite mit einer definitiven deutschen Kapitalertrag-
steuer in Höhe von 15% auf die Bruttodividende be-
lastet werden. Dies soll dann der Fall sein, wenn 
deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche 
Genussrechte vom Fonds nicht ununterbrochen 45 
Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fäl-
ligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge (= 91-Tageszeit-
raum) gehalten werden und in diesen 45 Tagen nicht 
ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken von 
70% bestehen („45-Tage-Regelung“). Auch eine Ver-
pflichtung zur unmittelbaren oder mittelbaren Ver-
gütung der Kapitalerträge an eine andere Person 
(z.B. durch Swaps, Wertpapierleihgeschäfte, Pensi-
onsgeschäfte) führt zur Kapitalertragsteuerbelas-
tung. 
In diesem Rahmen können Kurssicherungs- oder 
Termingeschäfte schädlich sein, die das Risiko aus 

deutschen Aktien oder deutschen eigenkapitalähnli-
chen Genussrechten unmittelbar oder mittelbar ab-
sichern. Kurssicherungsgeschäfte über Wert- und 
Preisindices gelten dabei als mittelbare Absiche-
rung. Falls nahestehende Personen an dem Fonds 
beteiligt sind, können deren Absicherungsgeschäfte 
ebenfalls schädlich sein.  
 
Hieraus ergeben sich verschiedene Risiken. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass der Anteilpreis 
eines Fonds vergleichsweise niedriger ausfällt, 
wenn für eine mögliche Steuerschuld des Fonds 
Rückstellungen gebildet werden. Selbst wenn die 
Steuerschuld nicht entsteht und deshalb Rückstel-
lungen aufgelöst werden, kommt ein vergleichs-
weise höherer Anteilpreis möglicherweise nicht den 
Anlegern zugute, die im Zeitpunkt der Rückstel-
lungsbildung an dem Fonds beteiligt waren. Zwei-
tens könnte die Neuregelung um den Dividenden-
stichtag dazu führen, dass die Kauf- und Verkaufs-
preise für betroffene Aktien stärker als sonst ausei-
nanderlaufen, was insgesamt zu unvorteilhafteren 
Marktkonditionen führen kann. 
 

6.2.4 Zinsänderungsrisiko 
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere 
ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das 
Marktzinsniveau ändert, das im Zeitpunkt der Bege-
bung eines Wertpapiers besteht. Steigen die Markt-
zinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der 
Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzins-
lichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so 
steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese 
Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Ren-
dite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem 
aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwan-
kungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der 
festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich stark 
aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren 
Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festver-
zinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Fest-
verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten 
haben demgegenüber in der Regel geringere Rendi-
ten als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren 
Laufzeiten. Geldmarktinstrumente besitzen auf-
grund ihrer kurzen Laufzeit von maximal 397 Tagen 
tendenziell geringere Kursrisiken. Daneben können 
sich die Zinssätze verschiedener, auf die gleiche 
Währung lautender zinsbezogener Finanzinstru-
mente mit vergleichbarer Restlaufzeit unterschied-
lich entwickeln. 
 

6.2.5 Risiko von negativen Habenzinsen 
Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der 
Verwahrstelle oder anderen Banken für Rechnung 
des Fonds an. Für diese Bankguthaben ist teilweise 
ein Zinssatz vereinbart, der dem European Interbank 
Offered Rate (Euribor) abzüglich einer bestimmten 
Marge entspricht. Sinkt der Euribor unter die verein-
barte Marge, so führt dies zu negativen Zinsen auf 
dem entsprechenden Konto. Abhängig von der Ent-
wicklung der Zinspolitik der Europäischen Zentral-
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bank können sowohl kurz-, mittel- als auch lang-
fristige Bankguthaben eine negative Verzinsung er-
zielen. 
 

6.2.6 Kursänderungsrisiko von Wandel- und 
Optionsanleihen 

Wandel –und Optionsanleihen verbriefen das Recht, 
die Anleihe in Aktien umzutauschen oder Aktien zu 
erwerben. Die Entwicklung des Werts von Wandel- 
und Optionsanleihen ist daher abhängig von der 
Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. Die Risi-
ken der Wertentwicklung der zugrunde liegenden 
Aktien können sich daher auch auf die Wertentwick-
lung der Wandel- und Optionsanleihe auswirken. 
Optionsanleihen, die dem Emittenten das Recht ein-
räumen dem Anleger statt der Rückzahlung eines 
Nominalbetrags eine im Vorhinein festgelegte An-
zahl von Aktien anzudienen (Reverse Convertibles), 
sind in verstärktem Maße von dem entsprechenden 
Aktienkurs abhängig. 
 

6.2.7 Risiken im Zusammenhang mit Derivat-
geschäften 

Die Gesellschaft darf für den Fonds Derivatge-
schäfte abschließen. Der Kauf und Verkauf von Opti-
onen sowie der Abschluss von Terminkontrakten 
oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden: 
 
• Durch die Verwendung von Derivaten können 

Verluste entstehen, die nicht vorhersehbar sind 
und sogar die für das Derivatgeschäft einge-
setzten Beträge überschreiten können. 
 

• Kursänderungen des Basiswertes können den 
Wert eines Optionsrechts oder Terminkontrak-
tes vermindern. Vermindert sich der Wert und 
wird das Derivat hierdurch wertlos, kann die 
Gesellschaft gezwungen sein, die erworbenen 
Rechte verfallen zu lassen. Durch Wertände-
rungen des einem Swap zugrunde liegenden 
Vermögenswertes kann der Fonds ebenfalls 
Verluste erleiden. 
 

• Ein liquider Sekundärmarkt für ein bestimmtes 
Instrument zu einem gegebenen Zeitpunkt kann 
fehlen. Eine Position in Derivaten kann dann un-
ter Umständen nicht wirtschaftlich neutralisiert 
(geschlossen) werden. 

 
• Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der 

Wert des Fondsvermögens stärker beeinflusst 
werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb 
der Basiswerte der Fall ist. Das Verlustrisiko 
kann bei Abschluss des Geschäfts nicht be-
stimmbar sein. 
 

• Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die 
Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise 
der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, 
so dass die vom Fonds gezahlte Optionsprämie 
verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die 
Gefahr, dass der Fonds zur Abnahme von Ver-
mögenswerten zu einem höheren als dem aktu-

ellen Marktpreis, oder zur Lieferung von Ver-
mögenswerten zu einem niedrigeren als dem 
aktuellen Marktpreis verpflichtet. Der Fonds er-
leidet dann einen Verlust in Höhe der Preisdif-
ferenz minus der eingenommenen Optionsprä-
mie. 

 
• Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass 

die Gesellschaft für Rechnung des Fonds ver-
pflichtet ist, die Differenz zwischen dem bei Ab-
schluss zugrunde gelegten Kurs und dem 
Marktkurs zum Zeitpunkt der Glattstellung bzw. 
Fälligkeit des Geschäftes zu tragen. Damit 
würde der Fonds Verluste erleiden. Das Risiko 
des Verlusts ist bei Abschluss des Terminkon-
trakts nicht bestimmbar.  

 
• Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss ei-

nes Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kos-
ten verbunden. 

 
• Die von der Gesellschaft getroffenen Prognosen 

über die künftige Entwicklung von zugrunde lie-
genden Vermögensgegenständen, Zinssätzen, 
Kursen und Devisenmärkten können sich im 
Nachhinein als unrichtig erweisen. 

 
• Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermö-

gensgegenstände können zu einem an sich 
günstigen Zeitpunkt nicht gekauft oder verkauft 
werden bzw. müssen zu einem ungünstigen 
Zeitpunkt gekauft oder verkauft werden. 

 
• Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermö-

gensgegenstände können zu einem an sich 
günstigen Zeitpunkt nicht gekauft bzw. verkauft 
werden oder müssen zu einem ungünstigen 
Zeitpunkt gekauft oder verkauft werden. 

 
Bei außerbörslichen Geschäften, sogenannte over-
the-counter (OTC)–Geschäfte, können folgende Risi-
ken auftreten: 
 
• Es kann ein organisierter Markt fehlen, so dass 

die Gesellschaft die für Rechnung des Fonds am 
OTC-Markt erworbenen Finanzinstrumente 
schwer oder gar nicht veräußern kann.  
 

• Der Abschluss eines Gegengeschäfts (Glatt-
stellung) kann aufgrund der individuellen Ver-
einbarung schwierig, nicht möglich bzw. mit er-
heblichen Kosten verbunden sein. 

 
6.2.8 Risiken im Zusammenhang mit dem Er-

halt von Sicherheiten 
Die Gesellschaft erhält für Derivatgeschäfte Sicher-
heiten. Derivate können im Wert steigen. Die erhal-
tenen Sicherheiten könnten dann nicht mehr ausrei-
chen, um den Lieferungs- bzw. Rückübertragungs-
anspruch der Gesellschaft gegenüber dem Kontra-
henten in voller Höhe abzudecken. 
 
Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperr-
konten, in Staatsanleihen hoher Qualität oder in 
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Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur anle-
gen. Das Kreditinstitut, bei dem die Bankguthaben 
verwahrt werden, kann jedoch ausfallen. Staatsan-
leihen und Geldmarktfonds können sich negativ ent-
wickeln. Bei Beendigung des Geschäfts könnten die 
angelegten Sicherheiten nicht mehr in voller Höhe 
verfügbar sein, obwohl sie von der Gesellschaft für 
den Fonds in der ursprünglich gewährten Höhe wie-
der zurück gewährt werden müssen. Dann müsste 
der Fonds die bei den Sicherheiten erlittenen Ver-
luste tragen. 
 

6.2.9 Risiko bei Verbriefungspositionen ohne 
Selbstbehalt 

Der Fonds darf Wertpapiere, die Forderungen ver-
briefen (Verbriefungspositionen) und nach dem 
1. Januar 2011 emittiert wurden, nur noch erwerben, 
wenn der Forderungsschuldner mindestens 5 Pro-
zent des Volumens der Verbriefung als sogenannten 
Selbstbehalt zurückbehält und weitere Vorgaben 
einhält. Die Gesellschaft ist daher verpflichtet, im In-
teresse der Anleger Maßnahmen zur Abhilfe einzu-
leiten, wenn sich Verbriefungen im Fondvermögen 
befinden, die diesen EU-Standards nicht entspre-
chen. Im Rahmen dieser Abhilfemaßnahmen könnte 
die Gesellschaft gezwungen sein, solche Verbrie-
fungspositionen zu veräußern. Aufgrund rechtlicher 
Vorgaben für Banken, Fondsgesellschaften und Ver-
sicherungen besteht das Risiko, dass die Gesell-
schaft solche Verbriefungspositionen nicht oder nur 
mit starken Preisabschlägen bzw. mit großer zeitli-
cher Verzögerung verkaufen kann.  
 

6.2.10 Inflationsrisiko 
Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle 
Vermögensgegenstände. Dies gilt auch für die im 
Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände. Die In-
flationsrate kann über dem Wertzuwachs des Fonds 
liegen.  
 

6.2.11 Währungsrisiko 
Vermögenswerte des Fonds können in einer ande-
ren Währung als der Fondswährung angelegt sein. 
Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und 
Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Wäh-
rung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der 
Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher 
Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermö-
gens. 
 

6.2.12 Konzentrationsrisiko 
Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte 
Vermögensgegenstände oder Märkte, dann ist der 
Fonds von der Entwicklung dieser Vermögensge-
genstände oder Märkte besonders stark abhängig. 
 

6.2.13 Risiken im Zusammenhang mit der In-
vestition in Investmentanteile 

Die Risiken der Anteile an anderen Investmentver-
mögen, die für den Fonds erworben werden (soge-
nannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammen-
hang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthal-
tenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen 
verfolgten Anlagestrategien. Da die Manager der 

einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig han-
deln, kann es aber auch vorkommen, dass mehrere 
Zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte 
Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können be-
stehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chan-
cen können sich gegeneinander aufheben. Es ist der 
Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, das Ma-
nagement der Zielfonds zu kontrollieren. Deren An-
lageentscheidungen müssen nicht zwingend mit den 
Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft 
übereinstimmen. Der Gesellschaft wird die aktuelle 
Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeit-
nah bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung 
nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann 
sie gegebenenfalls erst deutlich verzögert reagie-
ren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt. 
 
Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds 
Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rück-
nahme der Anteile aussetzen. Dann ist die Gesell-
schaft daran gehindert, die Anteile an dem Zielfonds 
zu veräußern, indem sie diese gegen Auszahlung 
des Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesell-
schaft oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt. 
 

6.2.14 Risiken aus dem Anlagespektrum 
Unter Beachtung der durch das Gesetz und die An-
lagebedingungen vorgegebenen Anlagegrundsätze 
und -grenzen, die für den Fonds einen sehr weiten 
Rahmen vorsehen, kann die tatsächliche Anlagepo-
litik auch darauf ausgerichtet sein, schwerpunktmä-
ßig Vermögensgegenstände z. B. nur weniger Bran-
chen, Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. 
Diese Konzentration auf wenige spezielle Anlage-
sektoren kann mit Risiken (z. B. Marktenge, hohe 
Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunk-
turzyklen) verbunden sein. Über den Inhalt der An-
lagepolitik informiert der Jahresbericht nachträglich 
für das abgelaufene Berichtsjahr. 
 
6.3. Nachhaltigkeitsrisiken 

Die Gesellschaft analysiert, identifiziert und inte-
griert Nachhaltigkeitsrisiken als Teil des Investiti-
onsentscheidungsprozesses und des Risikoma-
nagementprozesses, da sie der Ansicht ist, dass 
diese Integration dazu bei-tragen könnte, die lang-
fristigen risikobereinigten Renditen für Anleger ge-
mäß dem Anlageziel des Fonds zu verbessern. 
Nachhaltigkeitsrisiken bezeichnen Ereignisse oder 
Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales 
oder Unternehmensführung, deren Eintreten tat-
sächlich oder potenziell erheblich negative Auswir-
kungen auf den Wert der Anlage des Investmentver-
mögens haben könnte. Nachhaltigkeitsrisiken kön-
nen entweder ein eigenes Risiko darstellen oder 
Auswirkungen auf andere Risiken haben und können 
wesentlich zu Risiken wie Marktrisiken, operatio-
nelle Risiken, Liquiditätsrisiken oder Gegenparteiri-
siken beitragen. Die Bewertung von Nachhaltig-
keitsrisiken ist komplex und kann auf Umwelt-, So-
zial-, oder Unternehmensführung-Daten beruhen, 
die schwer zu beschaffen und unvollständig, ge-
schätzt, veraltet oder anderweitig wesentlich unge-
nau sind. Selbst wenn diese identifiziert werden, 
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kann nicht garantiert werden, dass diese Daten kor-
rekt bewertet werden. 
 
6.4. Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Li-
quidität des Fonds und Risiken im Zusammenhang 
mit vermehrten Zeichnungen oder Rückgaben (Li-
quiditätsrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die 
Liquidität des Fonds beeinträchtigen können. Dies 
kann dazu führen, dass der Fonds seinen Zahlungs-
verpflichtungen vorübergehend oder dauerhaft nicht 
nachkommen kann bzw. dass die Gesellschaft die 
Rückgabeverlangen von Anlegern vorübergehend 
oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der Anleger kann 
gegebenenfalls die von ihm geplante Haltedauer 
nicht realisieren und ihm kann das investierte Kapi-
tal oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur 
Verfügung stehen. Durch die Verwirklichung der Li-
quiditätsrisiken könnte zudem der Wert des Fonds-
vermögens und damit der Anteilwert sinken, etwa 
wenn die Gesellschaft gezwungen ist, soweit ge-
setzlich zulässig, Vermögensgegenstände für den 
Fonds unter Verkehrswert zu veräußern. Ist die Ge-
sellschaft nicht in der Lage, die Rückgabeverlangen 
der Anleger zu erfüllen, kann dies außerdem zur 
Aussetzung der Rücknahme und im Extremfall zur 
anschließenden Auflösung des Fonds führen. 
 

6.4.1 Risiko aus der Anlage in Vermögensge-
genstände 

Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände 
erworben werden, die nicht an einer Börse zugelas-
sen oder an einem anderen organisierten Markt zu-
gelassen oder in diesen einbezogen sind. Diese Ver-
mögensgegenstände können gegebenenfalls nur mit 
hohen Preisabschlägen, zeitlicher Verzögerung oder 
gar nicht weiterveräußert werden. Auch an einer 
Börse zugelassene Vermögensgegenstände können 
abhängig von der Marktlage, dem Volumen, dem 
Zeitrahmen und den geplanten Kosten gegebenen-
falls nicht oder nur mit hohen Preisabschlägen ver-
äußert werden. Obwohl für den Fonds nur Vermö-
gensgegenstände erworben werden dürfen, die 
grundsätzlich jederzeit liquidiert werden können, 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese zeit-
weise oder dauerhaft nur mit Verlust veräußert wer-
den können. 
 

6.4.2 Risiko durch Kreditaufnahme 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Kre-
dite aufnehmen. Kredite mit einer variablen Verzin-
sung können sich durchsteigende Zinssätze negativ 
auf das Fondsvermögen auswirken. Muss die Ge-
sellschaft einen Kredit zurückzahlen und kann ihn 
nicht durch eine Anschlussfinanzierung oder im 
Fonds vorhandene Liquidität ausgleichen, ist sie 
möglicherweise gezwungen, Vermögensgegen-
stände vorzeitig oder zu schlechteren Konditionen 
als geplant zu veräußern. 
 

6.4.3 Risiken durch vermehrte Rückgaben oder 
Zeichnungen 

Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von Anlegern 
fließt dem Fondsvermögen Liquidität zu bzw. aus 

dem Fondsvermögen Liquidität ab. Die Zu- und Ab-
flüsse können nach Saldierung zu einem Nettozu- 
oder –abfluss der liquiden Mittel des Fonds führen. 
Dieser Nettozu- oder –abfluss kann den Fondsma-
nager veranlassen, Vermögensgegenstände zu kau-
fen oder zu verkaufen, wodurch Transaktionskosten 
entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch die 
Zu- oder Abflüsse eine von der Gesellschaft für den 
Fonds vorgesehene Quote liquider Mittel über- bzw. 
unterschritten wird. Die hierdurch entstehenden 
Transaktionskosten werden dem Fonds belastet und 
können die Wertentwicklung des Fonds beeinträch-
tigen. Bei Zuflüssen kann sich eine erhöhte Fondsli-
quidität belastend auf die Wertentwicklung des 
Fonds auswirken, wenn die Gesellschaft die Mittel 
nicht oder nicht zeitnah zu angemessenen Bedin-
gungen anlegen kann. 
 

6.4.4 Risiko bei Feiertagen in bestimmten Re-
gionen/Ländern 

Nach der Anlagestrategie sollen Investitionen für 
den Fonds insbesondere in bestimmten Regio-
nen/Ländern getätigt werden. Aufgrund lokaler Fei-
ertage in diesen Regionen/Ländern kann es zu Ab-
weichungen zwischen den Handelstagen an Börsen 
dieser Regionen/Länder und Bewertungstagen des 
Fonds kommen. Der Fonds kann möglicherweise an 
einem Tag, der kein Bewertungstag ist, auf Markt-
entwicklungen in den Regionen/Ländern nicht am 
selben Tag reagieren oder an einem Bewertungstag, 
der kein Handelstag in diesen Regionen/Ländern ist, 
auf dem dortigen Markt nicht handeln. Hierdurch 
kann der Fonds gehindert sein, Vermögensgegen-
stände in der erforderlichen Zeit zu veräußern. Dies 
kann die Fähigkeit des Fonds nachteilig beeinflus-
sen, Rückgabeverlangen oder sonstigen Zahlungs-
verpflichtungen nachzukommen. 
 
6.5. Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forde-
rungsrisiko 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich 
für den Fonds im Rahmen einer Geschäftsbeziehung 
mit einer anderen Partei (sogenannte Gegenpartei) 
ergeben können. Dabei besteht das Risiko, dass der 
Vertragspartner seinen vereinbarten Verpflichtun-
gen nicht mehr nachkommen kann. Dies kann die 
Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und 
sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und 
das vom Anleger investierte Kapital auswirken. 
 

6.5.1 Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risi-
ken (außer zentrale Kontrahenten) 

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend 
„Emittent“) oder eines Vertragspartners (nachfol-
gend „Kontrahent“), gegen den der Fonds Ansprüche 
hat, können für den Fonds Verluste entstehen. Das 
Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung der be-
sonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, 
die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapital-
märkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. 
Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch 
Vermögensverfall von Emittenten eintreten. Die 
Partei eines für Rechnung des Fonds geschlossenen 
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Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfallen 
(Kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle Verträge, die 
für Rechnung des Fonds geschlossen werden. 
 

6.5.2 Risiko durch zentrale Kontrahenten 
Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – 
„CCP“) tritt als zwischengeschaltete Institution in 
bestimmte Geschäfte für den Fonds ein, insbeson-
dere in Geschäfte über derivative Finanzinstru-
mente. In diesem Fall wird er als Käufer gegenüber 
dem Verkäufer und als Verkäufer gegenüber dem 
Käufer tätig. Ein CCP sichert seine Gegenparteiaus-
fallrisiken durch eine Reihe von Schutzmechanis-
men ab, die es ihm jederzeit ermöglichen, Verluste 
aus den eingegangenen Geschäften auszugleichen, 
etwa durch sogenannte Einschusszahlungen (z.B. 
Besicherungen). Es kann trotz dieser Schutzmecha-
nismen nicht ausgeschlossen werden, dass ein CCP 
ausfällt, wodurch auch Ansprüche der Gesellschaft 
für den Fonds betroffen sein können. Hierdurch kön-
nen Verluste für den Fonds entstehen, die nicht ab-
gesichert sind. 
 
6.6. Operationelle und sonstige Risiken des Fonds  

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich 
beispielsweise aus unzureichenden internen Pro-
zessen sowie aus menschlichem Versagen oder 
Systemversagen bei der Gesellschaft oder externen 
Dritten ergeben können. Diese Risiken können die 
Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und 
sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf 
das vom Anleger investierte Kapital auswirken. 
 

6.6.1 Risiken durch kriminelle Handlungen, 
Missstände oder Naturkatastrophen 

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen 
krimi-nellen Handlungen werden. Er kann Verluste 
durch Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder 
externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereig-
nisse, wie z.B. Naturkatastrophen oder Pandemien, 
geschädigt wer-den. 
 

6.6.2 Länder- oder Transferrisiko 
Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer 
Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlen-
der Transferfähigkeit der Währung, fehlender Trans-
ferbereitschaft seines Sitzlandes oder aus ähnlichen 
Gründen, Leistungen nicht fristgerecht, überhaupt 
nicht oder nur in einer anderen Währung erbringen 
kann. So können z.B. Zahlungen, auf die die Gesell-
schaft für Rechnung des Fonds Anspruch hat, aus-
bleiben, in einer Währung erfolgen, die aufgrund von 
Devisenbeschränkungen nicht (mehr) konvertierbar 
ist, oder in einer anderen Währung erfolgen. Zahlt 
der Schuldner in einer anderen Währung, so unter-
liegt diese Position dem oben dargestellten Wäh-
rungsrisiko.  
 

6.6.3 Rechtliche und politische Risiken  
Für den Fonds dürfen Investitionen in Rechtsord-
nungen getätigt werden, in denen deutsches Recht 
keine Anwendung findet bzw. im Fall von Rechts-
streitigkeiten der Gerichtsstand außerhalb Deutsch-
lands ist. Hieraus resultierende Rechte und Pflichten 

der Gesellschaft für Rechnung des Fonds können 
von denen in Deutschland zum Nachteil des Fonds 
bzw. des Anlegers abweichen. Politische oder recht-
liche Entwicklungen einschließlich der Änderungen 
von rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen 
Rechtsordnungen können von der Gesellschaft nicht 
oder zu spät erkannt werden oder zu Beschränkun-
gen hinsichtlich erwerbbarer oder bereits erworbe-
ner Vermögensgegenstände führen. Diese Folgen 
können auch entstehen, wenn sich die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die Gesellschaft und/oder 
die Verwaltung des Fonds in Deutschland ändern. 
 

6.6.4 Änderung der steuerlichen Rahmenbe-
dingungen, steuerliches Risiko 

Die steuerlichen Ausführungen in diesem Verkaufs-
prospekt gehen von der derzeit bekannten Rechts-
lage aus. Die Kurzangaben über steuerrechtliche 
Vorschriften richten sich an in Deutschland unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtige oder unbe-
schränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es 
kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen wer-
den, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Ge-
setzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Fi-
nanzverwaltung nicht ändert. 
 

6.6.5 Schlüsselpersonenrisiko 
Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem be-
stimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt dieser 
Erfolg möglicherweise auch von der Eignung der 
handelnden Personen und damit den richtigen Ent-
scheidungen des Managements ab. Die personelle 
Zusammensetzung des Fondsmanagements kann 
sich jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger 
können dann möglicherweise weniger erfolgreich 
agieren. 
 

6.6.6 Verwahrrisiko 
Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen 
insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko ver-
bunden, das aus Insolvenz oder Sorgfaltspflichtver-
letzungen des Verwahrers bzw. höherer Gewalt re-
sultieren kann. 
 

6.6.7 Risiken aus Handels- und Clearingme-
chanismen (Abwicklungsrisiko) 

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften be-
steht das Risiko, dass eine der Vertragsparteien 
verzögert oder nicht vereinbarungsgemäß zahlt 
oder die Wertpapiere nicht fristgerecht liefert. Die-
ses Abwicklungsrisiko besteht entsprechend auch 
beim Handel mit anderen Vermögensgegenständen 
für den Fonds. 

7. Erläuterung des Risikoprofils des Fonds 

Das Risikoprofil des Fonds ergibt sich aus den in 
Abschnitt „5“ genannten Anlagezielen und -grenzen 
in Kombination mit den aus Abschnitt „6“ genannten 
Risikohinweisen. Das Risikoprofil kann je nach 
Marktlage und Vermögensgegenstand unterschied-
lich ausfallen und kann sich im Laufe der Zeit ver-
ändern. Darüber hinaus kann der interessierte An-
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leger den Risikoindikator aus dem Basisinformati-
onsblatt zur Beurteilung des Risikoprofils heranzie-
hen (zu finden unter „Welche Risiken bestehen und 
was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“ in 
dem jeweiligen Basisinformationsblatt des Fonds). 
Das Basisinformationsblatt ist kostenfrei auf der In-
ternetseite www.lupusalpha.de oder www.fund-
info.com abrufbar oder auf Nachfrage kostenlos bei 
der Gesellschaft erhältlich. 

8. ERHÖHTE VOLATILITÄT 

Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung 
und des Einsatzes von Derivate-Techniken eine er-
höhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilpreise 
können auch innerhalb kurzer Zeiträume erhebli-
chen Schwankungen nach oben und nach unten un-
terworfen sein. 

9. PROFIL DES TYPISCHEN ANLEGERS 

Die Anlage in den Fonds ist für Anleger geeignet, die 
bereits Basiskenntnisse und Erfahrungen mit Fi-
nanzprodukten gewonnen haben und die das Ziel der 
Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung 
verfolgen. Der Anleger muss bereit und in der Lage 
sein, deutlichen Kapitalverlust bis hin zum vollstän-
digen Verlust des eingesetzten Kapitals zu tragen 
und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der 
Anlagehorizont sollte mittel- bis langfristig sein. 
 

10. BEWERTUNG 

10.1. Allgemeine Regeln für Vermögensbewertung 

10.1.1 An einer Börse zugelassene / an einem 
organisierten Markt gehandelte Vermö-
gensgegenstände 

Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer 
Börse zugelassen sind oder an einem anderen orga-
nisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezo-
gen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds werden 
zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine 
verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, 
sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Re-
geln für die Bewertung einzelner Vermögensgegen-
stände“ nicht anders angegeben. 
 

10.1.2 Nicht an Börsen notierte oder an organi-
sierten Märkten gehandelte Vermögens-
gegenstände oder Vermögensgegen-
stände ohne handelbaren Kurs 

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an 
Börsen zugelassen sind noch in einem anderen or-
ganisierten Markt zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind oder für die kein handelbarer Kurs ver-
fügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert 
bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach ge-
eigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichti-
gung der aktuellen Marktgegebenheiten angemes-
sen ist, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Beson-
dere Regeln für die Bewertung einzelner Vermö-
gensgegenstände“ nicht anders angegeben. 

10.2. Besondere Regeln für die Bewertung einzelner 
Vermögensgegenstände 

10.2.1 Nichtnotierte Schuldverschreibungen 
und Schuldscheindarlehen 

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die 
nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an 
einem anderen organisierten Markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anlei-
hen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), 
und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen 
werden die für vergleichbare Schuldverschreibun-
gen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise 
und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen 
vergleichbarer Emittenten mit entsprechender 
Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderli-
chenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der ge-
ringeren Veräußerbarkeit. 
 

10.2.2 Optionsrechte und Terminkontrakte 
Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und 
Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten 
Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zu-
gelassen oder an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 
werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handel-
baren Kurs, der eine verlässliche Bewertung ge-
währleistet, bewertet. 
 
Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkei-
ten aus für Rechnung des Fonds verkauften Termin-
kontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Ein-
schüsse werden unter Einbeziehung der am Bör-
sentag festgestellten Bewertungsgewinne und Be-
wertungsverluste zum Wert des Fonds hinzuge-
rechnet. 
 

10.2.3 Bankguthaben, Festgelder und Anteile 
an Investmentvermögen 

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem 
Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. 
 
Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, so-
fern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die 
Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert 
zuzüglich Zinsen erfolgt.  
 
Anteile an Investmentvermögen werden grundsätz-
lich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahme-
preis angesetzt oder zum letzten verfügbaren han-
delbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung ge-
währleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, 
werden Anteile an Investmentvermögen zu dem ak-
tuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger 
Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen 
unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgege-
benheiten angemessen ist. 
 

10.2.4 Auf ausländische Währung lautende 
Vermögensgegenstände 

Auf ausländische Währung lautende Vermögensge-
gen-stände werden unter Zugrundelegung der 
Bloomberg Tagesschlusskurse in Euro umgerech-
net.  
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11. ANTEILE 

Die Rechte der Anleger werden in Anteilscheinen 
verbrieft oder als elektronische Anteilscheine bege-
ben. Verbriefte Anteilscheine werden ausschließlich 
in Sammelurkunden verbrieft. Diese Sammelurkun-
den wer-den bei einer Wertpapier-Sammelbank 
verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf Ausliefe-
rung einzelner An-teilscheine besteht nicht. Der Er-
werb von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung 
möglich. Die Anteile lauten auf den Inhaber und sind 
über einen Anteil, oder den Bruchteil eines Anteils 
oder eine Mehrzahl von Anteilen ausgestellt. Mit der 
Übertragung eines Anteilscheins gehen auch die da-
rin verbrieften Rechte über. 
 
11.1. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

11.1.1 Ausgabe von Anteilen 
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile sämtlicher 
Anteilklassen ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die 
Anteile sämtlicher Anteilklassen können bei der 
Verwahrstelle erworben werden. Sie werden von 
der Verwahrstelle zum Ausgabepreis ausgegeben, 
welcher bei allen Anteilklassen dem Nettoinventar-
wert pro Anteil („Anteilwert“) zuzüglich eines Aus-
gabeaufschlags entspricht. Die Berechnung des 
Nettoinventarwerts wird im Abschnitt „Anteile“, Un-
terabschnitt „Ausgabe- und Rücknahmepreis“ erläu-
tert. 
 
Daneben ist der Erwerb über die Vermittlung Dritter 
möglich, hierbei können zusätzliche Kosten entste-
hen. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe 
von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzu-
stellen.  
 
Die Mindestanlagesumme für den Erwerb der An-
teil-klasse „C“ beträgt 500.000 Euro. Es steht im Er-
messen der Gesellschaft, eine niedrigere Mindest-
anlagesumme anzunehmen. 
 

11.1.2 Rücknahme von Anteilen 
Die Anleger können unabhängig von der Mindestan-
lagesumme1, bewertungstäglich die Rücknahme von 
Anteilen verlangen, sofern die Gesellschaft die An-
teilrücknahme nicht vorübergehend ausgesetzt hat 
(siehe Abschnitt „Aussetzung der Anteilrück-
nahme“). Rücknahmeorders sind bei der Verwahr-
stelle oder der Gesellschaft selbst oder gegenüber 
einem vermittelnden Dritten (z.B. depotführende 
Stelle) zu stellen.  
 
Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zu dem 
am Abrechnungsstichtag geltenden Rücknahme-
preis zurückzunehmen, der dem an diesem Tag er-
mittelten Anteilwert – gegebenenfalls abzüglich ei-
nes Rücknahmeabschlages – entspricht. Die Rück-
nahme kann auch durch die Vermittlung Dritter (z.B. 
die depotführende Stelle) erfolgen, hierbei können 
zusätzliche Kosten entstehen. 
 

 
1 Sofern eine Mindestanlagesumme vorgesehen ist. 

11.1.3 Abrechnung bei Anteilausgabe und An-
teilrücknahme 

Anteilabrufe und Anteilrückgaben an den dafür vor-
gesehenen Ausgabe- und Rücknahmetagen, die bis 
15:00 Uhr an einem Börsentag bei der Verwahrstelle 
eingehen, werden zum Ausgabepreis des auf den 
Börsentag folgenden Wertermittlungstag, der auch 
Bewertungstag ist, abgerechnet. Der Ausgabepreis 
ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen (Bankplatz 
Frankfurt am Main) nach dem entsprechenden Wer-
termittlungstag in Fondswährung zahlbar. Die Aus-
zahlung des Rücknahmepreises ist innerhalb von 
zwei Bankarbeitstagen (Bankplatz Frankfurt am 
Main) nach dem entsprechen-den Wertermittlungs-
tag in Fondswährung zahlbar. 
 
Anteilabrufe und Anteilrückgaben an den dafür vor-
gesehenen Ausgabe- und Rücknahmetagen, die 
nach 15:00 Uhr an einem Börsentag bei der Verwahr-
stelle eingehen, werden zum Ausgabepreis des auf 
den nächsten Börsentag folgenden Wertermitt-
lungstag, der auch Bewertungstag ist, abgerechnet. 
Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankar-
beitstagen (Bankplatz Frankfurt am Main) nach dem 
entsprechenden Wertermittlungstag in Fondswäh-
rung zahlbar. Die Auszahlung des Rücknahmeprei-
ses ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen (Bank-
platz Frankfurt am Main) nach dem entsprechenden 
Wertermittlungstag in Fondswährung zahlbar. 
 

11.1.4 Aussetzung der Anteilrücknahme 
Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile 
zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Um-
stände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berück-
sichtigung der Interessen der Anleger erforderlich 
erscheinen lassen. Solche außergewöhnlichen Um-
stände liegen etwa vor, wenn eine Börse, an der ein 
wesentlicher Teil der Wertpapiere des Fonds gehan-
delt wird, außerplanmäßig geschlossen ist, oder 
wenn die Vermögensgegenstände des Fonds nicht 
bewertet werden können. Daneben kann die BaFin 
anordnen, dass die Gesellschaft die Rücknahme der 
Anteile auszusetzen hat, wenn dies im Interesse der 
Anleger oder der Öffentlichkeit erforderlich ist. 
 
Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile 
erst dann zu dem dann gültigen Rücknahmepreis 
zurückzunehmen oder umzutauschen, wenn sie un-
verzüglich, jedoch unter Wahrung der Interessen al-
ler Anleger, Vermögensgegenstände des Fonds ver-
äußert hat. Einer vorübergehenden Aussetzung 
kann ohne erneute Wiederaufnahme der Rücknahme 
der Anteile direkt eine Auflösung des Fonds folgen 
(siehe hierzu den Abschnitt „Auflösung, Übertragung 
und Verschmelzung des Fonds“). 
 
Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hin-
aus auf der Internetseite www.fundinfo.com oder 
unter www.lupusalpha.de über die Aussetzung und 
die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile. 
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Außerdem werden die Anleger über ihre depotfüh-
renden Stellen per dauerhaftem Datenträger, etwa 
in Papierform oder elektronischer Form informiert. 
 

11.1.5 Umtausch von Anteilen 
Anteile einer Anteilklasse können nicht in Anteile ei-
ner anderen Anteilklasse umgetauscht werden. Die 
Gesellschaft ist nicht verpflichtet im Rahmen der 
Auflösung einer Anteilklasse, dem Anleger Anteile 
einer anderen Anteilklasse des Fonds anzubieten 
(Einzelheiten zu der Auflösung einer Anteilklasse 
siehe „Verfahren bei der Auflösung des Fonds bzw. 
einer Anteilklasse“). 
 
11.2. LIQUIDITÄTSMANAGEMENT 

Die Gesellschaft hat für den Fonds schriftliche 
Grundsätze und Verfahren festgelegt, die es ihr er-
möglichen, die Liquiditätsrisiken des Fonds zu über-
wachen und zu gewährleisten, dass sich das Liqui-
ditätsprofil der Anlagen des Fonds mit den zugrun-
deliegenden Verbindlichkeiten des Fonds deckt. 
 
Die Grundsätze und Verfahren umfassen:  
 
- Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisi-

ken, die sich auf Ebene des Fonds oder der Ver-
mögensgegenstände ergeben können. Sie 
nimmt dabei eine Einschätzung der Liquidität 
der im Fonds gehaltenen Vermögensgegen-
stände in Relation zum Fondsvermögen vor und 
legt hierfür eine Liquiditätsquote fest. Die Beur-
teilung der Liquidität beinhaltet beispielsweise 
eine Analyse des Handelsvolumens, der Kom-
plexität des Vermögensgegenstands, die Anzahl 
der Handelstage, die zur Veräußerung des je-
weiligen Vermögensgegenstands benötigt wer-
den, ohne Einfluss auf den Marktpreis zu neh-
men. Die Gesellschaft überwacht hierbei auch 
die Anlagen in Zielfonds und deren Rücknahme-
grundsätze und daraus resultierende etwaige 
Auswirkungen auf die Liquidität des Fonds. 
 

- Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisi-
ken, die sich durch erhöhtes Verlangen der An-
leger auf Anteilrücknahme ergeben können. 
Hierbei bildet sie sich Erwartungen über Netto-
mittelveränderungen unter Berücksichtigung 
von verfügbaren Informationen über die Anle-
gerstruktur und Erfahrungswerten aus histori-
schen Nettomittelveränderungen. Sie berück-
sichtigt die Auswirkungen von Großabrufrisiken 
und anderen Risiken (z. B. Reputationsrisiken). 

 
- Die Gesellschaft hat für den Fonds adäquate Li-

mits für die Liquiditätsrisiken festgelegt. Sie 
überwacht die Einhaltung dieser Limits und hat 
Verfahren bei einer Überschreitung oder mögli-
chen Überschreitung der Limits festgelegt. 

 
- Die von der Gesellschaft eingerichteten Verfah-

ren gewährleisten eine Konsistenz zwischen 
Liquiditätsquote, den Liquiditätsrisikolimits und 
den zu erwarteten Nettomittelveränderungen.  
 

Die Gesellschaft überprüft diese Grundsätze regel-
mäßig und aktualisiert sie entsprechend. 
 
Die Gesellschaft führt regelmäßig, mindestens ein-
mal jährlich Stresstests durch, mit denen sie die Li-
quiditätsrisiken des Fonds bewerten kann. Die Ge-
sellschaft führt die Stresstests auf der Grundlage 
zuverlässiger und aktueller quantitativer oder, falls 
dies nicht angemessen ist, qualitativer Informatio-
nen durch. Hierbei werden Anlagestrategie, Rück-
nahmefristen, Zahlungsverpflichtungen und Fristen, 
innerhalb derer die Vermögensgegenstände veräu-
ßert werden können, sowie Informationen in Bezug 
auf allgemeines Anlegerverhalten und Marktent-
wicklungen einbezogen. Die Stresstests simulieren 
gegebenenfalls mangelnde Liquidität der Vermö-
genswerte im Fonds sowie in Anzahl und Umfang 
atypische Verlangen auf Anteilrücknahmen. Sie de-
cken Marktrisiken und deren Auswirkungen ab, ein-
schließlich Nachschuss-forderungen, Anforderun-
gen der Besicherung oder Kreditlinien. Sie tragen 
Bewertungssensitivitäten unter Stressbedingungen 
Rechnung. Sie werden unter Berücksichtigung der 
Anlagestrategie, des Liquiditätsprofils, der Anleger-
art und der Rücknahmegrundsätze des Fonds in ei-
ner der Art des Fonds angemessenen Häufigkeit 
durchgeführt. 
 
Die Rückgaberechte unter normalen und außerge-
wöhnlichen Umständen sowie die Aussetzung der 
Rücknahme sind im Abschnitt „Anteile – Ausgabe 
und Rücknahme von Anteilen – Aussetzung der An-
teilrücknahme“ dargestellt. Die hiermit verbunden 
Risiken sind unter „Risikohinweise – Risiko der 
Fondsanlage – Aussetzung der Anteilrücknahme“ 
sowie „– Risiko der eingeschränkten Liquidität des 
Fonds (Liquiditätsrisiko)“ erläutert. 
 
11.3. BÖRSEN UND MÄRKTE 

Die Gesellschaft kann die Anteile des Fonds an einer 
Börse oder in organisierten Märkten zulassen; der-
zeit hat die Gesellschaft von dieser Möglichkeit kei-
nen Gebrauch gemacht.  
 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die An-
teile ohne Zustimmung der Gesellschaft auch an an-
deren Märkten gehandelt werden. Ein Dritter kann 
ohne Zustimmung der Gesellschaft veranlassen, 
dass die Anteile in den Freiverkehr oder einen ande-
ren außerbörslichen Handel einbezogen werden. 
 
Der dem Börsenhandel oder Handel an sonstigen 
Märkten zugrundeliegende Marktpreis wird nicht 
ausschließlich durch den Wert der im Fonds gehal-
tenen Vermögensgegenstände, sondern auch durch 
Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann die-
ser Marktpreis, von dem von der Gesellschaft bzw. 
der Verwahrstelle ermittelten Anteilwert abwei-
chen. 
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11.4. FAIRE BEHANDLUNG DER ANLEGER  

 
Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds fair zu 
behandeln. Sie darf im Rahmen der Steuerung des 
Liquiditätsrisikos und der Rücknahme von Anteilen 
die Interessen eines Anlegers oder einer Gruppe von 
Anlegern nicht über die Interessen eines anderen 
Anlegers oder einer anderen Anlegergruppe stellen. 
 
Zu den Verfahren, mit denen die Gesellschaft die 
faire Behandlung der Anleger sicherstellt, siehe Ab-
schnitt „Abrechnung bei Anteilausgabe und –rück-
nahme“ sowie „Liquiditätsmanagement“. 
 
11.5. Anteilklassen 

Alle ausgegebenen Anteile einer Anteilklasse haben 
gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Die Bildung neuer 
Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der 
Gesellschaft. Die Anteilklassen können sich hin-
sichtlich der Ertragsverwendung, der Währung des 
Anteilswertes, des Einsatzes von Währungskurssi-
cherungsgeschäften, des Ausgabeaufschlages, der 
Mindestanlagesumme, der Vertriebsvergütung, der 
Verwaltungsvergütung, der Verwahrstellenvergü-
tung oder einer Kombination dieser Merkmale un-
terscheiden. Es sind derzeit Anteile von zwei Anteil-
klassen erhältlich, die eine Anteilklasse wird als An-
teilklasse „C“ bezeichnet, die andere Anteilklasse 
wird als Anteilklasse „R“ bezeichnet. 
 
Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteil-
klasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den 
gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB er-
mittelten Wertes zu berechnen.  
 
11.6. AUSGABE- UND RÜCKNAHMEPREISE 

11.6.1 Ausgabe- und Rücknahmepreis 
Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rück-
nahmepreises für die Anteile der einzelnen Anteil-
klassen ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle 
der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der 
zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände ab-
züglich der Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert). 
Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts 
durch die Anzahl der ausgegebenen Anteilscheine 
der Anteilklasse ergibt den Anteilwert. 
 
Der Wert für die Anteile des Fonds wird an allen 
deutschen Börsentagen ermittelt. An gesetzlichen 
Feiertagen in Deutschland, die Börsentage sind, so-
wie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können 
die Gesellschaft und die Verwahrstelle von einer Er-
mittlung des Wertes absehen. Von einer Ermittlung 
des Anteilwerts wird derzeit an Neujahr, Karfreitag, 
Ostern, Ostermontag, Maifeiertag, Christi Himmel-
fahrt, Pfingsten, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag 
der Deutschen Einheit, Heiligabend, 1. und 2. Weih-
nachtsfeiertag, Silvester abgesehen. 
 

11.6.2 Aussetzung der Errechnung des Aus-
gabe- und Rücknahmepreises 

Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe- 
und Rücknahmepreises zeitweilig unter denselben 

Voraussetzungen wie die Anteilrücknahme ausset-
zen. Diese sind im vorherigen Abschnitt „Anteile – 
Aussetzung der Anteilrücknahme“ näher erläutert. 
 

11.6.3 Ausgabeaufschlag  
Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem je-
weiligen Anteilwert ein Ausgabeaufschlag hinzuge-
rechnet. Der Ausgabeaufschlag bei der Anteilklasse 
„C“ beträgt bis zu 5,00 Prozent und bei der Anteil-
klasse „R“ ebenfalls bis zu 5,00 Prozent des Anteil-
wertes. Der Ausgabeaufschlag kann insbesondere 
bei kurzer Anlagedauer die Wertentwicklung des 
Fonds reduzieren oder sogar ganz aufzehren. Der 
Ausgabeaufschlag stellt im Wesentlichen eine Ver-
gütung für den Vertrieb der Anteile des Fonds dar. 
Die Gesellschaft kann den Ausgabeaufschlag zur 
Abgeltung von Vertriebsleistungen an etwaige ver-
mittelnde Stellen weitergeben. 
 

11.6.4 Rücknahmeabschlag 
Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.  
 

11.6.5 Veröffentlichung der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise  

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie der Net-
toinventarwert je Anteil werden regelmäßig auf der 
elektronischen Informationsplattform www.fund-
info.com veröffentlicht.  

12. KOSTEN 

12.1. Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die 
Gesellschaft bzw. durch die Verwahrstelle erfolgt 
zum Ausgabepreis (Anteilwert/Anteilwert zuzüglich 
Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (Anteil-
wert/Anteilwert abzüglich Rücknahmeabschlag) 
ohne Berechnung zusätzlicher Kosten. 
 
Erwirbt der Anleger Anteile durch Vermittlung Drit-
ter, können diese höhere Kosten als den Ausgabe-
aufschlag berechnen. Gibt der Anleger Anteile über 
Dritte zurück, so können diese bei der Rücknahme 
der Anteile eigene Kosten berechnen. 
 
12.2. Verwaltungs- und sonstige Kosten  

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Fonds 
eine jährliche Vergütung von bis zu 0,6 Prozent bei 
der Anteilklasse „C“ und eine jährliche Vergütung 
von bis zu 1 Prozent bei der Anteilklasse „R“ des 
durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds 
in der Abrechnungsperiode, der sich jeweils aus den 
Monatsendwerten errechnet. Die Vergütung wird 
monatlich anteilig erhoben. 
 
Die Gesellschaft belastet dem Fonds weiterhin die 
Kosten, welche durch externe Dienstleister aus der 
Verwaltung von Derivate-Geschäften, der Meldung 
von Derivate-Geschäften und bei der Verwaltung 
von Sicherheiten für diese Geschäfte entstehen. 
Darüber hinaus können dem Fonds auch die Kosten 
aus der Regulierung von nicht börsengehandelten 
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Derivaten, aus den Anforderungen der zentralen Ge-
genparteien und den Meldungen an Transaktionsre-
gister direkt belastet werden (sog. EMIR-Kosten, re-
sultierend aus der EU-Verordnung Nr. 648/2012). Die 
vorstehenden Kosten werden nicht von der Verwal-
tungsvergütung abgedeckt. In diesem Fall erhalten 
die externen Dienstleister zusammen eine Vergü-
tung in Höhe von bis zu 0,05 Prozent p.a. des Durch-
schnittswertes des Fonds, die aus den Werten am 
Ende eines jeden Monats errechnet wird. Es steht im 
Ermessen der Gesellschaft, ganz oder teilweise von 
einer Belastung der Vergütung abzusehen. 
 
Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jähr-
liche Vergütung von 0,05 Prozent p.a. (jedoch min-
destens EUR 12.000 p.a.). Das Volumen des Fonds 
wird als Durchschnittswert der jeweiligen Monats-
endwerte errechnet. Die Vergütung wird monatlich 
anteilig erhoben. 
 
Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die 
folgenden Aufwendungen zu Lasten des Fonds: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. 
einschließlich der banküblichen Kosten für die 
Verwahrung ausländischer Vermögensgegen-
stände im Ausland; 

b) Kosten für den Druck und Versand der für die 
Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschrie-
benen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halb-
jahresberichte, Verkaufsprospekt, Basisinfor-
mationsblatt); 

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und 
Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rück-
nahmepreise und ggf. der Ausschüttungen 
oder Thesaurierungen und des Auflösungsbe-
richtes; 

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines 
dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der 
Informationen über Verschmelzungen von In-
vestmentvermögen und außer im Fall der In-
formationen über Maßnahmen im Zusammen-
hang mit Anlagegrenzverletzungen oder Be-
rechnungsfehlern bei der Anteilwertermitt-
lung; 

e) Kosten für die Prüfung des Fonds durch den 
Abschlussprüfer des Fonds; 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteue-
rungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 
die steuerlichen Angaben nach den Regeln des 
deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;  

g) Kosten für die Geltendmachung und Durchset-
zung von Rechtsansprüchen durch die Gesell-
schaft für Rechnung des Fonds sowie der Ab-
wehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des 
Fonds erhobenen Ansprüchen; 

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stel-
len in Bezug auf den Fonds erhoben werden; 

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im 
Hinblick auf den Fonds;  

j)  Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Er-
werb und/oder der Verwendung bzw. Nennung 
eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes 
anfallen können; 

k) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechts-
bevollmächtigten; 

l)  Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des 
Fonds durch Dritte; 

m) Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit 
den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und 
Dritte zu zahlenden Vergütungen, im Zusam-
menhang mit den vorstehend genannten Auf-
wendungen und im Zusammenhang mit der 
Verwaltung und Verwahrung; 

n) Kosten für die Bereitstellung von Analysema-
terial oder -dienstleistungen durch Dritte in 
Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente 
oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug 
auf die Emittenten oder potenziellen Emitten-
ten von Finanzinstrumenten oder in engem Zu-
sammenhang mit einer bestimmten Branche 
oder einem bestimmten Markt bis zu einer 
Höhe von 0,12 Prozent p.a. des durchschnittli-
chen Nettoinventarwertes des Fonds in der 
Abrechnungsperiode, der aus den Werten am 
Ende eines jeden Monats errechnet wird. 

 
Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwen-
dungen werden dem Fonds die in Zusammenhang 
mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen entstehenden Kosten belastet. 
 
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der 
aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte 
geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen 
zu. 
 
Die Gesellschaft kann Teile ihrer Verwaltungsvergü-
tung an vermittelnde Stellen weitergeben. Die Höhe 
dieser Entgelte wird i.d.R. in Abhängigkeit vom ver-
mittelten Fondsvolumen bemessen. 
 
12.3. Besonderheiten beim Erwerb von Investment-
anteilen 

Neben der Vergütung zur Verwaltung des Fonds 
wird eine Verwaltungsvergütung für die im Fonds 
gehaltenen Anteile an Zielfonds berechnet. 
 
Folgende Arten von Gebühren, Kosten, Steuern, Pro-
visionen und sonstigen Aufwendungen, sind typi-
scherweise mittelbar oder unmittelbar von den An-
legern des Fonds zu tragen: Vergütung für die Ver-
waltung des Fonds (Fondsmanagement, administra-
tive Tätigkeiten); Vergütung der Verwahrstelle; 
bankübliche Depotgebühren, gegebenenfalls ein-
schließlich der banküblichen Kosten für die Verwah-
rung ausländischer Wertpapiere im Ausland; Kosten 
für den Druck und Versand der für die Anleger be-
stimmten Jahres- und Halbjahresberichte; Kosten 
der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahres-
berichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und 
ggf. der Ausschüttungen; Kosten für die Prüfung des 
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Fonds durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft; 
Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungs-
grundlagen und der Bescheinigung, dass die steuer-
lichen Angaben nach den Regeln des deutschen 
Steuerrechts ermittelt wurden; Kosten für den Ver-
trieb. 
 
Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Aus-
gabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offenge-
legt, die dem Fonds im Berichtszeitraum für den Er-
werb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds 
berechnet worden sind. Ferner wird die Vergütung 
offengelegt, die dem Fonds von einer in- oder aus-
ländischen Gesellschaft oder einer Gesellschaft, mit 
der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmit-
telbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, 
als Verwaltungsvergütung für die im Fonds gehalte-
nen Zielfondsanteile berechnet wurde. 
 
12.4. Angabe einer Gesamtkostenquote 

Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu 
Lasten des Fonds angefallenen Verwaltungskosten 
offengelegt und als Quote des durchschnittlichen 
Fondsvolumens ausgewiesen („Gesamtkosten-
quote"). Die Verwaltungskosten setzen sich zusam-
men aus der Vergütung für die Verwaltung des 
Fonds, einschließlich der erfolgsabhängigen Vergü-
tung, der Vergütung der Verwahrstelle sowie den 
Aufwendungen, die dem Fonds zusätzlich belastet 
werden können (siehe Abschnitt „Kosten – Verwal-
tungs- und sonstige Kosten“ sowie „–Besonderhei-
ten beim Erwerb von Investmentanteilen“). Die Ge-
samtkostenquote beinhaltet keine Nebenkosten und 
Kosten, die beim Erwerb und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen entstehen (Transaktions-
kosten). 
 
12.5. Abweichender Kostenausweis durch Vertriebs-
stellen 

Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch 
Dritte beraten oder vermitteln diese den Kauf, wei-
sen sie ihm gegebenenfalls Kosten oder Kostenquo-
ten aus, die nicht mit den Kostenangaben in diesem 
Prospekt und im Basisinformationsblatt deckungs-
gleich sind und die hier beschriebene Gesamtkos-
tenquote übersteigen können. Grund dafür kann ins-
besondere sein, dass der Dritte die Kosten seiner ei-
genen Tätigkeit (z.B. Vermittlung, Beratung oder De-
potführung) zusätzlich berücksichtigt. Darüber hin-
aus berücksichtigt er gegebenenfalls auch einma-
lige Kosten wie Ausgabeaufschläge und benutzt in 
der Regel andere Berechnungsmethoden oder auch 
Schätzungen für die auf Fondsebene anfallenden 
Kosten, die insbesondere die Transaktionskosten 
des Fonds mit umfassen.  
 
Abweichungen im Kostenausweis können sich so-
wohl bei Informationen vor Vertragsschluss erge-
ben als auch bei regelmäßigen Kosteninformationen 
über die bestehende Fondsanlage im Rahmen einer 
dauerhaften Kundenbeziehung. 

13. VERGÜTUNGSPOLITIK 

Eine leistungsbezogene und unternehmerisch-ori-
entierte Vergütung für Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen ist zentraler Bestandteil für die Ausgestal-
tung des Vergütungssystems der Gesellschaft.  
Die Vergütung des Vorstands legt der Aufsichtsrat 
fest. Für die anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen regelt der Arbeitsvertrag die Parameter des ak-
tuell gültigen Vergütungssystems. Die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen sowie der Vorstand erhalten 
eine angemessene Festvergütung für ihre Tätigkeit 
und – soweit variable Vergütungsbestandteile ge-
zahlt werden – werden die variable Vergütungsbe-
standteile im Einklang mit den strategischen Zielen 
stehen und insbesondere auch auf ein nachhaltiges 
Wirtschaften des Unternehmens ausgerichtet sein.  
 
Weitere Informationen zur Berechnung der Vergü-
tung, zu den sonstigen gewährten Zuwendungen, der 
Identität der für die Zuteilung der Vergütung und 
sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen und 
weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik 
der Gesellschaft sind auf der Internetseite der Ge-
sellschaft unter www.lupusalpha.de in der Rubrik 
„Downloads - Pflichtveröffentlichungen - Umset-
zung Vergütung Lupus alpha“ erhältlich. Auf Nach-
frage ist die aktuelle Vergütungspolitik in schriftli-
cher Form kostenlos bei der Gesellschaft erhältlich. 

14. WERTENTWICKLUNG, ERMITTLUNG UND VER-
WENDUNG DER ERTRÄGE, GESCHÄFTSJAHR 

14.1. Wertentwicklung 

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach 
der BVI-Methode. Die historische Wertentwicklung 
des Fonds ermöglicht keine Prognose für die zu-
künftige Wertentwicklung. Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge werden bei der Wertentwick-
lung nicht berücksichtigt. 

 
 
 
 

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

n/a n/a n/a

Stand: 30.12.2022

Performance p.a.

Lupus alpha Equity Protect C
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Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung des Fonds 
können den Jahres- und Halbjahresberichten ent-
nommen werden 
 
14.2. Ermittlung der Erträge, Ertrags-ausgleichsver-
fahren 

Der Fonds erzielt Erträge in Form der während des 
Geschäftsjahres angefallenen und nicht zur Kosten-
deckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Erträ-
gen aus Investmentanteilen. Hinzu kommen Entgelte 
aus Pensionsgeschäften. Weitere Erträge können 
aus der Veräußerung von für Rechnung des Fonds 
gehaltenen Vermögensgegenständen resultieren. 
 
Die Erträge des Fonds werden zunächst entspre-
chend dem Wertverhältnis der Anteilklassen und 
anschließend auf die einzelnen Anteile der jeweilige 
Anteilklasse verteilt. Die Anteile unterschiedlicher 
Anteilklassen partizipieren daher in der Regel in un-
terschiedlichem Umfang an den Erträgen des Fonds. 
Das Gleiche gilt für die Ausgaben. Sie werden den 
einzelnen Anteilklassen entsprechend deren Wert-
verhältnis zugeordnet und mindern anteilig den Wert 
des einzelnen Anteils an der jeweiligen Anteilklasse. 
Allein durch eine verhältnismäßige Aufteilung der 
Einnahmen und der Ausgaben wird der Anspruch 
des Anlegers auf partielle Teilhabe an der wirt-
schaftlichen Entwicklung erfüllt. Die Aufteilung 
muss daher gewährleisten, dass die Gesamtrendite 
je investiertem Euro für alle Anleger absolut gleich 
ist.  
 
Die Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen 
sowie von Mittelzuflüssen und Mittelabflüssen wird 
so gestaltet, dass ihre Zurechnung zu einer Anteil-
klasse ersichtlich ist und durch den Abschlussprü-
fer geprüft werden kann. 
 
Die Gesellschaft wendet für den Fonds ein sog. Er-
tragsausgleichsverfahren an. Dieses verhindert, 
dass der Anteil der ausschüttungsfähigen Erträge 
am Anteilpreis infolge Mittelzu- und –abflüssen 
schwankt. Anderenfalls würde jeder Mittelzufluss in 
den Fonds während des Geschäftsjahres dazu füh-
ren, dass an den Ausschüttungsterminen pro Anteil 
weniger Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung 
stehen, als dies bei einer konstanten Anzahl umlau-

fender Anteile der Fall wäre. Mittelabflüsse hinge-
gen würden dazu führen, dass pro Anteil mehr Er-
träge zur Ausschüttung zur Verfügung stünden, als 
dies bei einer konstanten Anzahl umlaufender An-
teile der Fall wäre.  
 
Um das zu verhindern, werden während des Ge-
schäftsjahres die ausschüttungsfähigen Erträge, die 
der Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises be-
zahlen muss und der Verkäufer von Anteilen als Teil 
des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlaufend 
berechnet und als ausschüttungsfähige Position in 
der Ertragsrechnung eingestellt. Dabei wird in Kauf 
genommen, dass Anleger, die beispielsweise kurz 
vor dem Ausschüttungstermin Anteile erwerben, 
den auf Erträge entfallenden Teil des Ausgabeprei-
ses in Form einer Ausschüttung zurückerhalten, ob-
wohl ihr eingezahltes Kapital an dem Entstehen der 
Erträge nicht mitgewirkt hat. 
 
14.3. Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Fonds ist das Kalenderjahr. 
 
14.4. Ertragsverwendung 

Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die 
Gesellschaft grundsätzlich die während des Ge-
schäftsjahres für Rechnung des Fonds angefallenen 
und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, 
Dividenden und Erträge aus Investmentanteilen so-
wie Entgelte aus Pensionsgeschäften – unter Be-
rücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs 
– an die Anleger aus. Realisierte Veräußerungsge-
winne und sonstige Erträge – unter Berücksichti-
gung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können 
ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. 
Für die thesaurierenden Anteilklassen werden die 
Erträge nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds wie-
derangelegt (Thesaurierung). 
 
Ferner können nicht realisierte Kursgewinne sowie 
sonstige liquide Mittel zur Ausschüttung gelangen. 
 
Dies bedeutet, dass die Gesellschaft für den Fonds 
bzw. für ausschüttende Anteilklassen auch liquide 
Vermögenswerte zur Ausschüttung heranziehen 
kann, wenn der vorgesehene Ausschüttungsbetrag 
weder durch Zinsen, Dividenden und Erträge aus In-
vestmentanteilen sowie Entgelte aus Darlehens- 
und Pensionsgeschäften noch durch realisierte Ver-
äußerungsgewinne und sonstige Erträge oder durch 
einen vorhandenen Vortrag zur Ausschüttung in 
späteren Geschäftsjahren abgedeckt werden kann. 
Zu einer Zuführung aus dem Sondervermögen, auch 
Substanzausschüttung genannt, kann es auch dann 
kommen, wenn beispielsweise die realisierten Ver-
luste bei der Ausschüttungsberechnung unberück-
sichtigt bleiben. Die Zuführung aus dem Sonderver-
mögen wird im Jahresbericht des Fonds ausgewie-
sen und erläutert.  
 
Eine Zuführung aus dem Sondervermögen kann 
auch in voller Höhe aus im Fonds gehaltenen liqui-
den Mitteln erfolgen. 

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

n/a n/a n/a

Stand: 30.12.2022

Performance p.a.

Lupus alpha Equity Protect R
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Bei den Anteilklassen „C“ und „R“ werden die Erträge 
ausgeschüttet. 
 
Die Ausschüttung für die ausschüttenden Anteil-
klassen erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten 
nach Schluss des Geschäftsjahres. Soweit das De-
pot bei einer anderen Bank oder Sparkasse geführt 
wird, können zusätzliche Kosten entstehen. 

15. AUFLÖSUNG, ÜBERTRAGUNG UND VER-
SCHMELZUNG DES FONDS BZW. EINER ANTEIL-
KLASSE 

15.1. Voraussetzungen für die Auflösung des Fonds 

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des 
Fonds oder einer Anteilklasse zu verlangen. Die Ge-
sellschaft kann ihr Recht zur Verwaltung des Fonds 
kündigen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von mindestens sechs Monaten durch Bekanntgabe 
im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahres-
bericht oder Halbjahresbericht. Über die Kündigung 
werden die Anleger außerdem über ihre depotfüh-
renden Stellen per dauerhaftem Datenträger, etwa 
in Papierform oder elektronischer Form informiert. 
Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das 
Recht der Gesellschaft, den Fonds zu verwalten. 
 
Des Weiteren endet das Verwaltungsrecht der Ge-
sellschaft, wenn das Insolvenzverfahren über ihr 
Vermögen eröffnet wird oder mit der Rechtskraft 
des Gerichtsbeschlusses, durch den der Antrag auf 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels 
Masse abgewiesen wird.  
 
Mit Erlöschen des Verwaltungsrechts der Gesell-
schaft geht das Verfügungsrecht über den Fonds auf 
die Verwahrstelle über, die den Fonds abwickelt und 
den Erlös an die Anleger verteilt, oder mit Genehmi-
gung der BaFin einer anderen Kapitalverwaltungs-
gesellschaft die Verwaltung überträgt. 
 
15.2. Verfahren bei Auflösung des Fonds bzw. einer 
Anteilklasse  

Mit dem Übergang des Verfügungsrechts über den 
Fonds auf die Verwahrstelle wird die Ausgabe und 
Rücknahme von Anteilen eingestellt und der Fonds 
abgewickelt. Bei der Auflösung einer Anteilklasse 
werden die Ausgabe und die Rücknahme von Antei-
len der Anteilklasse durch die Verwahrstelle einge-
stellt.  
 
Der Erlös aus der Veräußerung der Vermögens-
werte des Fonds abzüglich der noch durch den 
Fonds zu tragenden Kosten und der durch die Auflö-
sung verursachten Kosten werden an die Anleger 
verteilt, wobei diese in Höhe ihrer jeweiligen Anteile 
am Fonds Ansprüche auf Auszahlung des Liquida-
tionserlöses haben. 
 
Bei der Auflösung einer Anteilklasse erhalten die 
Anleger den Gegenwert des an dem Auflösungstag 

letztmalig festgestellten Rücknahmepreises der 
entsprechenden Anteilklasse ausgezahlt. 
Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr Ver-
waltungsrecht erlischt, einen Auflösungsbericht, der 
den Anforderungen an einen Jahresbericht ent-
spricht. Spätestens drei Monate nach dem Stichtag 
der Auflösung des Fonds wird der Auflösungsbericht 
im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Während die 
Verwahrstelle den Fonds abwickelt, erstellt sie jähr-
lich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung be-
endet ist, einen Bericht, der den Anforderungen an 
einen Jahresbericht entspricht. Diese Berichte sind 
ebenfalls spätestens drei Monate nach dem Stichtag 
im Bundesanzeiger bekannt zu machen. 
 
15.3. Übertragung des Fonds 

Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfü-
gungsrecht über den Fonds auf eine andere Kapital-
verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertra-
gung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die 
BaFin. Die genehmigte Übertragung wird im Bun-
desanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht 
oder Halbjahresbericht des Fonds sowie den in die-
sem Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen 
Informationsmedien bekannt gemacht. Der Zeit-
punkt, zu dem die Übertragung wirksam wird, be-
stimmt sich nach den vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen der Gesellschaft und der aufnehmenden 
Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Übertragung 
darf jedoch frühestens drei Monate nach ihrer Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger wirksam werden. 
Sämtliche Rechte und Pflichten der Gesellschaft in 
Bezug auf den Fonds gehen dann auf die aufneh-
mende Kapitalverwaltungsgesellschaft über. 
 
15.4. Voraussetzungen für die Verschmelzung des 
Fonds 

Alle Vermögensgegenstände dieses Fonds dürfen 
mit Genehmigung der BaFin auf ein anderes beste-
hendes oder durch die Verschmelzung neu gegrün-
detes Investmentvermögen übertragen werden, 
welches die Anforderungen an einen OGAW erfüllen 
muss, der in Deutschland oder in einem anderen EU- 
oder EWR-Staat aufgelegt wurde. 
 
Die Übertragung wird zum Geschäftsjahresende des 
übertragenden Fonds (Übertragungsstichtag) wirk-
sam, sofern kein anderer Übertragungsstichtag be-
stimmt wird. 
 
15.5. Rechte der Anleger bei der Verschmelzung des 
Fonds 

Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor dem ge-
planten Übertragungsstichtag entweder die Mög-
lichkeit, ihre Anteile ohne Rücknahmeabschlag und 
ohne weitere Kosten zurückzugeben, mit Ausnahme 
der Kosten zur Deckung der Auflösung des Fonds, 
oder ihre Anteile gegen Anteile eines anderen offe-
nen Publikums-Investmentvermögens umzutau-
schen, das ebenfalls von der Gesellschaft oder ei-
nem Unternehmen desselben Konzerns verwaltet 
wird und dessen Anlagegrundsätze mit denen des 
Fonds vergleichbar sind. 
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Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds vor dem 
geplanten Übertragungsstichtag per dauerhaftem 
Datenträger, etwa in Papierform oder elektroni-
scher Form über die Gründe für die Verschmelzung, 
die potentiellen Auswirkungen für die Anleger, de-
ren Rechte in Zusammenhang mit der Verschmel-
zung sowie über maßgebliche Verfahrensaspekte zu 
informieren. Den Anlegern ist zudem das Basisin-
formationsblatt für das Investmentvermögen zu 
übermitteln, auf das die Vermögensgegenstände des 
Fonds übertragen werden. Der Anleger muss die 
vorgenannten Informationen mindestens 30 Tage 
vor Ablauf der Frist zur Rückgabe oder Umtausch 
seiner Anteile erhalten. 
 
Am Übertragungsstichtag werden die Nettoinven-
tarwerte des Fonds und des übernehmenden Invest-
mentvermögens berechnet, das Umtauschverhält-
nis wird festgelegt und der gesamte Umtauschvor-
gang wird vom Abschlussprüfer geprüft. Das Um-
tauschverhältnis ermittelt sich nach dem Verhältnis 
der Nettoinventarwerte je Anteil des Fonds und des 
übernehmenden Investmentvermögens zum Zeit-
punkt der Übernahme. Der Anleger erhält die Anzahl 
von Anteilen an dem übernehmenden Investment-
vermögen, die dem Wert seiner Anteile an dem 
Fonds entspricht. 
 
Sofern die Anleger von ihrem Rückgabe- oder Um-
tauschrecht keinen Gebrauch machen, werden sie 
am Übertragungsstichtag Anleger des übernehmen-
den Investmentvermögens. Die Gesellschaft kann 
gegebenenfalls auch mit der Verwaltungsgesell-
schaft des übernehmenden Investmentvermögens 
festlegen, dass den Anlegern des Fonds bis zu 10 
Prozent des Wertes ihrer Anteile in bar ausgezahlt 
werden. Mit der Übertragung aller Vermögenswerte 
erlischt der Fonds. Findet die Übertragung während 
des laufenden Geschäftsjahres des Fonds statt, 
muss die Gesellschaft auf den Übertragungsstichtag 
einen Bericht erstellen, der den Anforderungen an 
einen Jahresbericht entspricht. 
 
Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger und dar-
über hinaus in diesem Verkaufsprospekt bezeichne-
ten elektronischen Informationsmedien bekannt, 
wenn der Fonds auf ein anderes von der Gesell-
schaft verwaltetes Investmentvermögen ver-
schmolzen wurde und die Verschmelzung wirksam 
geworden ist.  Sollte der Fonds auf ein anderes In-
vestmentvermögen verschmolzen werden, das nicht 
von der Gesellschaft verwaltet wird, so übernimmt 
die Verwaltungsgesellschaft die Bekanntmachung 
des Wirksamwerdens der Verschmelzung, die das 
übernehmende oder neu gegründete Investment-
vermögen verwaltet.  

16. AUSLAGERUNG  

Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Un-
ternehmen übertragen: 
 

• Administration von Sicherheiten für Pensi-
onsgeschäfte und Derivategeschäfte von 
Fonds, 

• Aufgaben im Bereich Portfolioverwaltung, 
• betrieblicher Datenschutzbeauftragter, 
• Innenrevision der Gesellschaft, 
• Lohn- und Finanzbuchhaltung, 
• Register- und Transferstelle für den 

Umbrella-Fonds „Lupus alpha Fonds“, 
• Wertpapiertransaktionen für Rechnung der 

Gesellschaft, 
• Zentralverwaltung für den Umbrella-Fonds 

„Lupus alpha Fonds“. 
 

Aus diesen Auslagerungstätigkeiten ergeben sich 
für die Gesellschaft keine Interessenkonflikte. 

17. INTERESSENSKONFLIKTE 

Bei der Gesellschaft können folgende Interessens-
konflikte entstehen: 
 
Die Interessen des Anlegers können mit folgenden 
Interessen kollidieren: 
 
• Interessen der Gesellschaft und der mit dieser 

verbundenen Unternehmen, 

• Interessen der Mitarbeiter der Gesellschaft 
oder 

• Interessen anderer Anleger in diesem oder an-
deren Sondervermögen. 

 
Umstände oder Beziehungen, die Interessenskon-
flikte begründen können, umfassen insbesondere:  
 
• Anreizsysteme für Mitarbeiter der Gesellschaft, 

• Mitarbeitergeschäfte, 

• Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesellschaft, 

• Umschichtungen im Fonds, 

• stichtagsbezogene Aufbesserung der 
Fondsperformance („window dressing“), 

• Geschäfte zwischen der Gesellschaft und den 
von ihr verwalteten Investmentvermögen oder 
Individualportfolios bzw. 

• Geschäfte zwischen von der Gesellschaft ver-
walteten Investmentvermögen und/oder Indivi-
dualportfolios, 

• Zusammenfassung mehrerer Orders („block 
trades“), 

• Beauftragung von eng verbundenen Unterneh-
men und Personen, 
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• Einzelanlagen von erheblichem Umfang, 

• Transaktionen nach Handelsschluss zum be-
reits absehbaren Schlusskurs des laufenden 
Tages, soggenanntes „Late Trading“. 

Der Gesellschaft können im Zusammenhang mit Ge-
schäften für Rechnung des Fonds geldwerte Vorteile 
(Broker research, Finanzanalysen, Markt- und 
Kursinformationssysteme) entstehen, die im Inte-
resse der Anleger bei den Anlageentscheidungen 
verwendet werden.  
 
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der 
aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte 
geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen 
zu. 
 
Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt die Ge-
sellschaft folgende organisatorische Maßnahmen 
ein, um Interessenskonflikte zu ermitteln, ihnen vor-
zubeugen, sie zu steuern, zu beobachten und sie of-
fenzulegen: 
 
• Bestehen einer Compliance-Abteilung, die die 

Einhaltung von Gesetzen und Regeln überwacht 
und die bei auftretenden oder sich abzeichnen-
den Interessenkonflikten unverzüglich zu infor-
mieren ist; 

• Pflichten zur Offenlegung; 

• Organisatorische Maßnahmen wie  

- Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen 
für einzelne Abteilungen, um dem Miss-
brauch von vertraulichen Informationen 
vorzubeugen, 

- Zuordnung von Zuständigkeiten, um un-
sachgemäße Einflussnahme zu verhindern, 

- die Trennung von Eigenhandel und Kunden-
handel. 
 

• Einrichtung eines Vergütungssystems, das kei-
nen Anreiz, die persönlichen Interessen über 
die der von der Gesellschaft verwalteten In-
vestmentvermögen oder Anleger und Kunden 
stellen, schafft; 

• Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf 
Mitarbeitergeschäfte, Verpflichtungen zur Ein-
haltung des Insiderrechts; 

• Einrichtung von Vergütungssystemen, die Inte-
ressenskonflikten vorbeugen; 

• Die Gesellschaft hat Regelungen zur Offenle-
gung und zum Umgang mit der Annahme und 
der Gewährung von Zuwendungen implemen-
tiert; 

 
2 Unbeschränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend auch als Steu-
erinländer bezeichnet.  

• Grundsätze zur Berücksichtigung von Kunden-
interessen und zur anleger- und anlagegerech-
ten Beratung bzw. Beachtung der vereinbarten 
Anlagerichtlinien; 

• Die Gesellschafft hat Maßnahmen zur Verhinde-
rung stichtagsbezogener Aufbesserung der 
Fonds-Performance (“window-dressing“) in den 
von ihr verwalteten Investmentvermögen er-
griffen; 

• Die Gesellschaft berücksichtigt die Interessen 
der Anleger, die Ihre Fondsanteile zurückgeben 
möchten, in Ihrer internen Liquiditätssteuerung;  

• Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung Ih-
res Auftrages zum Erwerb bzw. zur Veräuße-
rung von Finanzinstrumenten; 

• Grundsätze zur Stimmrechtsausübung; 

• Grundsätze zur Aufteilung von Teilausführun-
gen, 

• Einrichten von Orderannahmezeiten (Cut-off-
Zeiten). 

18. KURZANGABEN ÜBER STEUERRECHTLICHE 
VORSCHRIFTEN 

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gel-
ten nur für Anleger, die in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtig2 sind. Dem ausländischen 
Anleger3 empfehlen wir, sich vor Erwerb von Antei-
len an dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebe-
nen Fonds mit seinem Steuerberater in Verbindung 
zu setzen und mögliche steuerliche Konsequenzen 
aus dem Anteilserwerb in seinem Heimatland indi-
viduell zu klären. 
 
Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von 
der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist 
jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit sei-
nen inländischen Beteiligungseinnahmen und sons-
tigen inländischen Einkünften im Sinne der be-
schränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme 
von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Ka-
pitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15%. So-
weit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des 
Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, um-
fasst der Steuersatz von 15% bereits den Solidari-
tätszuschlag. Die Investmenterträge werden jedoch 
beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen der Einkommensteuer unterworfen, soweit 
diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den 

3 Ausländische Anleger sind Anleger, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig 
sind. Diese werden nachfolgend auch als Steuerausländer bezeichnet. 
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aktuell geltenden Sparer-Pauschbetrag4 überstei-
gen. 
 
Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grund-
sätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüg-
lich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kir-
chensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermö-
gen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds 
(Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des 
Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus 
der Veräußerung der Anteile. 
 
Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grund-
sätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), 
so dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regel-
mäßig nicht in der Einkommensteuererklärung an-
zugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs 
werden durch die depot-führende Stelle grundsätz-
lich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen 
und aus der Direktanlage stammende ausländische 
Quellensteuern angerechnet. 
 
Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgel-
tungs-wirkung, wenn der persönliche Steuersatz 
geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. 
In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalver-
mögen in der Einkommensteuererklärung angege-
ben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedri-
geren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf 
die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen 
Steuerabzug an (sog. Günstiger-prüfung). 
 
Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem 
Steuer-abzug unterlegen haben (weil z.B. ein Ge-
winn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in ei-
nem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in 
der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der 
Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapital-
vermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 
25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen 
Steuersatz. 
 
Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befin-
den, werden die Erträge als Betriebseinnahmen 
steuerlich erfasst. 
 
18.1. Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 

18.1.1 Ausschüttungen 
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich 
steuer-pflichtig. 
 
Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Vorausset-
zungen für einen Aktienfonds, daher sind 30 Prozent 
der Ausschüttungen steuerfrei. 
 
Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen 
i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchen-
steuer). Vom Steuerabzug kann Abstand genommen 
werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und ei-

 
4 Der Sparer-Pauschbetrag beträgt seit dem Jahr 2023 bei Einzelveranlagung 
1000,- Euro und bei Zusammenveranlagung 2000,- Euro. 

nen Freistellungs-auftrag vorlegt, sofern die steu-
erpflichtigen Ertragsteile den aktuell geltenden Spa-
rer-Pauschbetrag5 nicht über-schreiten. 
 
Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Beschei-
nigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur 
Einkommenssteuer veranlagt werden (sogenannte 
Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-
Bescheinigung“). 
 
Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in ei-
nem inländischen Depot, so nimmt die depotfüh-
rende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Ab-
stand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüt-
tungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestell-
ter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster 
oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für 
die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vor-
gelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die ge-
samte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben. 
 

18.1.2 Vorabpauschalen 
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Aus-
schüttungen des Fonds innerhalb eines Kalender-
jahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr un-
terschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplika-
tion des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn 
eines Kalender-jahrs mit 70 Prozent des Basiszin-
ses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öf-
fentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der 
Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der 
sich zwischen dem ersten und dem letzten im Ka-
lenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich 
der Ausschüttungen innerhalb des Kalender-jahrs 
ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert 
sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden 
vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs voran-
geht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag 
des folgen-den Kalenderjahres als zugeflossen. 
 
Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. 
 
Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Vorausset-
zungen für einen Aktienfonds, daher sind 30 Prozent 
der Vorabpauschalen steuerfrei. 
 
Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen 
i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchen-
steuer). 
 
Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, 
wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Frei-
stellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichti-
gen Ertrags-teile den aktuell geltenden Sparer-
Pauschbetrag5 nicht überschreiten. 
 
Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Beschei-
nigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur 
Einkommenssteuer veranlagt werden (sogenannte 
Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-
Bescheinigung“). 

5 Der Sparer-Pauschbetrag beträgt seit dem Jahr 2023 bei Einzelveranlagung 
1000,- Euro und bei Zusammenveranlagung 2000,- Euro. 
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Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in ei-
nem inländischen Depot, so nimmt die depotfüh-
rende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Ab-
stand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in aus-
reichender Höhe aus-gestellter Freistellungsauf-
trag nach amtlichem Muster oder eine NV-Beschei-
nigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maxi-
mal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In die-
sem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls 
hat der Anleger der inländischen depotführenden 
Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur 
Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die de-
pot-führende Stelle den Betrag der abzuführenden 
Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den 
Namen des Anlegers lautenden Kontos ohne Einwil-
ligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger 
nicht vor Zu-fluss der Vorabpauschale widerspricht, 
darf die depot-führende Stelle insoweit den Betrag 
der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen 
des Anlegers lauten-den Konto einziehen, wie ein 
mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit 
für dieses Konto nicht in Anspruch genommen 
wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den 
Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen 
depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, 
nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies 
dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der 
Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale in-
soweit in seiner Einkommensteuererklärung ange-
ben. 
 

18.1.3 Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 
Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezem-
ber 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsge-
winn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt 
sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 er-
worben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als 
veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als ange-
schafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 
2017 erworbene Anteile. 
 
Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Vorausset-
zungen für einen Aktienfonds, daher sind 30 Prozent 
der Veräußerungsgewinne steuerfrei. 
 
Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor 
dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. 
Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 
wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass 
im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch 
die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolg-
ten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls 
die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 
erworben worden sind.  
 
Sofern die Anteile in einem inländischen Depot ver-
wahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den 
Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teil-
frei-stellungen vor. Der Steuerabzug von 25 Prozent 
(zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls 
Kirchen-steuer) kann durch die Vorlage eines aus-
reichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Be-
scheinigung vermieden werden. Werden solche An-
teile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, 

dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die 
Anteile in einem inländischen Depot verwahrt wer-
den und bei derselben depotführenden Stelle im sel-
ben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalver-
mögen erzielt wurden, nimmt die depot-führende 
Stelle die Verlustverrechnung vor. 
 
Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 
erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 
2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 
entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu ei-
nem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser 
Freibetrag kann nur in Anspruch genommen wer-
den, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den 
Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden. 
 
Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der 
Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten 
Vorabpauschalen zu mindern. 
 
18.2. Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer) 

18.2.1 Erstattung der Körperschaftsteuer des 
Fonds 

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer 
kann dem Fonds zur Weiterleitung an einen Anleger 
erstattet werden, soweit der Anleger eine inländi-
sche Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-
mögens-masse ist, die nach der Satzung, dem Stif-
tungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und 
nach der tatsächlichen Geschäftsführung aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtä-
tigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stif-
tung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwe-
cken dient, oder eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts ist, die ausschließlich und unmittelbar 
kirchlichen Zwecken dient; dies gilt nicht, wenn die 
Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäfts-betrieb 
gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare 
ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung 
in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden 
ausländischen Staat. 
 
Voraussetzung hierfür ist, dass ein solcher Anleger 
einen entsprechenden Antrag stellt und die angefal-
lene Körperschaftsteuer anteilig auf seine Besitzzeit 
entfällt. Zudem muss der Anleger seit mindestens 
drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteu-
erpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und 
wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile sein, ohne 
dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile 
auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Er-
stattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene an-
gefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividen-
den und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnli-
chen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass 
deutsche Aktien und deutsche eigenkapital-ähnliche 
Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Ei-
gentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 
Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Ka-
pitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen 
ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 
70 Prozent bestanden. 
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Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefrei-
ung und ein von der depotführenden Stelle ausge-
stellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizu-
fügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist 
eine nach amtlichen Muster erstellte Bescheinigung 
über den Umfang der durchgehend während des Ka-
lenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie 
den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Ver-
äußerung von Anteilen während des Kalenderjahres. 
 
Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer 
kann dem Fonds ebenfalls zur Weiterleitung an ei-
nen Anleger erstattet werden, soweit die Anteile an 
dem Fonds im Rahmen von Altersvorsorge- oder 
Basisrentenverträgen gehalten werden, die nach 
dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz 
zertifiziert wurden. Dies setzt voraus, dass der An-
bieter eines Altersvorsor-ge- oder Basisrentenver-
trags dem Fonds innerhalb eines Monats nach des-
sen Geschäftsjahresende mitteilt, zu welchen Zeit-
punkten und in welchem Umfang Anteile erworben 
oder veräußert wurden. 
 
Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, 
sich die entsprechende Körperschaftsteuer zur Wei-
ter-leitung an den Anleger erstatten zu lassen, be-
steht nicht. 
Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung er-
scheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Bera-
ters sinnvoll. 
 

18.2.2 Ausschüttungen 
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich ein-
kommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbe-
steuer-pflichtig.  
 
Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Vorausset-
zungen für einen Aktienfonds, daher sind 60 Prozent 
der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Ein-
kommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Ge-
werbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Per-
sonen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für 
steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 
Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke 
der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke 
der Gewerbe-steuer. Für Körperschaften, die Le-
bens- oder Kranken-versicherungsunternehmen 
sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und 
bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurech-
nen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristi-
gen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben 
wurden, sind 30 Prozent der Aus-schüttungen steu-
erfrei für Zwecke der Körperschafts-teuer und 15 
Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. 
 
Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuer-
abzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag). 
 

18.2.3 Vorabpauschalen 
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Aus-
schüttungen des Fonds innerhalb eines Kalender-

jahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr un-
terschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplika-
tion des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn 
eines Kalender-jahrs mit 70 Prozent des Basiszin-
ses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öf-
fentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der 
Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der 
sich zwischen dem ersten und dem letzten im Ka-
lenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich 
der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs 
ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert 
sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden 
vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs voran-
geht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag 
des folgen-den Kalenderjahres als zugeflossen. 
 
Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- 
bzw. körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflich-
tig.  
 
Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Vorausset-
zungen für einen Aktienfonds, daher sind 60 Prozent 
der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Ein-
kommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Ge-
werbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Per-
sonen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für 
steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 
Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke 
der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Le-
bens- oder Kranken-versicherungsunternehmen 
sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und 
bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurech-
nen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristi-
gen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben 
wurden, sind 30 Prozent der Vorab-pauschalen 
steuerfrei für Zwecke der Körperschafts-teuer und 
15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. 
 
Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuer-
abzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag). 

18.2.4 Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterlie-
gen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körper-
schaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Er-
mittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn 
um die während der Besitzzeit angesetzten Vorab-
pauschalen zu mindern. 
 
Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Vorausset-
zungen für einen Aktienfonds, daher sind 60 Prozent 
der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke 
der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke 
der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürli-
chen Personen im Betriebsvermögen gehalten wer-
den. Für steuerpflichtige Körperschaften sind gene-
rell 80 Pro-zent der Veräußerungsgewinne steuer-
frei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Pro-
zent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körper-
schaften, die Lebens- oder Krankenversicherungs-
unternehmen sind und bei denen die Anteile den Ka-
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pitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinsti-
tute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch 
zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der 
kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs 
erworben wurden, sind 30 Prozent der Veräuße-
rungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körper-
schaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewer-
besteuer. 
 
Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unter-
liegen i.d.R. keinem Steuerabzug. 
 

18.2.5 Negative steuerliche Erträge 
Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen 
Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. 
 

18.2.6 Abwicklungsbesteuerung 
Während der Abwicklung des Fonds gelten Aus-
schüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der 
Wert-zuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist. 
 
18.3. Steuerausländer 

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im 
Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, 
wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorab-
pauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der 
Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuer-
liche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die 
Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle 
nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen 
wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die 
Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Ab-
gabenordnung zu beantragen. Zuständig ist das für 
die depotführende Stelle zuständige Finanzamt. 
 
18.4. Solidaritätszuschlag 

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und 
Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzu-
führenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag 
in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidari-
tätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Kör-
perschaftsteuer anrechenbar. 
 
18.5. Kirchensteuer  

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer in-
ländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflich-
teter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die 
darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kir-
chensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der 
Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als 
Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfä-
higkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird 
bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt. 
 
18.6. Ausländische Quellensteuer 

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teil-
weise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbe-
halten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern 
nicht steuermindernd berücksichtigt werden. 
 

18.7. Folgen der Verschmelzung von Sondervermö-
gen 

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen 
Sondervermögens auf ein anderes inländisches 
Sonder-vermögen kommt es weder auf der Ebene 
der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Son-
dervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Re-
serven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das 
Gleiche gilt für die Über-tragung aller Vermögens-
gegenstände eines inländischen Sondervermögens 
auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft 
mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesell-
schaftsvermögen einer inländischen Investmentak-
tiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhal-
ten die Anleger des übertragenden Sondervermö-
gens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene 
Barzahlung, ist diese wie eine Ausschüttung zu be-
handeln. 
 
18.8. Automatischer Informationsaustausch in Steu-
ersachen 

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von 
Informationen zur Bekämpfung von grenzüber-
schreitendem Steuerbetrug und grenzüberschrei-
tender Steuerhinterziehung hat auf internationaler 
Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die 
OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen 
globalen Standard für den automatischen Informati-
onsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen 
veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Fol-
genden "CRS"). Der CRS wurde von mehr als 90 
Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines mul-
tilateralen Abkommens vereinbart. Außerdem 
wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU 
des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 
2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automa-
tischen Austausch von Informationen im Be-reich 
der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staa-
ten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Dritt-
staaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit 
Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staa-
ten (z.B. Österreich und die Schweiz) wird es gestat-
tet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutsch-
land hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informati-
onsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deut-
sches Recht umgesetzt und wendet diesen ab 2016 
an. 
 
Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im 
Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, be-
stimmte Informationen über ihre Kunden einzuho-
len. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Per-
sonen oder Rechtsträger) um in anderen teilneh-
menden Staaten ansässige meldepflichtige Perso-
nen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapital-
gesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren 
Konten und Depots als meldepflichtige Konten ein-
gestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann 
für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informa-
tionen an ihre Heimatsteuer-behörde übermitteln. 
Diese übermittelt die Informationen dann an die Hei-
matsteuerbehörde des Kunden. 
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Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es 
sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des 
meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueri-
dentifikationsnummer; Geburtsdatum und Geburts-
ort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) 
sowie um Informationen zu den Konten und Depots 
(z.B. Konto-nummer; Kontosaldo oder Kontowert; 
Gesamtbrutto-betrag der Erträge wie Zinsen, Divi-
denden oder Aus-schüttungen von Investment-
fonds); Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung 
oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich 
Fondsanteilen)). 
 
Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige An-
leger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kre-
ditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden 
Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditin-
stitute Informationen über Anleger, die in anderen 
teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bun-
deszentralamt für Steuern melden, das die Informa-
tionen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansäs-
sigkeitsstaaten der Anleger weitereiten. Entspre-
chend werden Kreditinstitute in anderen teilneh-
menden Staaten Informationen über Anleger, die in 
Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Hei-
matsteuerbehörde melden, die die Informationen an 
das Bundeszentralamt für Steuern weiterleiten. Zu-
letzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden 
Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen 
über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmen-
den Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimat-
steuer-behörde melden, die die Informationen an die 
jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaa-
ten der Anleger weiterleiten. 

19. WIRTSCHAFTSPRÜFER 

Mit der Prüfung des Fonds und des Jahresberichts 
ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, The Squaire – Am 
Flughafen, D–60549 Frankfurt am Main, beauftragt. 
 
Der Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresbericht des 
Fonds. Das Ergebnis der Prüfung hat der Wirt-
schaftsprüfer in einem besonderen Vermerk zu-
sammenzufassen; der Vermerk ist in vollem Wort-
laut im Jahresbericht wiederzugeben. Bei der Prü-
fung hat der Wirtschaftsprüfer auch festzustellen, 
ob bei der Verwaltung des Fonds die Vorschriften 
des KAGB sowie die Bestimmungen der Anlagebe-
dingungen beachtet worden sind. Der Wirtschafts-
prüfer hat den Bericht über die Prüfung des Fonds 
bei der BaFin einzureichen. 

20. ZAHLUNGEN AN DIE ANLEGER / VERBREI-
TUNG DER BERICHTE UND SONSTIGE INFORMA-
TIONEN 

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist si-
chergestellt, dass die Anleger die Ausschüttungen 
erhalten und dass Anteile zurückgenommen wer-
den. 
 

Der jeweils letzte Jahresbericht und gegebenenfalls 
der Halbjahresbericht, der aktuelle Verkaufspros-
pekt mit der geltenden Fassung der Anlagebedin-
gungen sowie das Basisinformationsblatt sind bei 
der Gesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie im In-
ternet unter www.lupusalpha.de oder www.fund-
info.com erhältlich.  
 
Weitere Auskünfte können bei der Gesellschaft ein-
geholt werden. Ansprechpartner ist die Abteilung 
Service Center, Telefon: +49 69 365058-7000. 

21. WEITERE VON DER GESELLSCHAFT VERWAL-
TETE INVESTMENTVERMÖGEN 

Von der Gesellschaft werden noch folgende Fonds 
verwaltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufsprospekts 
sind: 
 
Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie: 
 

• La Tullius Absolute Return Europe 
• Lupus alpha CLO High Quality Invest  
• Lupus alpha Dividend Champions 
• Lupus alpha Selective Growth 
• Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds 
• Lupus alpha Sustainable Return 
• Lupus alpha Sustainable Smaller Pan Eu-

ropean Champions 
• Lupus alpha Volatility Risk-Premium 

 
Sowie sämtliche Teilfonds des Umbrella-Fonds  
“Lupus alpha Fonds”: 
 

• Lupus alpha All Opportunities Fund  
• Lupus alpha Global Convertible Bonds 
• Lupus alpha Micro Champions 
• Lupus alpha Sustainable Smaller Euro 

Champions 
• Lupus alpha Smaller German Champions 

 
Die Gesellschaft verwaltet zudem 10 inländische 
Spezial-AIF. 

22. Widerrufsrecht bei Kauf außerhalb der ständi-
gen Geschäftsräume 

Kommt der Kauf von Anteilen an offenen Invest-
mentvermögen aufgrund mündlicher Verhandlun-
gen außerhalb der ständigen Geschäftsräume des-
jenigen zustande, der die Anteile verkauft oder den 
Verkauf vermittelt hat, so ist der Käufer berechtigt, 
seine Kauferklärung schriftlich und ohne Angabe 
von Gründen innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
zu widerrufen (z.B. Brief, Fax, E-Mail). Das Wider-
rufsrecht besteht auch dann, wenn derjenige, der die 
Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine 
ständigen Geschäftsräume hat.  
 
Die Frist zum Widerruf beginnt erst zu laufen, wenn 
die Durchschrift des Antrags auf Vertragsschluss 
dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufab-
rechnung übersandt worden ist und darin eine Be-
lehrung über das Widerrufsrecht enthalten ist, die 



 

 44 

den Anforderungen des § 360 Absatz 1 BGB genügt. 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerrufs. Ist der Fristbeginn streitig, 
trifft die Beweislast den Verkäufer. Der Widerruf ist 
schriftlich unter Angabe der Person des Erklären-
den einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, 
wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. 
 
Der Widerruf ist zu richten an  
 
Lupus alpha Investment GmbH 
Speicherstraße 49-51 
D-60327 Frankfurt am Main 
Fax :  +49 69 365058-8700 
Email: info@lupusalpha.de 
 
Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkäu-
fer nachweist, dass entweder der Käufer kein Ver-
braucher im Sinne des § 13 BGB ist oder er den Käu-
fer zu den Verhandlungen, die zum Kauf der Anteile 
geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung 
gemäß § 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung aufge-
sucht hat. 
 
Ist der Widerruf wirksam erfolgt und hat der Käufer 
bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm von der Ge-
sellschaft gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rück-
übertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten 
Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert 
der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang 
der Widerrufserklärung entspricht. Auf das Recht 
zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. 
 
Die vorstehenden Ausführungen gelten entspre-
chend beim Verkauf der Anteile des Fonds durch den 
Anleger. 
 

23. HINWEISE FÜR ANLEGER IN DER REPUBLIK 
ÖSTERREICH 

Die Bank UniCredit Bank Austria AG mit Sitz in A-
1020 Wien, Rothschildplatz 1, hat die Funktion der 
Kontaktstelle im Sinne des Art. 92 RL (EU) 2019/1160 
übernommen. Die KPMG Alpen-Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaft mit Sitz in A-1090 Wien, Porzellangasse 51, 
hat die Funktion des steuerlichen Vertreters für die 
Republik Österreich übernommen. 
 
Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile 
können bei der österreichischen Kontaktstelle im 
Sinne des Art. 92 RL (EU) 2019/1160 eingereicht wer-
den. Rücknahmepreise, etwaige Ausschüttungen 
und sonstige für die Anteilinhaber bestimmte Zah-
lungen werden auf deren Wunsch über die österrei-
chische Zahlstelle ausgezahlt. 
 
Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, 
die Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres- 
und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Kon-
taktstelle im Sinne des Art. 92 RL (EU) 2019/1160 so-
wie bei der Gesellschaft oder im Internet unter 

www.lupusalpha.de oder www.fundinfo.com erhält-
lich. Der Netto-Inventarwert pro Anteil jedes Fonds, 
die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise 
und jegliche sonstige Finanzinformationen über den 
Fonds die den Anteilsinhabern am Sitz des Fonds 
zur Verfügung stehen, sind bei der Kontaktstelle im 
Sinne des Art. 92 RL (EU) 2019/1160 erhältlich. 

24. WEITERE VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN 

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur 
in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft wer-
den, in denen ein solches Angebot oder ein solcher 
Verkauf zulässig ist. Sofern nicht von der Gesell-
schaft oder einem von ihr beauftragten Dritten eine 
Erlaubnis zum öffentlichen Vertrieb seitens der ört-
lichen Aufsichtsbehörden erlangt wurde und der Ge-
sellschaft vorliegt, handelt es sich bei diesem Ver-
kaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt nicht 
um ein öffentliches Angebot zum Erwerb von Invest-
mentanteilen bzw. darf dieser Verkaufsprospekt 
oder das Basisinformationsblatt nicht zum Zwecke 
eines solchen öffentlichen Angebots verwendet 
werden. 
 
Für Vertriebszwecke darf dieser Verkaufsprospekt 
sowie das Basisinformationsblatt nur von Personen 
verwendet werden, die dafür über eine ausdrückli-
che schriftliche Erlaubnis der Gesellschaft (direkt 
oder indirekt über entsprechend beauftragte Ver-
triebsstellen) verfügen. Erklärungen oder Zusiche-
rungen Dritter, die nicht in diesem Verkaufsprospekt 
bzw. in den Unterlagen enthalten sind, sind von der 
Gesellschaft nicht autorisiert. Die Unterlagen sind 
am Sitz der Gesellschaft öffentlich zugänglich. 

25. ALLGEMEINE HINWEISE ZU UNTERVERWAH-
RERN 

Die folgenden Informationen hat die Gesellschaft 
von der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die Ge-
sellschaft hat die Informationen auf Plausibilität ge-
prüft. Sie ist jedoch auf Zulieferung der Information 
durch die Verwahrstelle angewiesen und kann die 
Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht 
überprüfen. 
 
Die Verwahrstelle hat folgende Verwahraufgaben 
übertragen: 
 
Verwahrung der Vermögensgegenstände auf die von 
der Clearstream Banking Frankfurt eingeschalteten 
Unterverwahrer gem. der beiliegenden Auflistung 
für die betroffenen Märkte. Die Zentralverwahrer 
sind in der Liste nicht aufgeführt, ihre Einschaltung 
ist in dem jeweiligen Land gesetzlich vorgeschrie-
ben. Insofern handelt es sich um Marktinfrastruktur 
und nicht um von der Verwahrstelle aktiv beauf-
tragte Unterverwahrer.  
 
Folgende Interessenskonflikte könnten sich aus der 
Unterverwahrung ergeben: 
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Die Verwahrstelle konnte keine Interessenkonflikte 
in Bezug auf die eingeschalteten Unterverwahrer 
feststellen. 
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26. LISTE DER UNTERVERWAHRER  

Die Verwahrstelle hat nachfolgend aufgeführte Unterverwahrer beauftragt:  
 

Land Unterverwahrer 

Belgien  Banque National Belgique Brussels 
Euroclear Belgium Brussels 

Dänemark VP Securities A/S Copenhagen 
Danske Bank A/S Copenhagen 

Deutschland Clearstream Banking Frankfurt 

Finland  Euroclear Finland Ltd. Helsinki  

Frankreich Euroclear France Paris  

Großbritanien Euroclear UK and Ireland Ltd. London 
Citibank N.A. London 

Honkong  Honkong and Shanghai Banking Corp. Honkong 

Italien Monte Titoli S.P.A. Milano 

Kanada  Royal Bank of Canada Toronto 
CDS Clearing and Depository Services Inc. Toronto 

Luxemburg LuxCSD S.A. 

Niederlande Euroclear Nederland Amsterdam 
BNP Paribas Securities Services Paris 

Norwegen Verdipapirsentralen VPS Oslo 

Österreich Österreichische Kontrollbank Wien 
Erste Group Bank AG Wien 

Schweden Euroclear Sweden AB Stockholm 
Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm 

Schweiz Six SIS AG Zürich  
UBS AG Zürich  
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Land Unterverwahrer 

Spanien Iberlclear Madrid 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Madrid 

USA Citibank N.A. New York 
Depository Trust Company New York 
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27. ALLGEMEINE ANLAGEBEDINGUNGEN 

 
Allgemeine Anlagebedingungen zur Regelung des 
Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der 
Lupus alpha Investment GmbH, Frankfurt, (nachste-
hend „Gesellschaft" genannt) für die von der Gesell-
schaft verwalteten Sondervermögen gemäß der 
OGAW-Richtlinie, die nur in Verbindung mit den für das 
jeweilige OGAW-Sondervermögen aufgestellten „Be-
sonderen Anlagebedingungen" gelten. 
 
§ 1 Grundlagen 
 
1. Die Gesellschaft ist eine OGAW- Kapitalverwal-
tungsgesellschaft und unterliegt den Vorschriften des 
Kapitalanlagegesetzbuchs („KAGB“). 
 
2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld 
im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung 
in den nach dem KAGB zugelassenen Vermögensge-
genständen gesondert vom eigenen Vermögen in Form 
eines OGAW-Sondervermögens an. Über die sich hie-
raus ergebenden Rechte der Anleger werden Sam-
melurkunden ausgestellt. Der Geschäftszweck des 
OGAW-Sondervermögens ist auf die Kapitalanlage ge-
mäß einer festgelegten Anlagestrategie im Rahmen ei-
ner kollektiven Vermögensverwaltung mittels der bei 
ihm eingelegten Mittel beschränkt; eine operative Tä-
tigkeit und eine aktive unternehmerische Bewirtschaf-
tung der gehaltenen Vermögensgegenstände ist aus-
geschlossen. 
 
3. Das Rechtsverhältnis zwischen Gesellschaft 
und dem Anleger richtet sich nach den Allgemeinen 
Anlagebedingungen (AABen) und Besonderen Anlage-
bedingungen (BABen) des OGAW-Sondervermögens 
und dem KAGB. 
 
§ 2 Verwahrstelle 
 
1. Die Gesellschaft bestellt für das OGAW-Son-
dervermögen ein Kreditinstitut als Verwahrstelle; die 
Verwahrstelle handelt unabhängig von der Gesell-
schaft und ausschließlich im Interesse der Anleger. 
 
2. Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle 
richten sich nach dem mit der Gesellschaft geschlos-
senen Verwahrstellenvertrag, nach dem KAGB und den 
Anlagebedingungen. 
 
3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach 
Maßgabe des § 73 KAGB auf ein anderes Unternehmen 
(Unterverwahrer) auslagern. Näheres hierzu enthält 
der Verkaufsprospekt. 
 
4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem 
OGAW-Sondervermögen oder gegenüber den Anlegern 
für das Abhandenkommen eines verwahrten Finanzin-
strumentes im Sinne des § 72 Absatz 1 Nr. 1 KAGB 
durch die Verwahrstelle oder durch einen Unterver-
wahrer, dem die Verwahrung von Finanzinstrumenten 

nach § 73 Absatz 1 KAGB übertragen wurde. Die Ver-
wahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, 
dass das Abhandenkommen auf äußere Ereignisse zu-
rückzuführen ist, deren Konsequenzen trotz aller an-
gemessenen Gegenmaßnahmen unabwendbar waren. 
Weitergehende Ansprüche, die sich aus den Vorschrif-
ten des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträgen 
oder unerlaubten Handlungen ergeben, bleiben unbe-
rührt. Die Verwahrstelle haftet auch gegenüber dem 
OGAW-Sondervermögen oder den Anlegern für sämt-
liche sonstigen Verluste, die diese dadurch erleiden, 
dass die Verwahrstelle fahrlässig oder vorsätzlich ihre 
Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB nicht 
erfüllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer 
etwaigen Übertragung der Verwahraufgaben nach Ab-
satz 3 Satz 1 unberührt.  
 
§ 3 Fondsverwaltung 
 
1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Ver-
mögensgegenstände im eigenen Namen für gemein-
schaftliche Rechnung der Anleger mit der gebotenen 
Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt und Gewissenhaf-
tigkeit. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben unabhängig von der Verwahrstelle und ausschließ-
lich im Interesse der Anleger. 
 
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den 
Anlegern eingelegten Geld die Vermögensgegenstände 
zu erwerben, diese wieder zu veräußern und den Erlös 
anderweitig anzulegen; sie ist ferner ermächtigt, alle 
sich aus der Verwaltung der Vermögensgegenstände 
ergebenden sonstigen Rechtshandlungen vorzuneh-
men. 
 
3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche 
Rechnung der Anleger weder Gelddarlehen gewähren 
noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder ei-
nem Garantievertrag eingehen; sie darf keine Vermö-
gensgegenstände nach Maßgabe der §§ 193, 194 und 196 
KAGB verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschäftsab-
schlusses nicht zum OGAW-Sondervermögen gehören. 
§ 197 KAGB bleibt unberührt. 
 
§ 4 Anlagegrundsätze 
 
Das OGAW-Sondervermögen wird unmittelbar oder 
mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung an-
gelegt. Die Gesellschaft soll für das OGAW-Sonderver-
mögen nur solche Vermögensgegenstände erwerben, 
die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Sie 
bestimmt in den BABen, welche Vermögensgegen-
stände für das OGAW-Sondervermögen erworben 
werden dürfen. 
 
§ 5 Wertpapiere 
 
Sofern die BABen keine weiteren Einschränkungen 
vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 198 
KAGB für Rechnung des OGAW-Sondervermögens 
Wertpapiere nur erwerben, wenn 
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a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zum Handel zugelassen oder in einem 
dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 
 
b) sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder außer-
halb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel 
zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem an-
deren organisierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Börse oder 
dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht („Bundesanstalt“) 
zugelassen ist6,  
 
c) ihre Zulassung an einer Börse in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum zum Handel oder ihre Zulas-
sung an einem organisierten Markt oder ihre Einbezie-
hung in diesen Markt in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum nach den Ausgabebedingungen zu beantragen 
ist, sofern die Zulassung oder Einbeziehung dieser 
Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer Aus-
gabe erfolgt, 
 
d) ihre Zulassung an einer Börse zum Handel oder 
ihre Zulassung an einem organisierten Markt oder die 
Einbeziehung in diesen Markt außerhalb der Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder außerhalb der 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebe-
dingungen zu beantragen ist, sofern die Wahl dieser 
Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bun-
desanstalt zugelassen ist und die Zulassung oder Ein-
beziehung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres 
nach ihrer Ausgabe erfolgt, 
 
e) sie Aktien sind, die dem OGAW-Sondervermö-
gen bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmit-
teln zustehen, 
 
f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die zum 
OGAW-Sondervermögen gehören, erworben werden, 
 
g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die 
in § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 KAGB genannten Kriterien 
erfüllen, 
 
h) sie Finanzinstrumente sind, die die in § 193 Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB genannten Kriterien erfüllen. 
 
Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchstaben 
a) bis d) darf nur erfolgen, wenn zusätzlich die Voraus-
setzungen des § 193 Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllt sind. 

 
6 Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundesanstalt veröffentlicht. 
www.bafin.de 

Erwerbbar sind auch Bezugsrechte, die aus Wertpapie-
ren herrühren, welche ihrerseits nach diesem § 5 er-
werbbar sind. 
 
§ 6 Geldmarktinstrumente 
 
1. Sofern die BABen keine weiteren Einschrän-
kungen vorsehen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich 
des § 198 KAGB für Rechnung des OGAW-Sonderver-
mögens Instrumente, die üblicherweise auf dem Geld-
markt gehandelt werden, sowie verzinsliche Wertpa-
piere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das OGAW-
Sondervermögen eine restliche Laufzeit von höchstens 
397 Tagen haben, deren Verzinsung nach den Ausgab-
ebedingungen während ihrer gesamten Laufzeit regel-
mäßig, mindestens aber einmal in 397 Tagen, marktge-
recht angepasst wird oder deren Risikoprofil dem Risi-
koprofil solcher Wertpapiere entspricht („Geldmarktin-
strumente“), erwerben. 
 
2. Geldmarktinstrumente dürfen für das OGAW-
Sondervermögen nur erworben werden, wenn sie 
 
a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum zum Handel zugelassen oder dort an einem an-
deren organisierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind, 
 
b) ausschließlich an einer Börse außerhalb der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder außer-
halb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel 
zugelassen oder dort an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, so-
fern die Wahl dieser Börse oder dieses organisierten 
Marktes von der Bundesanstalt zugelassen ist7, 
 
c) von der Europäischen Union, dem Bund, einem 
Sondervermögen des Bundes, einem Land, einem an-
deren Mitgliedstaat oder einer anderen zentralstaatli-
chen, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft 
oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union, der Europäischen Zentralbank oder 
der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat 
oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Glied-
staat dieses Bundesstaates oder von einer internatio-
nalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindes-
tens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ange-
hört, begeben oder garantiert werden, 
 
d) von einem Unternehmen begeben werden, des-
sen Wertpapiere auf den unter den Buchstaben a) und 
b) bezeichneten Märkten gehandelt werden, 
 
e) von einem Kreditinstitut, das nach den im Recht 
der Europäischen Union festgelegten Kriterien einer 
Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das 
Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der Bun-
desanstalt denjenigen des Rechts der Europäischen 

7 siehe Fußnote 1. 
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Union gleichwertig sind, unterliegt und diese einhält, 
begeben oder garantiert werden, oder 
 
f) von anderen Emittenten begeben werden und 
diese den Anforderungen des § 194 Absatz 1 Satz 1 Nr. 
6 KAGB entsprechen. 
3. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 
dürfen nur erworben werden, wenn sie die jeweiligen 
Voraussetzungen des § 194 Absatz 2 und 3 KAGB erfül-
len. 
 
§ 7 Bankguthaben 
 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-Sonder-
vermögens Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von 
höchstens zwölf Monaten haben. Die auf Sperrkonten 
zu führenden Guthaben können bei einem Kreditinstitut 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum unterhalten 
werden; die Guthaben können auch bei einem Kreditin-
stitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbe-
stimmungen nach Auffassung der Bundesanstalt den-
jenigen des Rechts der Europäischen Union gleichwer-
tig sind, gehalten werden. Sofern in den BABen nichts 
anderes bestimmt ist, können die Bankguthaben auch 
auf Fremdwährung lauten. 
 
§ 8 Investmentanteile 
 
1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges be-
stimmt ist, kann die Gesellschaft für Rechnung des 
OGAW-Sondervermögens Anteile an Investmentver-
mögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) er-
werben. Anteile an anderen inländischen Sonderver-
mögen und Investmentaktiengesellschaften mit verän-
derlichem Kapital sowie Anteile an offenen EU-AIF und 
ausländischen offenen AIF, können erworben werden, 
sofern sie die Anforderungen des § 196 Absatz 1 Satz 2 
KAGB erfüllen. 
 
2. Anteile an inländischen Sondervermögen und 
Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem 
Kapital, an EU-OGAW, an offenen EU-AIF und an aus-
ländischen offenen AIF, darf die Gesellschaft nur er-
werben, wenn nach den Anlagebedingungen oder der 
Satzung der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der In-
vestmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapi-
tal, des EU-Investmentvermögens, der EU-Verwal-
tungsgesellschaft, des ausländischen AIF oder der 
ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft insge-
samt höchstens 10 Prozent des Wertes ihres Vermö-
gens in Anteilen an anderen inländischen Sonderver-
mögen, Investmentaktiengesellschaften mit veränder-
lichem Kapital, offenen EU-Investmentvermögen oder 
ausländischen offenen AIF angelegt werden dürfen. 
 
§ 9 Derivate 
 
1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges be-
stimmt ist, kann die Gesellschaft im Rahmen der Ver-
waltung des OGAW-Sondervermögens Derivate gemäß 
§ 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB und Finanzinstrumente mit 
derivativer Komponente gemäß § 197 Absatz 1 Satz 2 

KAGB einsetzen. Sie darf – der Art und dem Umfang der 
eingesetzten Derivate und Finanzinstrumente mit deri-
vativer Komponente entsprechend – zur Ermittlung der 
Auslastung der nach § 197 Absatz 2 KAGB festgesetz-
ten Marktrisikogrenze für den Einsatz von Derivaten 
und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente 
entweder den einfachen oder den qualifizierten Ansatz 
im Sinne der gemäß § 197 Absatz 3 KAGB erlassenen 
„Verordnung über Risikomanagement und Risikomes-
sung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen 
und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach 
dem Kapitalanlagegesetzbuch“ (DerivateV) nutzen; das 
Nähere regelt der Verkaufsprospekt. 
 
2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz 
nutzt, darf sie regelmäßig nur Grundformen von Deri-
vaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Kompo-
nente oder Kombinationen aus diesen Derivaten, Fi-
nanzinstrumenten mit derivativer Komponente sowie 
gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulässigen Basis-
werten im OGAW-Sondervermögen einsetzen. Kom-
plexe Derivate mit gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 KAGB 
zulässigen Basiswerten dürfen nur zu einem vernach-
lässigbaren Anteil eingesetzt werden. Der nach Maß-
gabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde Anrechnungs-
betrag des OGAW-Sondervermögens für das Marktri-
siko darf zu keinem Zeitpunkt den Wert des Sonderver-
mögens übersteigen. 
 
Grundformen von Derivaten sind: 
a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach § 197 
Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme von Investmentan-
teilen nach § 196 KAGB; 
 
b) Optionen oder Optionsscheine auf die Basis-
werte nach § 197 Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme von 
Investmentanteilen nach § 196 KAGB und auf Termin-
kontrakte nach Buchstabe a), wenn sie die folgenden 
Eigenschaften aufweisen: 
 
aa) eine Ausübung ist entweder während der gesamten 
Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit möglich und 
 
bb) der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt li-
near von der positiven oder negativen Differenz zwi-
schen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts ab 
und wird null, wenn die Differenz das andere Vorzei-
chen hat; 
 
c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Wäh-
rungsswaps; 
 
d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern 
sie die in Buchstabe b) unter Buchstaben aa) und bb) 
beschriebenen Eigenschaften aufweisen (Swaptions); 
 
e) Credit Default Swaps, die sich auf einen einzel-
nen Basiswert beziehen (Single Name Credit Default 
Swaps); 
 
f) Total Return Swaps, bei denen sämtliche Er-
träge und Wertschwankungen eines Basiswerts nach § 
197 Absatz 1 KAGB gegen eine vereinbarte Prämie ge-
tauscht werden. 
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3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten An-
satz nutzt, darf sie – vorbehaltlich eines geeigneten Ri-
sikomanagementsystems – in jegliche Finanzinstru-
mente mit derivativer Komponente oder Derivate in-
vestieren, die von einem gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 
KAGB zulässigen Basiswert abgeleitet sind. 
 
Hierbei darf der dem OGAW-Sondervermögen zuzu-
ordnende potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko 
("Risikobetrag") zu keinem Zeitpunkt das Zweifache 
des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko des 
zugehörigen Vergleichsvermögens gemäß § 9 der De-
rivateV übersteigen. Alternativ darf der Risikobetrag zu 
keinem Zeitpunkt 20 Prozent des Wertes des OGAW-
Sondervermögens übersteigen. 
 
4. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft 
bei diesen Geschäften von den in den Anlagebedingun-
gen oder von den im Verkaufsprospekt genannten An-
lagegrundsätzen und -grenzen abweichen. 
 
5. Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzin-
strumente mit derivativer Komponente zum Zwecke 
der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung 
und der Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen, wenn 
und soweit sie dies im Interesse der Anleger für gebo-
ten hält. 
 
6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für 
den Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit 
derivativer Komponente darf die Gesellschaft jederzeit 
gemäß § 6 Satz 3 der DerivateV zwischen dem einfa-
chen und dem qualifizierten Ansatz wechseln. Der 
Wechsel bedarf nicht der Genehmigung durch die Bun-
desanstalt, die Gesellschaft hat den Wechsel jedoch 
unverzüglich der Bundesanstalt anzuzeigen und im 
nächstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht be-
kannt zu machen. 
 
7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstru-
menten mit derivativer Komponente wird die Gesell-
schaft die DerivateV beachten. 
 
§ 10 Sonstige Anlageinstrumente 
 
Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt 
ist, kann die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-
Sondervermögens bis zu 10 Prozent des Wertes des 
OGAW-Sondervermögens in Sonstige Anlageinstru-
mente gemäß § 198 KAGB anlegen. 
 
§ 11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen 
 
1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im 
KAGB, in der DerivateV und in den Anlagebedingungen 
festgelegten Grenzen und Beschränkungen zu beach-
ten. 
 
2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ein-
schließlich der in Pension genommenen Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dür-
fen bis zu 5 Prozent des Wertes des OGAW-Sonderver-
mögens erworben werden; in diesen Werten dürfen je-

doch bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sonder-
vermögens angelegt werden, wenn dies in den BABen 
vorgesehen ist und der Gesamtwert der Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Pro-
zent des Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht 
übersteigt. Die Emittenten von Wertpapieren und Geld-
marktinstrumenten sind auch dann im Rahmen der in 
Satz 1 genannten Grenzen zu berücksichtigen, wenn die 
von diesen emittierten Wertpapiere und Geldmarktin-
strumente mittelbar über andere im OGAW enthaltenen 
Wertpapiere, die an deren Wertentwicklung gekoppelt 
sind, erworben werden. 
 
3. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibun-
gen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstru-
mente, die vom Bund, einem Land, der Europäischen 
Union, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder von einer in-
ternationalen Organisation, der mindestens ein Mit-
gliedstaat der Europäischen Union angehört, ausgege-
ben oder garantiert worden sind, jeweils bis zu 35 Pro-
zent des Wertes des OGAW-Sondervermögens anle-
gen. 
 
4. In Pfandbriefen und Kommunalschuldver-
schreibungen sowie Schuldverschreibungen, die von 
Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ausgegeben worden sind, darf die Gesellschaft 
jeweils bis zu 25 Prozent des Wertes des OGAW-Son-
dervermögens anlegen, wenn die Kreditinstitute auf-
grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inha-
ber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen 
öffentlichen Aufsicht unterliegen und die mit der Aus-
gabe der Schuldverschreibungen aufgenommenen Mit-
tel nach den gesetzlichen Vorschriften in Vermögens-
werten angelegt werden, die während der gesamten 
Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich aus ihnen 
ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und 
die bei einem Ausfall des Emittenten vorrangig für die 
fällig werdenden Rückzahlungen und die Zahlung der 
Zinsen bestimmt sind. Legt die Gesellschaft mehr als 5 
Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in 
Schuldverschreibungen desselben Emittenten nach 
Satz 1 an, so darf der Gesamtwert dieser Schuldver-
schreibungen 80 Prozent des Wertes des OGAW-Son-
dervermögens nicht übersteigen. 
 
5. Die Grenze in Absatz 3 darf für Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente desselben Emittenten nach 
Maßgabe von § 206 Absatz 2 KAGB überschritten wer-
den, sofern die BABen dies unter Angabe der betref-
fenden Emittenten vorsehen. In diesen Fällen müssen 
die für Rechnung des OGAW-Sondervermögens gehal-
tenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus 
mindestens sechs verschiedenen Emissionen stam-
men, wobei nicht mehr als 30 Prozent des Wertes des 
OGAW-Sondervermögens in einer Emission gehalten 
werden dürfen. 
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6. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des 
Wertes des OGAW-Sondervermögens in Bankguthaben 
nach Maßgabe des § 195 KAGB bei demselben Kredit-
institut anlegen. 
 
7. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine 
Kombination aus 
 
a) Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die 
von ein und derselben Einrichtung begeben werden, 
 
b) Einlagen bei dieser Einrichtung und 
 
 
c) Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenri-
siko der mit dieser Einrichtung eingegangenen Ge-
schäfte, 
 
20 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens 
nicht übersteigt. Satz 1 gilt für die in Absatz 3 und 4 ge-
nannten Emittenten und Garantiegeber mit der Maß-
gabe, dass die Gesellschaft sicherzustellen hat, dass 
eine Kombination der in Satz 1 genannten Vermögens-
gegenstände und Anrechnungsbeträge 35 Prozent des 
Wertes des OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt. 
Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben in beiden 
Fällen unberührt. 
 
8. Die in Absatz 3 und 4 genannten Schuldver-
schreibungen, Schuldscheindarlehen und Geld-
marktinstrumente werden bei der Anwendung der in 
Absatz 2 genannten Grenzen von 40 Prozent nicht be-
rücksichtigt. Die in den Absätzen 2 bis 4 und Absätzen 
6 bis 7 genannten Grenzen dürfen abweichend von der 
Regelung in Absatz 7 nicht kumuliert werden. 
 
9. Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem ein-
zigen Investmentvermögen nach Maßgabe des § 196 
Absatz 1 KAGB nur bis zu 20 Prozent des Wertes des 
OGAW-Sondervermögens anlegen. In Anteilen an In-
vestmentvermögen nach Maßgabe des § 196 Absatz 1 
Satz 2 KAGB darf die Gesellschaft insgesamt nur bis zu 
30 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens 
anlegen. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
OGAW-Sondervermögens nicht mehr als 25 Prozent 
der ausgegebenen Anteile eines anderen offenen in-
ländischen, EU- oder ausländischen Investmentver-
mögens, das nach dem Grundsatz der Risikomischung 
in Vermögensgegenstände im Sinne der §§ 192 bis 198 
KAGB angelegt ist, erwerben. 
 
§ 12 Verschmelzung 
 
1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 181 
bis 191 KAGB 
 
a) sämtliche Vermögensgegenstände und Ver-
bindlichkeiten dieses OGAW-Sondervermögens auf ein 
anderes bestehendes oder ein neues, dadurch gegrün-
detes OGAW-Sondervermögen oder einen EU-OGAW 
oder eine OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit 
veränderlichem Kapital übertragen; 
 

b) sämtliche Vermögensgegenstände und Ver-
bindlichkeiten eines anderen offenen Publikumsinvest-
mentvermögens in dieses OGAW-Sondervermögen 
aufnehmen. 
2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung 
der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde. Die Einzel-
heiten des Verfahrens ergeben sich aus den §§182 bis 
191 KAGB. 
 
3. Das OGAW-Sondervermögen darf nur mit ei-
nem Publikumsinvestmentvermögen verschmolzen 
werden, das kein OGAW ist, wenn das übernehmende 
oder neugegründete Investmentvermögen weiterhin 
ein OGAW ist. Verschmelzungen eines EU-OGAW auf 
das OGAW-Sondervermögen können darüber hinaus 
gemäß den Vorgaben des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe 
p Ziffer iii der Richtlinie 2009/65/EG erfolgen. 
 
§ 13 Wertpapier-Darlehen 
 
1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-
Sondervermögens einem Wertpapier-Darlehensneh-
mer gegen ein marktgerechtes Entgelt nach Übertra-
gung ausreichender Sicherheiten gemäß § 200 Absatz 
2 KAGB ein jederzeit kündbares Wertpapier-Darlehen 
gewähren. Der Kurswert der zu übertragenden Wert-
papiere darf zusammen mit dem Kurswert der für 
Rechnung des OGAW-Sondervermögens demselben 
Wertpapier-Darlehensnehmer einschließlich konzern-
angehöriger Unternehmen im Sinne des § 290 HGB be-
reits als Wertpapier-Darlehen übertragenen Wertpa-
piere 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermö-
gens nicht übersteigen. 
 
2. Werden die Sicherheiten für die übertragenen 
Wertpapiere vom Wertpapier-Darlehensnehmer in 
Guthaben erbracht, müssen die Guthaben auf Sperr-
konten gemäß § 200 Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 KAGB unter-
halten werden. Alternativ darf die Gesellschaft von der 
Möglichkeit Gebrauch machen, diese Guthaben in der 
Währung des Guthabens in folgende Vermögensgegen-
stände anzulegen: 
 
a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe Quali-
tät aufweisen und die vom Bund, einem Land, der Eu-
ropäischen Union, einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder seinen Gebietskörperschaften, ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat 
ausgegeben worden sind, 
 
b) in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur 
entsprechend den von der Bundesanstalt auf Grund-
lage von § 4 Absatz 2 KAGB erlassenen Richtlinien oder 
 
c) im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschäf-
tes mit einem Kreditinstitut, das die jederzeitige Rück-
forderung des aufgelaufenen Guthabens gewährleistet. 
Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten stehen 
dem OGAW-Sondervermögen zu. 
 
3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer 
Wertpapiersammelbank organisierten Systems zur 
Vermittlung und Abwicklung der Wertpapier-Darlehen 
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bedienen, das von den Anforderungen nach § 200 Ab-
satz 1 Satz 3 KAGB abweicht, wenn von dem jederzeiti-
gen Kündigungsrecht nach Absatz 1 nicht abgewichen 
wird. 
4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges be-
stimmt ist, darf die Gesellschaft Wertpapier-Darlehen 
auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente und Invest-
mentanteile gewähren, sofern diese Vermögensgegen-
stände für das OGAW-Sondervermögen erwerbbar 
sind. Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten hierfür 
sinngemäß. 
 
§ 14 Pensionsgeschäfte 
 
1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des OGAW-
Sondervermögens jederzeit kündbare Wertpapier-
Pensionsgeschäfte im Sinne von § 340b Absatz 2 Han-
delsgesetzbuch gegen Entgelt mit Kreditinstituten oder 
Finanzdienstleistungsinstituten auf der Grundlage 
standardisierter Rahmenverträge abschließen. 
 
2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere 
zum Gegenstand haben, die nach den Anlagebedingun-
gen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden 
dürfen. 
 
3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine 
Laufzeit von 12 Monaten haben. 
 
4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges be-
stimmt ist, darf die Gesellschaft Pensionsgeschäfte 
auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente und Invest-
mentanteile abschließen, sofern diese Vermögensge-
genstände für das OGAW-Sondervermögen erwerbbar 
sind. Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten hierfür 
sinngemäß. 
 
§ 15 Kreditaufnahme 
 
Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 
Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens auf-
nehmen, wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme 
marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditauf-
nahme zustimmt. 
 
§ 16 Anteile 
 
1. Die Anteile am OGAW-Sondervermögen lauten 
auf den Inhaber und werden in Anteilscheinen verbrieft 
oder als elektronische Anteilscheine begeben. 
 
2. Die Anteile können verschiedene Ausgestal-
tungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich der Er-
tragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rück-
nahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes, der 
Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder 
einer Kombination dieser Merkmale (Anteilklassen) 
haben. Die Einzelheiten sind in den BABen festgelegt. 
 
3. Die Anteile sind übertragbar, soweit in den BA-
Ben nichts Abweichendes geregelt ist. Mit der Übertra-
gung eines Anteils gehen die in ihm verbrieften Rechte 

über. Der Gesellschaft gegenüber gilt in jedem Falle 
der Inhaber des Anteils als der Berechtigte. 
 
4. Die Rechte der Anleger bzw. die Rechte der An-
leger einer Anteilklasse werden in einer Sammelur-
kunde verbrieft. Sie trägt mindestens die handschrift-
lichen oder vervielfältigten Unterschriften der Gesell-
schaft und der Verwahrstelle. 
 
5. Der Anspruch auf Einzelverbriefung ist ausge-
schlossen. 
 
§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Ausset-
zung der Rücknahme 
 
1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grund-
sätzlich nicht beschränkt. Die Gesellschaft behält sich 
vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder 
vollständig einzustellen. 
 
2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der 
Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erwor-
ben werden. Die BABen können vorsehen, dass Anteile 
nur von bestimmten Anlegern erworben und gehalten 
werden dürfen. 
 
3. Die Anleger können von der Gesellschaft die 
Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft ist 
verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rück-
nahmepreis für Rechnung des OGAW-Sondervermö-
gens zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist die Ver-
wahrstelle. 
 
4. Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die 
Rücknahme der Anteile gemäß § 98 Absatz 2 KAGB 
auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vor-
liegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der 
Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. 
 
5. Die Gesellschaft hat die Anleger durch Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus 
in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Ta-
geszeitung oder in den in dem Verkaufsprospekt be-
zeichneten elektronischen Informationsmedien über 
die Aussetzung gemäß Absatz 4 und die Wiederauf-
nahme der Rücknahme zu unterrichten. Die Anleger 
sind über die Aussetzung und Wiederaufnahme der 
Rücknahme der Anteile unverzüglich nach der Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger mittels eines dau-
erhaften Datenträgers zu unterrichten. 
 
§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise 
 
1. Soweit in den BABen nichts Abweichendes ge-
regelt ist, werden zur Berechnung des Ausgabe- und 
Rücknahmepreises der Anteile die Verkehrswerte der 
zu dem OGAW-Sondervermögen gehörenden Vermö-
gensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kre-
dite und sonstigen Verbindlichkeiten (Nettoinventar-
wert) ermittelt und durch die Zahl der umlaufenden An-
teile geteilt („Anteilwert“). Werden gemäß § 16 Absatz 2 
unterschiedliche Anteilklassen für das OGAW-Sonder-
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vermögen eingeführt, ist der Anteilwert sowie der Aus-
gabe- und Rücknahmepreis für jede Anteilklasse ge-
sondert zu ermitteln. 
 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt ge-
mäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rech-
nungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). 
 
2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert 
am OGAW-Sondervermögen, gegebenenfalls zuzüglich 
eines in den BABen festzusetzenden Ausgabeauf-
schlags gemäß § 165 Absatz 2 Nummer 8 KAGB. Der 
Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-
Sondervermögen, gegebenenfalls abzüglich eines in 
den BABen festzusetzenden Rücknahmeabschlags ge-
mäß § 165 Absatz 2 Nummer 8 KAGB. 
 
3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und 
Rücknahmeaufträge ist spätestens der auf den Eingang 
des Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende 
Wertermittlungstag, soweit in den BABen nichts ande-
res bestimmt ist. 
 
4.  Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden 
börsentäglich ermittelt. Soweit in den BABen nichts 
weiteres bestimmt ist, können die Gesellschaft und die 
Verwahrstelle an gesetzlichen Feiertagen, die Börsen-
tage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jedes Jahres 
von einer Ermittlung des Wertes absehen; das Nähere 
regelt der Verkaufsprospekt. 
 
§ 19 Kosten 
 
In den BABen werden die Aufwendungen und die der 
Gesellschaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehen-
den Vergütungen, die dem OGAW-Sondervermögen be-
lastet werden können, genannt. Für Vergütungen im 
Sinne von Satz 1 ist in den BABen darüber hinaus an-
zugeben, nach welcher Methode, in welcher Höhe und 
aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind. 
 
§ 20 Rechnungslegung 
 
1. Spätestens vier Monate nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres des OGAW-Sondervermögens macht die 
Gesellschaft einen Jahresbericht einschließlich Er-
trags- und Aufwandsrechnung gemäß § 101 Absatz 1, 2 
und 4 KAGB bekannt. 
 
2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Ge-
schäftsjahres macht die Gesellschaft einen Halbjah-
resbericht gemäß § 103 KAGB bekannt. 
 
3. Wird das Recht zur Verwaltung des OGAW-Son-
dervermögens während des Geschäftsjahres auf eine 
andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen 
oder das OGAW-Sondervermögen während des Ge-
schäftsjahres auf ein anderes OGAW-Sondervermö-
gen, eine OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit ver-
änderlichem Kapital oder einen EU-OGAW verschmol-
zen, so hat die Gesellschaft auf den Übertragungs-
stichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den 
Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 
entspricht. 

4. Wird das OGAW-Sondervermögen abgewickelt, 
hat die Verwahrstelle jährlich sowie auf den Tag, an 
dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbe-
richt zu erstellen, der den Anforderungen an einen 
Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht. 
 
5. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der 
Verwahrstelle und weiteren Stellen, die im Verkaufs-
prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformatio-
nen anzugeben sind, erhältlich; sie werden ferner im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht. 
 
§ 21 Kündigung und Abwicklung des OGAW-Sonderver-
mögens 
 
1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des 
OGAW-Sondervermögens mit einer Frist von mindes-
tens sechs Monaten durch Bekanntmachung im Bun-
desanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder 
Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger sind über eine 
nach Satz 1 bekannt gemachte Kündigung mittels eines 
dauerhaften Datenträgers unverzüglich zu unterrich-
ten. 
 
2. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung er-
lischt das Recht der Gesellschaft, das OGAW-Sonder-
vermögen zu verwalten. In diesem Falle geht das 
OGAW-Sondervermögen bzw. das Verfügungsrecht 
über das OGAW-Sondervermögen auf die Verwahr-
stelle über, die es abzuwickeln und an die Anleger zu 
verteilen hat. Für die Zeit der Abwicklung hat die Ver-
wahrstelle einen Anspruch auf Vergütung ihrer Ab-
wicklungstätigkeit sowie auf Ersatz ihrer Aufwendun-
gen, die für die Abwicklung erforderlich sind. Mit Ge-
nehmigung der Bundesanstalt kann die Verwahrstelle 
von der Abwicklung und Verteilung absehen und einer 
anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwal-
tung des OGAW-Sondervermögens nach Maßgabe der 
bisherigen Anlagebedingungen übertragen. 
 
3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr 
Verwaltungsrecht nach Maßgabe des § 99 KAGB er-
lischt, einen Auflösungsbericht zu erstellen, der den 
Anforderungen an einen Jahresbericht nach § 20 Ab-
satz 1 entspricht. 
 
§ 22 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft und 
der Verwahrstelle  
 
1. Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und 
Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen auf 
eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertra-
gen. Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmi-
gung durch die Bundesanstalt. 
 
2. Die genehmigte Übertragung wird im Bundes-
anzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder 
Halbjahresbericht sowie in den in dem Verkaufspros-
pekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien 
bekannt gemacht. Die Übertragung wird frühestens 
drei Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bundes-
anzeiger wirksam. 
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3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das 
OGAW-Sondervermögen wechseln. Der Wechsel be-
darf der Genehmigung der Bundesanstalt.  
 
§ 23 Änderungen der Anlagebedingungen 
 
1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen 
ändern. 
 
2. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen 
der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt. 
 
3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden 
im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinrei-
chend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung 
oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elekt-
ronischen Informationsmedien bekannt gemacht. In ei-
ner Veröffentlichung nach Satz 1 ist auf die vorgesehe-
nen Änderungen und ihr Inkrafttreten hinzuweisen. Im 
Falle von anlegerbenachteiligenden Kostenänderun-
gen im Sinne des § 162 Absatz 2 Nummer 11 KAGB oder 
anlegerbenachteiligenden Änderungen in Bezug auf 
wesentliche Anlegerrechte sowie im Falle von Ände-
rungen der Anlagegrundsätze des OGAW-Sonderver-
mögens im Sinne des § 163 Absatz 3 KAGB sind den 
Anlegern zeitgleich mit der Bekanntmachung nach 
Satz 1 die wesentlichen Inhalte der vorgesehenen Än-
derungen der Anlagebedingungen und ihre Hinter-
gründe in einer verständlichen Art und Weise mittels 
eines dauerhaften Datenträgers zu übermitteln. Im 
Falle von Änderungen der bisherigen Anlagegrund-
sätze sind die Anleger zusätzlich über ihre Rechte nach 
§ 163 Absatz 3 KAGB zu informieren. 
 
4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft, im 
Falle von Änderungen der Kosten und der Anlage-
grundsätze jedoch nicht vor Ablauf von vier Wochen 
nach der entsprechenden Bekanntmachung. 
 
§ 24 Erfüllungsort 
 
Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 
 
 
§ 25 Streitbeilegungsverfahren 
 
Die Gesellschaft verpflichtet sich zur Teilnahme an 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle. Bei Streitigkeiten können Ver-
braucher sich an die behördliche Verbraucher-schlich-
tungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (Schlichtungsstelle bei der BaFin, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, 
www.bafin.de/schlichtungsstelle) wenden. 
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28. BESONDERE ANLAGEBEDINGUNGEN  

Besondere Anlagebedingungen zur Regelung des 
Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Lu-
pus alpha Investment GmbH, Frankfurt am Main, („Ge-
sellschaft“) für das von der Gesellschaft verwaltete Son-
dervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie 
 

„Lupus alpha Equity Protect“, 
 
die nur in Verbindung mit den für diese Sondervermögen 
von der Gesellschaft aufgestellten „Allgemeinen Anlage-
bedingungen“ gelten. 
 
 
ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 
 

§ 1 Vermögensgegenstände 

Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen 
folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

 
1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen, 

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen, 

3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen, 

4. Investmentanteile gemäß § 8 der AABen, 

5. Derivate gemäß § 9 der AABen, 

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß  
§ 10 der AABen. 

 
§ 2 Anlagegrenzen 

 
1. Das OGAW-Sondervermögen kann seine Mittel voll-

ständig in Wertpapiere gemäß § 1 Nr. 1 anlegen. Die 
in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die 
Anlagegrenzen des § 206 Abs. 1 bis 3 KAGB anzu-
rechnen. 
 

2. Mindestens 75 Prozent des Wertes des OGAW-Son-
dervermögens werden in Vermögensgegenstände 
gemäß den nachfolgend aufgeführten Nachhaltig-
keitskriterien angelegt. Investierbare Vermögensge-
genstände werden nach ökologischen, sozialen, ethi-
schen und Governance-Kriterien klassifiziert. Die 
Analyse umfasst unter anderem Sozialstandards, 
Umweltmanagement, Produktportfolio und Unter-
nehmensführung. Im Rahmen eines umfassenden 
Negativ-Screenings werden Werte ausgeschlossen, 
die bestimmten Mindeststandards nicht genügen. 
Diese leiten sich aus internationalen Menschen-
rechtskonventionen und Deklarationen der UN, ILO, 
UN Global Compact und OECD ab. Zur Erreichung der 
finanziellen Ziele und zur Erfüllung der ökologischen 
und/oder sozialen Produktmerkmale wendet das 
OGAW-Sondervermögen anerkannte Verfahren an, 
insbesondere ein umfassendes ESG-Screening der 
Emittenten. Hierzu analysiert der Fondsmanager 
Emittenten, basierend auf der ESG- und Nachhaltig-
keitsmethodik eines externen, auf Nachhaltigkeits-
analyse spezialisierten Anbieters, welcher die Ein-

haltung der festgelegten ESG-Kriterien auch regel-
mäßig überprüft und testiert. Über nachfolgende 
Ausschlusskriterien wird zudem sichergestellt, dass 
nicht in Emittenten investiert wird, die über festge-
legte Umsatzschwellen hinweg in bestimmten kont-
roversen Geschäftsfeldern tätig sind. Die Emittenten 
bzw. die Portfoliounternehmen dürfen ihren Umsatz: 
 
• zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energie-

gewinnung oder dem sonstigen Einsatz 
aus/von fossilen Brennstoffen (exkl. Erdgas) 
oder Atomstrom,  

• zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung 
von Kohle und Erdöl, 

• nicht aus dem Abbau, der Exploration und aus 
Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer, 

• nicht aus der Herstellung oder dem Vertrieb 
aufgrund von internationaler Konventionen 
(z.B. Chemiewaffenkonvention) geächteter 
Waffen 

 
generieren. 

 
3. Mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sonder-

vermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. 
S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, 
die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-
Sondervermögen erworben werden können. Dabei 
können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten 
von Zielinvestmentfonds berücksichtigt werden. 
 

4. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sonder-
vermögens darf in Geldmarktinstrumente nach 
Maßgabe des § 6 der „Allgemeinen Anlagebedingun-
gen“ angelegt werden. Die in Pension genommenen 
Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen 
des § 206 Abs. 1 bis 3 KAGB anzurechnen. 

 
5. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben 

Emittenten dürfen über 5 Prozent hinaus bis zu 10 
Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens 
erworben werden, wenn der Gesamtwert der Wert-
papiere und Geldmarktinstrumente dieser Emitten-
ten 40 Prozent des Wertes des OGAW-Sonderver-
mögens nicht übersteigt. 

 
6. Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente folgender Emittenten 

• Die Bundesrepublik Deutschland 
• Als Bundesländer: 

- Baden-Württemberg 
- Bayern 
- Berlin 
- Brandenburg 
- Bremen 
- Hamburg 
- Hessen 
- Mecklenburg-Vorpommern 
- Niedersachsen 
- Nordrhein-Westfalen 
- Rheinland-Pfalz 
- Saarland 
- Sachsen 
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- Sachsen-Anhalt 
- Schleswig-Holstein 
- Thüringen 

 
• Europäische Union 
• Als EU-Mitgliedstaaten: 

- Belgien 
- Bulgarien 
- Dänemark 
- Estland 
- Finnland 
- Frankreich 
- Griechenland 
- Republik Irland 
- Italien 
- Kroatien 
- Lettland 
- Litauen 
- Malta 
- Polen 
- Luxemburg 
- Niederlande 
- Österreich 
- Portugal 
- Schweden 
- Slowakei 
- Slowenien 
- Spanien 
- Tschechische Republik 
- Ungarn 
- Republik Zypern 
- Rumänien 

 
• Als Vertragsstaaten des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum: 
- Island 
- Liechtenstein 
- Norwegen 

 
• Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
die nicht Mitglied des EWR sind: 
- Australien 
- Japan 
- Kanada 
- Südkorea 
- Mexiko 
- Neuseeland 
- Schweiz 
- Türkei 
- Vereinigte Staaten von Amerika 
- Chile 
- Israel 
- Vereinigtes Königreich Großbritannien und 

Nordirland 

jeweils mehr als 35 Prozent des Wertes des OGAW-
Sondervermögens anlegen. 

7. Bis zu 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sonder-
vermögens dürfen in Bankguthaben nach Maßgabe 
des § 7 Satz 1 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ 
angelegt werden. 
 

8. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sonderver-
mögens dürfen in Investmentanteilen nach Maßgabe 
des § 8 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ge-
halten werden. Die Investmentanteile müssen nicht 
dem Anlageschwerpunkt unter § 2 Absatz 2 dieser 
„Besondere Anlagebedingungen“ entsprechen und 
können von Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds 
begeben werden. Die in Pension genommenen In-
vestmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der 
§§ 207 und 210 Abs. 3 KAGB anzurechnen. 

 
ANTEILKLASSEN 

 
§ 3 Anteilklassen 

 
1. Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklas-

sen in Abweichung zu § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen 
Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hin-
sichtlich der Ertragsverwendung, der Währung des 
Anteilswertes, des Einsatzes von Währungskurssi-
cherungsgeschäften, des Ausgabeaufschlages, der 
Mindestanlagesumme, der Vertriebsvergütung, der 
Verwaltungsvergütung, der Verwahrstellenvergü-
tung oder einer Kombination dieser Merkmale un-
terscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jeder-
zeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesell-
schaft.  

2. Der Abschluss von Währungskurssicherungsge-
schäften ausschließlich zugunsten einer einzigen 
Währungsanteilklasse ist zulässig. Für Währungs-
anteilklassen mit einer Währungsabsicherung zu-
gunsten der Währung dieser Anteilklasse (Refe-
renzwährung) darf die Gesellschaft auch unabhän-
gig von § 9 der AAB. Derivate im Sinne des § 197 Ab-
satz 1 KAGB auf Wechselkurse oder Währungen mit 
dem Ziel einsetzen, Anteilwertverluste durch Wech-
selkursverluste von nicht auf die Referenzwährung 
der Anteilklasse lautenden Vermögensgegenstän-
den des OGAW-Sondervermögens zu vermeiden. 

3.  Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert 
errechnet, indem die Kosten der Auflegung neuer 
Anteilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich 
der aus dem OGAW-Sondervermögen ggf. abzufüh-
renden Steuern), die Vertriebsvergütung, die Ver-
waltungsvergütung, der Verwahrstellenvergütung 
und die Ergebnisse aus Währungskurssicherungs-
geschäften, die auf eine bestimmte Anteilklasse ent-
fallen, ggf. einschließlich Ertragsausgleich, aus-
schließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden. 

4.  Die jeweils bestehenden Anteilklassen werden so-
wohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und 
Halbjahresbericht einzeln aufgeführt. Die die Anteil-
klassen kennzeichnenden Ausgestaltungsmerk-
male (Ertragsverwendung, Währung des Anteils-
wertes, Ausgabeaufschlag, Mindestanlagesumme, 
Vertriebsvergütung, Verwaltungsvergütung, Ver-
wahrstellenvergütung oder eine Kombination dieser 
Merkmale) werden im Verkaufsprospekt und im 
Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen be-
schrieben. 
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ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCK-
NAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 

 
§ 4 Anteile 

 
Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegen-
ständen des OGAW-Sondervermögens in Höhe ihrer 
Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 
§ 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

 
1. Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 5 Prozent des 

Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, für das 
OGAW-Sondervermögen oder für eine oder mehrere 
Anteilklassen einen niedrigeren Ausgabeaufschlag 
zu berechnen oder von der Berechnung eines Aus-
gabeaufschlages abzusehen.  
 

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 
 

§ 6 Kosten 
 
1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des 

OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung 
von bis zu 1 Prozent des durchschnittlichen Nettoin-
ventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der 
Abrechnungsperiode, der sich jeweils aus den Mo-
natsendwerten errechnet. Die Vergütung wird mo-
natlich anteilig erhoben. Es steht der Gesellschaft 
frei, für das OGAW-Sondervermögen oder für eine 
oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergü-
tung zu berechnen oder von der Berechnung einer 
Vergütung abzusehen. Die Gesellschaft gibt für jede 
Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und 
Halbjahresbericht die erhobene Verwaltungsvergü-
tung an. 
 

2. Die Gesellschaft belastet dem OGAW-Sondervermö-
gen die Kosten, welche durch externe Dienstleister 
aus der Verwaltung von Derivate-Geschäften, der 
Meldung von Derivate-Geschäften und bei der Ver-
waltung von Sicherheiten für diese Geschäfte ent-
stehen. Darüber hinaus können dem OGAW-Sonder-
vermögen auch die Kosten aus der Regulierung von 
nicht börsengehandelten Derivaten, aus den Anfor-
derungen der zentralen Gegenparteien und den Mel-
dungen an Transaktionsregister direkt belastet wer-
den (sog. EMIR-Kosten, resultierend aus der EU-
Verordnung Nr. 648/2012). Die vorstehenden Kosten 
werden nicht von der Verwaltungsvergütung abge-
deckt. In diesem Fall erhalten die externen Dienst-
leister zusammen eine Vergütung in Höhe von bis zu 
0,05 Prozent p.a. des Durchschnittswertes des 
OGAW-Sondervermögens, die aus den Werten am 
Ende eines jeden Monats errechnet wird. Es steht im 
Ermessen der Gesellschaft, ganz oder teilweise von 
einer Belastung der Vergütung abzusehen. 

 
3. Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jähr-

liche Vergütung von bis zu 0,05 Prozent des durch-
schnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Son-
dervermögens in der Abrechnungsperiode, errech-
net aus den Monatsendwerten (jedoch mindestens 

EUR 12.000 p.a.). Die Vergütung wird monatlich an-
teilig erhoben. 

 
4. Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sonderver-

mögen nach den vorstehenden Ziffern 1 bis 3 als 
Vergütung sowie nach 5 n) als Aufwendungsersatz 
entnommen wird, kann insgesamt bis zu 1,22 Pro-
zent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 
des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungs-
periode, der aus den Werten am Ende eines jeden 
Monats errechnet wird, betragen. 

 
5. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die 

folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW-
Sondervermögens: 
 
a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. 

einschließlich der banküblichen Kosten für die 
Verwahrung ausländischer Vermögensgegen-
stände im Ausland; 
 

b) Kosten für den Druck und Versand der für die 
Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebe-
nen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjah-
resberichte, Verkaufsprospekt, Basisinformati-
onsblatt); 
 

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und 
Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rück-
nahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder 
Thesaurierungen und des Auflösungsberichtes; 
 

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines 
dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der In-
formationen über Verschmelzungen von Invest-
mentvermögen und außer im Fall der Informa-
tionen über Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungs-
fehlern bei der Anteilwertermittlung; 
 

e) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sonderver-
mögens durch den Abschlussprüfer des OGAW-
Sondervermögens; 
 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteue-
rungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 
die steuerlichen Angaben nach den Regeln des 
deutschen Steuerrechts ermittelt wurden; 
 

g) Kosten für die Geltendmachung und Durchset-
zung von Rechtsansprüchen durch die Gesell-
schaft für Rechnung des OGAW-Sondervermö-
gens sowie der Abwehr von gegen die Gesell-
schaft zu Lasten des OGAW-Sondervermögens 
erhobenen Ansprüchen;  
 

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stel-
len in Bezug auf das OGAW-Sondervermögen 
erhoben werden; 
 

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hin-
blick auf das OGAW-Sondervermögen;  
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j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Er-
werb und/oder der Verwendung bzw. Nennung 
eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes 
anfallen können; 
 

k) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechts-
bevollmächtigten; 
 

l) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des 
OGAW-Sondervermögens durch Dritte; 
 

m) Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit 
den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und 
Dritte zu zahlenden Vergütungen, im Zusam-
menhang mit den vorstehend genannten Auf-
wendungen und im Zusammenhang mit der 
Verwaltung und Verwahrung; 
 

n) Kosten für die Bereitstellung von Analysemate-
rial oder -dienstleistungen durch Dritte in Be-
zug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente 
oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug 
auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten 
von Finanzinstrumenten oder in engem Zusam-
menhang mit einer bestimmten Branche oder 
einem bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 
0,12 Prozent p.a. des durchschnittlichen Netto-
inventarwertes des OGAW-Sondervermögens 
in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten 
am Ende eines jeden Monats errechnet wird. 

 
6. Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwen-

dungen werden dem OGAW-Sondervermögen die in 
Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräuße-
rung von Vermögensgegenständen entstehenden 
Kosten belastet. 
 

7. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halb-
jahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge 
und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem 
OGAW-Sondervermögen im Berichtszeitraum für 
den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im 
Sinne des § 196 KAGB berechnet worden sind. Beim 
Erwerb von Anteilen oder Aktien, die direkt oder in-
direkt von der Gesellschaft selbst oder einer ande-
ren Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Ge-
sellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Ge-
sellschaft oder die andere Gesellschaft für den Er-
werb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge 
und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesell-
schaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbe-
richt die Vergütung offen zu legen, die dem OGAW-
Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von 
einer anderen Verwaltungsgesellschaft oder einer 
anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch 
eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Be-
teiligung verbunden ist als Verwaltungsvergütung 
für die im OGAW-Sondervermögen gehaltenen An-
teile berechnet wurde. 

 

 
 

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 
 

§ 7 Ausschüttung 
 
1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die 

Gesellschaft grundsätzlich die während des Ge-
schäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sonderver-
mögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung 
verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und sons-
tige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehöri-
gen Ertragsausgleichs – anteilig je Anteilklasse aus.  
Realisierte Veräußerungsgewinne – unter Berück-
sichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – kön-
nen anteilig ebenfalls zur Ausschüttung herangezo-
gen werden. 

2. Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Abs. 1 können 
zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren inso-
weit vorgetragen werden, als die Summe der vorge-
tragenen Erträge 15 Prozent des jeweiligen Wertes 
des OGAW-Sondervermögens zum Ende des Ge-
schäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfge-
schäftsjahren können vollständig vorgetragen wer-
den.  

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige 
Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollständig 
zur Wiederanlage im OGAW-Sondervermögen be-
stimmt werden. 

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier 
Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. Zwi-
schenausschüttungen sind zulässig. 

 
§ 8 Thesaurierung 

 
Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesell-
schaft die während des Geschäftsjahres für Rechnung 
des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht 
zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und 
sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehö-
rigen Ertragsausgleichs – sowie die realisierten Veräu-
ßerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen im 
OGAW-Sondervermögen anteilig wieder an. 

 
§ 9 Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt 
am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden 
Jahres. 
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29. Der Fonds im Überblick 

 
Lupus alpha Equity Protect 

 
 

WKN 
 

 Verwahrstelle  

Anteilklasse „C“ 
Anteilklasse „R“ 

A2QNXL 
A2QNXN 

  
Kreissparkasse Köln 

ISIN 
 

 Verwahrstellenge-
bühr 

 

Anteilklasse „C“ 
Anteilklasse „R“ 

DE000A2QNXL2 
DE000A2QNXN8 

  
derzeit 0,05 Prozent p.a. 

Auflagezeitpunkt 
 

 Vergleichsmaß-
stab 

 

Anteilklasse „C“ 
Anteilklasse „R“ 

8. November 2021 
8. November 2021 

  
Keiner 

Ausgabeaufschlag 
 

 Fondswährung  

Anteilklasse „C“ 
Anteilklasse „R“ 

bis zu 5 Prozent 
bis zu 5 Prozent 

  
Euro 

Erfolgsabhängige 
Vergütung   

Sonstige Kosten 
für die Anteil-
klasse „C“ und „R“ 

 

 

 
 
 
Keine 

 
 
siehe Abschnitt „Verwal-
tungs- und sonstige Kos-
ten“. 

Verwaltungsvergütung 
  

Ertragsverwen-
dung 
 

 

Anteilklasse „C“ 
Anteilklasse „R“ 

derzeit 0,6 Prozent p.a. 
derzeit 1,0 Prozent p.a. 

Anteilklasse „C“ 
Anteilklasse „R“ 

ausschüttend 
ausschüttend 

Geschäftsjahresende 
  Auslandsvertrieb 

  

 31.12.  Österreich 
Mindestanlagesumme 
  Einstufung gem. 

SFDR  

Anteilklasse „C“ EUR 500.000   
Anteilklasse „R“ Keine Mindestanlagesumme  Artikel 8 Fonds 
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30. Anhang zur Offenlegungs- und Taxonomieverordnung 

 
VORVERTRAGLICHE INFORMATIONEN ZU DEN IN ARTIKEL 8 ABSÄTZE 1 ,  2  UND 2A DER 

VERORDNUNG (EU) 2019/2088 UND ARTIKEL 6  ABSATZ 1  DER VERORDNUNG (EU) 
2020/852 GENANNTEN FINANZ-PRODUKTEN 

 
 
Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätig-
keit, die zur Errei-
chung eines Um-
weltziels oder sozi-
alen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, 
dass diese Investi-
tion keine Umwelt-
ziele oder sozialen 
Ziele erheblich be-
einträchtigt und die 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten Unter-
nehmens-führung 
anwenden. 

 Name des Produkts: 
Lupus alpha Equity Protect 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
529900ASV3AWGCKWRC69 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

   Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

 ☐ Ja  ☒ Nein 

    ☐ Es wird damit ein Mindestanteil an nachhalti-
gen Investitionen mit einem Umweltziel getä-
tigt: _% 
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 
 
 
 
 
 

   ☐ Es wird damit ein Mindestanteil an nachhalti-
gen Investitionen mit einem sozialen Ziel ge-
tätigt:  % 

☐ Es werden damit ökologi-
sche/soziale Merkmale be-
worben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält 
es einen Mindestanteil von _ 
% an nachhaltigen Investitio-
nen 

☐ mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU- Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

☐ mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU- Taxonomie 
nicht als ökologisch nach-
haltig einzustufen sind 

☐ mit einem sozialen Ziel 
 

☒ Es werden damit 
ökologische/soziale 
Merkmale beworben, 
aber keine nachhaltigen 
Investitionen getätigt. 

 

 
Die EU-Taxonomie 
ist ein Klassifikati-
ons-system, das in 
der Verordnung 
(EU) 2020/852 fest-
gelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nach-
haltigen Wirt-
schaftstätigkeiten 
enthält. In dieser 
Verordnung ist kein 
Verzeichnis der so-
zial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkei-
ten festgelegt. 
Nachhaltige Inves-
titionen mit einem 
Umweltziel könnten 
taxonomiekonform 
sein oder nicht. 

 

 
  Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzpro-

dukt beworben? 
 

  Bei der Umsetzung der Strategie des Fonds werden Umwelt- und Sozial-Standards in 
unterschiedlicher Gewichtung berücksichtigt. Dabei werden Investitionen in globale 
Aktien und Derivate unter Ausschluss von nicht-nachhaltigen Geschäftsmodellen 
(z.B. Abbau von Kraftwerkskohle oder Generierung von Atomstrom) bzw. Einhaltung 
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von Mindeststandards getätigt (z.B. Verstöße gegen den UN Global Compact). Diese 
gelten für alle Aktien, Anleihen und den Einzelaktienderivate zugrundeliegenden 
Aktien im Portfolio. 
 

Mit Nachhal-
tigkeits- in-
dikatoren 
wird gemes-
sen, inwie-
weit die mit 
dem Finanz-
produkt be-
worbenen 
ökologischen 
oder sozialen 
Merkmale 
erreicht wer-
den. 

  Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der ein-
zelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 
beworben werden, herangezogen? 
 

 Alle investierbaren Unternehmen werden nach ökologischen, sozialen, ethischen 
und Governance-Kriterien klassifiziert. Die Analyse umfasst unter anderem 
Sozialstandards, Umweltmanagement, Produktportfolio und 
Unternehmensführung. Im Rahmen eines umfassenden Negativ-Screenings 
werden Werte ausgeschlossen, die bestimmten Mindeststandards nicht genügen. 
Diese gelten für alle Aktien, Anleihen und den Einzelaktienderivate 
zugrundeliegenden Aktien im Portfolio: 
 
Umwelt 
• Abbau von Kraftwerkskohle > 5% Umsatz 
• Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle > 10% Umsatz 
• Produktion und Vertrieb von Atomstrom > 5% Umsatz 
• Produkte und Dienstleistungen für die Atomindustrie > 5% Umsatz 
• Abbau und Exploration von Ölsand & Ölschiefer 

 
Soziales 
• Verstöße gegen den UN Global Compact 
• Verstöße gegen internationale Menschenrechtskonventionen und 

mangelhafte Reaktion/Aufarbeitung seitens des Unternehmens 
• Verstöße gegen die ILO Kernarbeitsnormen im eigenen Unternehmen und 

der Lieferkette sowie mangelhafte Reaktion/Aufarbeitung seitens des 
Unternehmens 
 

Governance 
• Sehr schwere Kontroversen 
• Verstöße gegen internationale Korruptionskonventionen und mangelhafte 

Reaktion/Aufarbeitung seitens des Unternehmens 
 

Ethik 
• Produktion/Vertrieb/Dienstleistungen von Streumunition, Anti-Personen-

Minen und sonstigen kontroversen Waffen  
• Produktion & Vertrieb von Militärgütern > 5% Umsatz 
• Produktion von Tabak > 5% Umsatz 

 
Alle Unternehmen, die keins der genannten Ausschlusskriterien verletzen und unter 
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs – 
siehe unten) nicht ausgeschlossen werden, sind grundsätzlich investierbar. 
 
Sowohl die genannten Umsatzgrenzen, normbasierte Verstöße / Kontroversen als 
auch die Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) werden mit Hilfe unseres externen Research 
Anbieters MSCI und nach dessen Methodik geprüft. Unternehmen, für die MSCI bisher 
keine Analyse erstellt hat, werden intern geprüft. Auch die von MSCI zur Verfügung 
gestellten Informationen werden intern geprüft. 
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   Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu die-
sen Zielen bei? 
 

  N/A 
 

Bei den wich-
tigsten nachtei-
ligen Auswir-
kungen handelt 
es sich um die 
bedeutendsten 
nach-teiligen 
Auswirkungen 
von Investitions-
entscheidungen 
auf Nachhaltig-
keitsfaktoren in 
den Bereichen 
Umwelt, Sozia-
les und Be-
schäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämp-
fung von Kor-
ruption und Be-
stechung. 

  Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teil-
weise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhalti-
gen Anlageziele erheblich schaden? 
 

 N/A 
 

 Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren berücksichtigt? 
 

 N/A 
 

 Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multi-
nationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirt-
schaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 
 

 N/A 
 

   
In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen 
dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen 
berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
 

   
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
 

 ☒ Ja, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren 
(Principal Adverse Impact (PAI)) werden im Investmentprozess berücksichtigt. Hierzu 
haben wir Methoden zur Messung und Bewertung eingeführt und unsere ESG-Methodik 
so erweitert, dass negative Einflüsse, welche durch Investitionen bestehen, begrenzt 
werden. Die folgenden nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) 
werden explizit in unserem Investmentprozess berücksichtigt: 
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Umwelt 
• CO2-Fußabdruck & CO2-Intensität 8 (wenn beide Kennzahlen im unteren Dezil 

der entsprechenden IVA-Branche sind) 
• Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität 

auswirken 
Soziales 

• Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für 
multinationale Unternehmen 

• Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische und biologische Waffen) 

Governance 
• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (keine Frau in 

Kontrollorganen) 
• Unzureichende Maßnahmen bei Verstößen gegen die Standards zur 

Korruptions- und Bestechungsbekämpfung 
 
Weist ein Unternehmen nachteilige Auswirkungen auf die genannten 
Nachhaltigkeitsfaktoren auf, führt dies grundsätzlich zu einem Ausschluss.  
Die vorgenannten PAIs werden mit Hilfe unseres externen Research Anbieters MSCI 
geprüft. Unternehmen, für die MSCI bisher keine Analyse erstellt hat, werden intern 
geprüft. (Das Carbon-Footprint/Intensity-Perzentil der Emittenten wird intern auf der 
Grundlage der MSCI Carbon-Footprint/Intensity-Daten und der jeweiligen IVA-Branche 
berechnet). 
 
Die Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren sind im Jahresbericht des Fonds verfügbar. 
 

 ☐ Nein 
 
 

  Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 
 

 
Die Anlagestra-
tegie dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidun-gen, 
wobei be-
stimmte Krite-
rien wie bei-
spiels-weise In-
vestitionsziele 
oder Risikotole-
ranz berück-
sichtigt werden. 

 Der Lupus alpha Equity Protect ermöglicht Investoren ein globales und 
risikokontrolliertes Investment in Aktien. Ziel des Fonds ist es, an den Ertragschancen 
der globalen Aktienmärkte zu partizipieren und auf diese Weise langfristig eine Rendite 
zu erzielen. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche 
Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -25% begrenzt werden. Die Umsetzung 
erfolgt über Aktien und börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen).  

   Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Aus-
wahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen 
Ziele verwendet werden? 

 
  Im Rahmen eines umfassenden Negativ-Screenings werden Werte ausgeschlossen, 

die bestimmten Mindeststandards nicht genügen. Diese gelten für alle Aktien, Anleihen 
und den Einzelaktienderivate zugrundeliegenden Aktien im Portfolio: 

 
8 Falls für einen Emittenten keine CO2-Daten vorliegen, investieren wir nur, falls das E-Rating (Teil des ESG-
Ratings) des Unternehmens mindestens BB beträgt. 
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Umwelt 
• Abbau von Kraftwerkskohle > 5% Umsatz 
• Energieerzeugung aus Kraftwerkskohle > 10% Umsatz 
• Produktion und Vertrieb von Atomstrom > 5% Umsatz 
• Produkte und Dienstleistungen für die Atomindustrie > 5% Umsatz 
• Abbau und Exploration von Ölsand & Ölschiefer 
 
Soziales 

• Verstöße gegen den UN Global Compact 
• Verstöße gegen internationale Menschenrechtskonventionen und 

mangelhafte Reaktion/Aufarbeitung seitens des Unternehmens 
• Verstöße gegen die ILO Kernarbeitsnormen im eigenen Unternehmen und der 

Lieferkette sowie mangelhafte Reaktion/Aufarbeitung seitens des 
Unternehmens 

 
Governance 

• Sehr schwere Kontroversen 
• Verstöße gegen internationale Korruptionskonventionen und mangelhafte 

Reaktion/Aufarbeitung seitens des Unternehmens 
 
Ethik 

• Produktion/Vertrieb/Dienstleistungen von Streumunition, Anti-Personen-
Minen und sonstigen kontroversen Waffen  

• Produktion & Vertrieb von Militärgütern > 5% Umsatz 
• Produktion von Tabak > 5% Umsatz 

 
Darüber hinaus werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren wie oben beschrieben verbindlich im Investmentprozess 
berücksichtigt. 
 
 

   Um welchen Mindestsatz wird der Umfang, der vor der Anwendung dieser Anla-
gestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

 
  Es besteht keine Verpflichtung, den Umfang der Investitionen um einen Mindestsatz 

zu verringern. 
 

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten Unterneh-
mensführung 
umfassen solide 
Management-
strukturen, die 
Beziehungen zu 
den Arbeitneh-
mern, die Ver-
gütung von Mit-
arbeitern sowie 
die Einhaltung 
der Steuervor-
schriften 
 

  Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unter-
nehmen, in die investiert wird, bewertet? 

 
 Um die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die 

wir investieren, zu bewerten und zu gewährleisten, kommen folgende 
Kriterien/Ausschlüsse zur Anwendung: 
 

• Verstöße gegen internationale Korruptionskonventionen und mangelhafte 
Reaktion/Aufarbeitung seitens des Unternehmens 

• Sehr schwere Kontroversen 
• Verstöße gegen den UN Global Compact 
• Verstöße gegen internationale Menschenrechtskonventionen und 

mangelhafte Reaktion/Aufarbeitung seitens des Unternehmens 
• Verstöße gegen die ILO Kernarbeitsnormen im eigenen Unternehmen und der 

Lieferkette sowie mangelhafte Reaktion/Aufarbeitung seitens des 
Unternehmens 

 
Die Bewertung der guten Unternehmensführung eines Unternehmens erfolgt 
dementsprechend anhand der unbedingten Einhaltung aller 10 Prinzipien der UN 
Global Compact, der OECD Richtlinie für multinationale Unternehmen, dem 
Kriterienkatalog der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), keinen vorliegenden 
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Verstößen gegen internationale Korruptionskonventionen und mangelnde 
Aufarbeitung sowie keine vorliegenden sehr schweren Kontroversen.  Die Einhaltung 
wird anhand der Daten von MSCI  geprüft. Es wird nur in Titel investiert, die 
entsprechende Kriterien des ESG-Datenanbieters erfüllen, um die Bewertung 
"bestanden" zu erhalten. 

 
   
  Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

 
  
Die Vermö-
gensallokation 
gibt den jeweili-
gen Anteil der In-
vestitionen in be-
stimmte Vermö-
gens-werte an. 
Taxonomiekon-
forme Tätigkeiten, 
ausgedrückt 
durch den Anteil 
der: 
 Umsatzerlöse, die 
den Anteil der 
Einnahmen aus 
umweltfreundli-
chen Aktivitäten 
der Unter-neh-
men, in die inves-
tiert wird, wider-
spiegeln 
 Investitionsaus-
gaben (CapEx), 
die die umwelt-
freundlichen In-
vestitionen der 
Unternehmen, in 
die investiert 
wird, aufzeigen, z. 
B. für den Über-
gang zu einer 
grünen Wirtschaft 
Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreund-li-
chen betriebli-
chen Aktivitäten 
der Unter-neh-
men, in die inves-
tiert wird, wider-
spiegeln. 

 

  
  Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt be-

worbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 
 

 Der Fonds setzt Derivate sowohl zur Absicherung als auch zur Partizipation an den 
Aktienmärkten ein. Die Underlyings der eingesetzten Einzelaktienderivate werden auf 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erre  
der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder  
Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkate-
gorien: 

Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder s
alen Zielen. 

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologisc  
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale  #1B Andere ökologi-

sche oder soziale 
Merkmale Investitionen 

#2 Andere Investitio-
nen 
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Konformität mit unserer oben beschriebenen ESG-Methodik geprüft. Das 
Portfoliomanagement ist zur erfolgreichen Umsetzung der Strategie auch auf den Einsatz 
von liquiden Indexderivaten angewiesen. Aktuell finden die genannten Kriterien keine 
Anwendung bei diesen Instrumenten, da das Portfoliomanagement keinen Einfluss auf 
die Zusammensetzung der zugrundeliegenden nicht ESG konformen Indizes hat. Die 
Nutzung von Derivaten auf nachhaltige Indizes ist grundsätzlich möglich, jedoch gibt es 
aktuell keine ausreichende Liquidität bei diesen Instrumenten. Das Portfoliomanagement 
beobachtet die Entwicklung der Liquidität in diesem Bereich. 
 

 In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-
Taxonomie konform? 
 

 Der Mindestanteil beträgt 0%. 
 

 Investiert das Finanzprodukt in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Gasen 
und/oder Kernenergie, die der EU-Taxonomie entsprechen9 
 

 ☐ Ja,  
 

☐ In fossiles Gas   ☐ in Kernenergie 
 

☒ Nein 
 

 In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Inves-
titionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode 
zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste 
Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts ein-
schließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur 
in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfas-
sen. 
 

 

 
 
 

 
 

 * Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopo-
sitionen gegenüber Staaten. 

  

 
9 Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Gasen und/oder Kernenergie entsprechen nur dann der EU-
Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und keines der Ziele 
der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kri-
terien für fossile Gas- und Kernenergietätigkeiten die mit der EU-Taxonomie übereinstimmen, sind in der 
Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission niedergelegt. 

0,0%

100,0%

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investionen

0,0%

100,0%

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investionen
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Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar er-
mög-lichend da-
rauf hin, dass an-
dere Tätigkeiten 
einen wesentli-
chen Beitrag zu 
den Umweltzielen 
leisten. 

 
Übergangstätigkei-
ten sind Tätigkeiten, 
für die es noch keine 
CO2- armen Alter-
nativen gibt und die 
unter anderem 
Treibhausgasemis-
sions-werte aufwei-
sen, die den besten 
Leistungen entspre-
chen. 
 
Zur Einhaltung der 
EU-Taxonomie bein-
halten die Kriterien 
für fossiles Gas un-
ter anderem Be-
grenzungen von 
Emissionen und 
Umstellung auf er-
neuerbare Energie 
oder kohlenstoff-
arme Brennstoffe 
bis Ende 2035. Für 
die Kernenergie be-
inhalten die Krite-
rien umfassen-de 
Sicherheits- und 
Abfallentsorgungs-
vorschriften. 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und er-
möglichende Tätigkeiten? 

Der Mindestanteil beträgt 0%. 

   

sind nachhaltige 
Investitionen mit ei-
nem Umweltziel, die 
die Kriterien für öko-
logisch nachhaltige 
Wirtschafts-tätigkei-
ten gemäß der EU- 
Taxonomie nicht be-
rücksichtigen. 

    

  

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Der Mindestanteil beträgt 0%. 

  Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  
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 Der Mindestanteil beträgt 0%. 

 Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck 
wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

 Unter "#2 Andere Investitionen" fallen Bankeinlagen und Indexderivate. Die 
Bankeinlagen dienen dem Liquiditätsmanagement. Das Portfoliomanagement ist zur 
erfolgreichen Umsetzung der Strategie auch auf den Einsatz von liquiden 
Indexderivaten angewiesen. Aktuell finden die genannten Kriterien keine Anwendung 
bei diesen Instrumenten, da das Portfoliomanagement keinen Einfluss auf die 
Zusammensetzung der zugrundeliegenden nicht ESG konformen Indizes hat. Die 
Nutzung von Derivaten auf nachhaltige Indizes ist grundsätzlich möglich, jedoch gibt 
es aktuell keine ausreichende Liquidität bei diesen Instrumenten. Das 
Portfoliomanagement beobachtet die Entwicklung der Liquidität in diesem Bereich. 

 Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Fi-
nanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 
ausgerichtet ist? 

Bei den Referenz-
werten handelt es 
sich um Indizes, mit 
denen gemessen 
wird, ob das Finanz-
produkt die be-wor-
benen ökologischen 
oder sozialen Merk-
male erreicht. 

Nein, es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt. 

  

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

 Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter 
https://www.lupusalpha.de/produkte/fonds/lupus-alpha-equity-protect-c/ 

 

 

https://www.lupusalpha.de/produkte/fonds/lupus-alpha-equity-protect-c/
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